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1 Vorwort

Die Uberdrtliche Kommunalprifung in Niedersachsen blickt in diesem Jahr auf 20 Jahre
Arbeit auf Grundlage des Niedersachsischen Kommunalprifungsgesetzes zurtick. 15
Jahre davon als Teil des Niederséchsischen Landesrechnungshofs. Seit zwei
Jahrzehnten begleitet sie die Entwicklung unserer Stadte, Gemeinden und Landkreise
— mit unabhangiger Analyse, konstruktiver Kritik und konkreten Empfehlungen. Der
Kommunalbericht 2025 — unser vierzehnter - greift dieses Jubilaum auf und zeigt
zugleich, wie sehr sich das kommunale Umfeld seitdem verandert hat — und vor

welchen Herausforderungen die kommunale Ebene heute steht.

Im Mittelpunkt der Prifungen des Jahres 2024 stand der demografische Wandel — ein
Querschnittsthema, das sich wie ein roter Faden durch nahezu alle kommunalen
Bereiche zieht: Von der Infrastruktur tber die Schulentwicklung und Wohnraumpolitik
bis hin zur Verwaltungsmodernisierung. Die Prifungsergebnisse zeigen: Der Wandel
ist kein Zukunftsthema, sondern langst Realitat — mit splrbaren Auswirkungen auf

Finanzen, Personal und Leistungsfahigkeit der Kommunen.

Viele Kommunen sehen sich mit steigenden Ausgaben, wachsenden Anforderungen
und zugleich begrenzten Handlungsspielraumen konfrontiert. Zugleich fehlen in vielen
Regionen die personellen Kapazitaten, um aktuelle Anforderungen und
Zukunftsaufgaben zu bewaltigen. Die Prifungsergebnisse machen deutlich, wie wichtig
vorausschauende Planung, belastbare Steuerungsinstrumente und eine zielgerichtete

Priorisierung kommunaler Aufgaben geworden sind.

Die Uberortliche Kommunalprifung hat auch in diesem Jahr ihre Rolle als
Impulsgeberin wahrgenommen. Wir haben erneut Investitionsrickstande sichtbar
gemacht, den Fortschritt der Digitalisierung in den berufsbildenden Schulen gepriift,
das betriebliche Gesundheitsmanagement analysiert, die Wirksamkeit der internen
Verwaltungsdigitalisierung und die Moglichkeiten und Defizite der Eingliederungshilfe
fur Kinder und Jugendliche herausgearbeitet. Ein besonderes Augenmerk lag in
diesem Jahr auf der Wirkungskontrolle: Wir haben verstarkt geprtift, ob unsere
friheren Empfehlungen umgesetzt wurden — und was sie bewirkt haben. Bei allen
Prifungen steht dabei stets im Fokus, konkrete Losungsansatze aufzuzeigen und den

Kommunen praxisnahe Empfehlungen an die Hand zu geben.
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Mein Dank gilt allen gepriften Kommunen und Einrichtungen fur die kooperative
Zusammenarbeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Uberortlichen
Kommunalprifung fur ihren Einsatz — und nicht zuletzt allen, die sich taglich in der
kommunalen Praxis fur eine leistungsfahige Verwaltung und eine lebenswerte Zukunft

einsetzen.

Hildesheim, 22.10.2025

.
NV
Dr. Sandra von Klaeden

Prasidentin



2 Die Uberortliche Kommunalprifung in Niedersachsen
2.1 Aufgaben der Uberortlichen Kommunalprifung

Nach dem Niedersachsischen Kommunalprifungsgesetz (NKPG) obliegt der
Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs (LRH) die tGberortliche
Prifung als Prifungsbehérde. Zu prifende Stellen sind im Wesentlichen Kommunen
und Zweckverbande einschlie3lich ihrer Sonder- und Treuhandvermégen, kommunale

Anstalten und gemeinsame kommunale Anstalten.!

Entsprechend ihres gesetzlichen Auftrags bezieht sich die Aufgabe der tberortlichen
Kommunalprifung nicht nur auf die Prifung der Ordnungsmafigkeit und
Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Kassenfiihrung. Die Prifung dient vielmehr auch
dazu, die Kommunen in Wirtschaftlichkeits- und Organisationsangelegenheiten durch
Beratung in selbstverwaltungsgerechter Weise zu férdern. Dabei beschrénkt sich die
Uberortliche Kommunalprifung nicht darauf, rechtswidriges Handeln aufzuzeigen.
Vielmehr sollen den gepriiften Stellen Verbesserungsvorschlage unterbreitet und

hierfir Vergleichsmdglichkeiten genutzt werden.

Die Prifungsplanung mit der Auswahl der verschiedenen Priifungsthemen sowie die
Erstellung des Kommunalberichts erfolgt regelmaRig im Austausch mit dem
Prifungsbeirat, der sich aus Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen
Spitzenverbande Niedersachsens und des Niedersachsischen Ministeriums fir

Inneres, Sport und Digitalisierung (MI) zusammensetzt.2

Die Uberértliche Kommunalprifung besitzt aufgrund der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie3 keine Uber die Prifung hinausgehenden
Einwirkungsmoglichkeiten. Sie muss daher mit Argumenten Uberzeugen und
unterstitzt mit inren Empfehlungen und Beratungsansétzen die Entscheidungstréager

der zu prifenden Stellen und die Kommunalaufsichtsbehdrden.

1 Vgl. § 1 Abs. 1 NKPG; zum 01.01.2024 unterliegen die Region Hannover, 36 Landkreise, 8 kreisfreie Stadte, 2 Stadte mit
Sonderstatus (Landeshauptstadt Hannover und Stadt Gottingen), 7 groBe selbsténdige Stadte, 61 selbstandige Gemeinden, 211
weitere Einheitsgemeinden, 114 Samtgemeinden, davon 3 selbstédndige Samtgemeinden, und 650 Mitgliedsgemeinden sowie der
Regionalverband , GroBraum Braunschweig", die Niedersachsische Versorgungskasse und die Versorgungskasse fiir die Beamten der
Gemeinden und Gemeindeverbande des ehemaligen Landes Oldenburg der Priifung durch die iberértliche Kommunalprifung.

Vgl. § 7 NKPG.
Vgl. Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 57 Abs. 1 NV.
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2.2 Prufungsverfahren und Verdéffentlichungen

Die Uberdrtliche Kommunalprifung bestimmt Zeitpunkt, Art und Umfang der Prifung.
Die Prifung endet mit einer an die geprifte Stelle gerichteten Prifungsmitteilung.
Diese ist verpflichtet, die Prifungsmitteilung ihrem Hauptorgan (z. B. der Vertretung
einer Kommune) unverziglich bekannt zu geben und nach Bekanntgabe offentlich

auszulegen.*

Der Ablauf des Prufungsverfahrens stellt sich wie folgt dar:

Konzeptionierung und Beteiligung

Prufungsbeirat
Prifungsankindigung
—
Ortliche Erhebungen vorbereiten ereoreden
Ortliche Erhebungen durchfiihren und
Unteragen auswerten Ortliche Erhebungen begleiten

Prafungsmitteilung entwerfen

—>
Prufungsmitteilung im Entwurf

Ggf. Stellungnahme verfassen und/oder
Ggf. Erérterungsgesprach fiihren Erorterungsgesprach fuhren

Stellungnahme
<

Stellungnahme auswerten und
Prifungsmitteilung finalisieren

—
Prafungsmitteilung endgiltig

Bekanntgabe und Auslegung

Ansicht 1: Ablauf des Prufungsverfahrens

4 Vgl. §§ 3,4 und 5 NKPG.
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Die Uberdrtliche Kommunalprufung fuhrt inre Prifungen als Querschnittsprifungen Methodik
durch, um den interkommunalen Vergleich und damit ein Benchmarking zu

ermdglichen.

Die Prifungen werden vergleichend — in der Regel unter Einbeziehung von mindestens  Unterstitzen

. . durch Ver-
zehn zu prifenden Stellen — durchgefuhrt. Aufgrund dieses methodischen sffentlichung
Prufungsansatzes gewinnt die tiberdrtliche Kommunalpriifung einen Uberblick tiber die
kommunale Praxis. Dadurch kann sie sowohl positive Beispiele fur kommunales
Handeln als auch Schwachstellen und Einsparpotenziale besser identifizieren und
belegen.

Zudem bilden die vergleichenden Prifungserkenntnisse eine wesentliche Grundlage,
um Good-Practice-Beispiele zu benennen oder fir bestimmte Aufgabenbereiche
Arbeitshilfen (Checklisten, Handreichungen oder Prozessablaufplane) zu entwickeln.
So hat die uberdrtliche Kommunalprifung in vielfaltigen Prifungsfeldern Arbeitshilfen
erstellt, die allen Kommunen — auch den nicht gepruften — bei ihrer ordnungsgemaien
und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung Anregungen bieten sollen. Sowohl Good-
Practice-Beispiele als auch die Arbeitshilfen werden auf der Internetseite der
Uberortlichen Kommunalprifung und im Kommunalbericht veréffentlicht.
Weitere Akteure wirken auf die kommunalen Finanzen ein. Dies veranschaulicht die Viele
. Akteure
nachfolgende Ansicht: wirken auf
die kommu-
nalen
Private Dritte Finanzen
(z. B. Biirgerinnen/Biirger, ein
Presse)
Kommunalaufsicht
(durch Haushalts- und Kreditgeber
Einzelgenehmigungen u. A.) \ /
Gesetz- und Kommunal L
Verordnungsgeber |y = e am— Kor:\J:ﬁeur:;T“?Sfun
(Bund und Land) Flnanzen P &
Vertretung HVB
RPA

Ansicht 2: Interne und extern Akteure mit Einfluss auf die kommunalen Finanzen

Die Ansicht verdeutlicht, dass es neben den internen Akteuren, wie die Vertretung
(z. B. als Satzungsgeberin) und die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der

Hauptverwaltungsbeamte (HVB) sowie die 6rtliche Rechnungsprifung (RPA), eine



Vielzahl an externen Akteuren gibt. Im Wesentlichen sind hier die Gesetz- und
Verordnungsgeber, die Kommunalaufsicht und die tberdrtliche Kommunalprifung zu
nennen. Aber auch die Kreditgeber und weitere private Dritte spielen eine nicht
unbedeutende Rolle.

Der Kommunalbericht informiert die Abgeordneten des Landtags, die
niedersachsischen Kommunen (die jeweiligen Fachbereiche, die HVB und die
Abgeordneten der Vertretungen) und nicht zuletzt die Offentlichkeit tiber die
durchgefuhrten Prifungen, deren Ergebnisse und Verbesserungsvorschlage.
Gleichzeitig dient er auch als Angebot und Anregung fir alle Kommunen, ihre eigene
Situation anhand der vorgestellten Prifungserkenntnisse zu reflektieren und neue

Handlungsspielrdume zu erkennen.

Weitergehende Informationen zur tberdértlichen Kommunalprifung, den empfohlenen

Good-Practice-Beispielen und Arbeitshilfen finden Sie unter:

Kurzdarstellung der tberortlichen Kommunalprifung in Niedersachsen



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/kommunalprufung/
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3 Prafungsergebnisse

3.1 Vorbemerkungen

Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse beruhen auf Prufungen in
25 Landkreisen, 81 kreis- und regionsangehorigen Gemeinden, sechs kreisfreien
Stadten sowie der Region Hannover. Die regionale Verteilung der gepriften

Kommunen stellt sich wie folgt dar:

ErlButerungen:
Geprifie Landkraise: Kreizsgebiet schraffiert

Stadi- und Gemeindegebiet gefillt

Geprifie Stadie /| Gemeinden

Ansicht 3: Uberblick gepriifte Kommunen

Die Prufungsergebnisse der Uberdrtlichen Kommunalprifung sollen den Kommunen
Handlungsmaglichkeiten aufzeigen, ihre Finanz- und Verwaltungskraft zu erhalten bzw.
zu verbessern. Zudem kdnnen die Prufungsergebnisse die Kommunen bei der
Bewaltigung ihrer aktuellen und zukiinftigen Herausforderungen unterstitzen. Die
Empfehlungen fiir Einsparungen, Prozessverdnderungen oder Vermeidung von
rechtswidrigem Handeln sind geeignete Impulse fur die Kommunen, um ihr

Verwaltungshandeln anzupassen.



3.2 Prufungsergebnisse — Kompakt

Zwolf Einheitsgemeinden waren Gegenstand einer Finanzstatusprifung, die vertieft
den Auswirkungen des demografischen Wandels nachging. Die Uberdrtliche
Kommunalprifung stellte bei den gepriften Kommunen fest, dass im Prifungszeitraum
noch ausreichend Finanzkraft vorlag. Die Mehrzahl der Kommunen wird jedoch ihre
finanzielle Belastungsgrenze schon bald erreichen. Auch die Ergebnisse der jingsten
Steuerschatzungen® lassen keine Entlastungen der Kommunalhaushalte erwarten.
Daneben wird die demografische Entwicklung den Kommunen das Handeln nicht
erleichtern. Sie sollten dies zum Anlass nehmen, Aufgaben und Herangehensweisen
zu Uberprifen und insbesondere Investitionsentscheidungen mit der

Bevdlkerungsentwicklung abgleichen (s. Kapitel 3.4).

Eine erfolgreiche berufliche Ausbildung setzt u. a. eine leistungsféahige Infrastruktur und
eine funktionierende IT-Systemadministration in der Berufsschule voraus. In den zehn
gepriften Kommunen war der Ausbau der digitalen Infrastruktur an den
berufsbildenden Schulen weitgehend abgeschlossen. Insbesondere waren 80 % der
Schulstandorte mit einem Breitbandanschluss von 1 GB und mehr ausgestattet. Um
digitales Lehren und Lernen ohne Einschrankungen zu erreichen, investierten die
gepriften Kommunen im Prifungszeitraum insgesamt rund 25,7 Mio. €, von denen rd.
15,6 Mio. € Uber den DigitalPakt Schule geférdert wurden. Das angestrebte Ziel, die IT-
Systemadministration zwischen Land und Kommunen paritéatisch zu finanzieren,
konnte nur im Jahr 2022 erreicht werden. Im Jahr 2023 brachten die geprtften
Kommunen 58 % der Mittel flr die IT-Systemadministration auf, wahrend der Anteil des
Landes auf 42 % sank. Die Finanzierung der Digitalisierung an den Berufsschulen wird

die Tragerkommunen auch kiinftig finanziell deutlich beanspruchen (s. Kapitel 3.5).

Auch wenn die kommunale Wohnungswirtschaft mit ihren Angeboten einen
wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung leistet, ist vielerorts bezahlbarer
Wohnraum knapp. Vor diesem Hintergrund untersuchte die tberdrtliche
Kommunalpriifung die wohnungswirtschaftliche Betatigung von neun Kommunen. Sie
stellte fest, dass die Wohnungsgesellschaften in kommunaler Tragerschaft zwar
wirtschaftlich stabil aufgestellt waren, sich aber seit 2023 kaum noch in der Lage
sehen, Neubauvorhaben in groRerem Umfang durchzufiihren. In dieser schwierigen
Situation kommt es mehr denn je auf gezielte Steuerung durch die Kommunen — auch
durch Einbindung des Beteiligungsmanagements — an. Dies zeigen auch die

Prifungsergebnisse der Uberdrtlichen Kommunalpriifung insgesamt (s. Kapitel 3.6).

5 Ergebnis der Steuerschatzung vom 13. bis 15.05.2025.



Das betriebliche Gesundheitsmanagement dient dazu, vorhandenes Personal
gesund zu erhalten und bei langzeiterkrankten Beschaftigten die Arbeitsfahigkeit

wieder herzustellen sowie das Risiko erneuter Erkrankung zu minimieren.

Hierzu kbnnen die Kommunen verschiedene Malihahmen zur Gesunderhaltung
anbieten. Wichtig ist, diese MalRnahmen zielgerichtet und bedarfsorientiert zu
gestalten. Alle Kommunen boten zahlreiche gesundheitsférdernde MalRnahmen an.
Nur selten waren diese jedoch in einen Managementprozess eingebettet, mit dem die
Kommunen in der Lage gewesen waren, die positiven Auswirkungen belastbar zu
beurteilen und ggf. nachzusteuern. Im gesetzlich vorgeschriebenen betrieblichen

Eingliederungsmanagement waren die Kommunen grundsétzlich gut aufgestellt (s.

Kapitel 3.7).

Eingliederungshilfe soll jungen Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes
Leben und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermdglichen. Die Reform der
Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz bietet den Kommunen dazu
neue Steuerungsinstrumente. Infolge dessen prifte die Gberdrtliche Kommunalprifung
bei zehn Kommunen, wie sie die neuen Instrumente genutzt haben. Diese sollten die
Kommunen nutzen, um einen standigen Abgleich zwischen der vorhandenen und der
bendtigten Angebotsstruktur vorzunehmen. Insgesamt haben sich die gepriften
Kommunen hier auf den Weg gemacht. Nur wer richtig steuert, handelt auch

wirtschaftlich (s. Kapitel 3.8).

Die Uberértliche Kommunalprifung befasste sich bei zwdlf selbstéandigen Gemeinden
mit dem Umsetzungsstand der internen Verwaltungsdigitalisierung. Dabei stellte sie
fest, dass alle gepriiften Gemeinden eine eAkte einflihrten und diesbeziglich
Arbeitsprozesse sowohl auf digitale Umsetzbarkeit als auch Effizienz untersuchten.
Mehr als die Halfte der Prifkommunen nutzten fir ihr Vorgehen
Digitalisierungsstrategien und verschriftlichte Handlungsvorgaben. Die tberértliche
Kommunalprifung empfiehlt den Kommunen dariiber hinaus, fir Kostentransparenz zu

sorgen und damit kiinftige Maflinahmen zielgerichtet zu steuern (s. Kapitel 3.9).

Die Kommunen sind in dem Aufgabenbereich ihrer unteren Waffenbehtrden
grundsatzlich gut aufgestellt. Sie erkannten organisatorische und personelle
Handlungsbedarfe und trafen entsprechende MalRnahmen. Sie setzten insbesondere
die Zustandigkeitsreform im Waffenrecht zum 01.01.2024 organisatorisch um.
Zielvorgaben und Prozessoptimierungen kénnten zu noch mehr Effektivitat fuhren.
Wesentlich ist und bleibt auch hier eine bedarfsgerechte Personalausstattung und ein
gesichertes Wissensmanagement. Fir ihre spezielle Aufgabe, den Umgang mit Waffen

und Munition, sind die unteren Waffenbeh6rden weitgehend gut ausgestattet. Die



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sachkundig und geschult. Bestehendes
Optimierungspotenzial in der sachlichen Ausstattung (etwa bei der persénlichen
Schutzausstattung oder bei Transportbehaltnissen) kénnen die Kommunen mit
geringem Mitteleinsatz heben. Fortbildungen sollten regelméRig stattfinden. Die
unteren Waffenbehdorden arbeiten als Ordnungsbehdrden nicht kostendeckend.
Dennoch sollten die Kommunen die bestehenden Ertragsmaoglichkeiten, insbesondere

aus Gebuhren, ausschopfen (s. Kapitel 3.10).



3.3 Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf Kommunen

Der demografische Wandel in Deutschland fiihrt zu Veranderungen in der
Bevolkerungsstruktur. In Niedersachsen stellt er Kommunen vor erhebliche
Herausforderungen. Die Bevélkerung nimmt ab, wird alter und zugleich vielfaltiger.
Dies hat direkte Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen, Infrastrukturen und
soziale Angebote. Die Bevdlkerung entwickelt sich jedoch nicht einheitlich: Wéahrend
fur einige niederséchsische Regionen ein Riickgang prognostiziert wird, deuten die
Daten flr andere hingegen auf einen deutlichen Zuwachs hin.¢ Beide Entwicklungen
erfordern gezielte Mal3nahmen von Landkreisen, Stadten und Gemeinden, um die

damit verbundenen Herausforderungen zu bewaltigen.

Vor diesem Hintergrund hat die tiberdrtliche Kommunalprifung den demografischen
Wandel als thematischen Schwerpunkt fir den Kommunalbericht 2025 gewahlt.

Ein wichtiger Aspekt des demografischen Wandels ist der voraussichtliche Riickgang
bzw. der geringere Anstieg der kommunalen Ertrage. Die Gewerbesteuer stellt mit
etwa 49 % der gemeindlichen Steuerertrage einen wesentlichen Anteil dar. Sie ist
jedoch stark von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verflgbarkeit qualifizierter

Arbeitskrafte abhangig.

In Regionen mit einem hohen Anteil an alternder Bevoélkerung und Fachkraftemangel
verlieren Unternehmen an Wettbewerbsfahigkeit oder wandern ab, die
Gewerbesteuertrage verringern sich. Ebenso sinkt das Aufkommen der
Einkommenssteuer und damit der entsprechende Gemeindeanteil, da die
erwerbsfahige Bevolkerung schrumpft und somit weniger steuerpflichtige Einkiinfte
generiert. Besonders strukturschwache und landliche Gebiete sind hiervon betroffen.
Zudem fiihren sinkende Bevélkerungszahlen zu einem Rickgang weiterer kommunaler

Ertrage, etwa aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Parallel zu den sinkenden Ertragen steigen die kommunalen Aufwendungen.
Besonders spurbar ist dies in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Infrastruktur.
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung nehmen mit dem wachsenden Anteil alterer
Menschen, aber auch Menschen mit Fluchterfahrung zu. Kommunen haben immer
hohere Aufwendungen fir Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste und soziale sowie

integrative Unterstiitzungsleistungen.

Auch die Infrastrukturaufwendungen steigen: In Regionen mit sinkender Bevolkerung

stehen Kindergérten und Schulen perspektivisch leer. Die Versorgungsnetze (Wasser,

6 Vgl. LSN: Statistische Monatshefte Niedersachsen 4/2023, Was die Zukunft wohl bringt? Ergebnisse der regionalisierten

Bevolkerungsvorausberechnung fiir Niedersachsen bis zum Jahr 2040.



Abwasser, Strom etc.) verursachen weiter hohe Aufwendungen, obwohl sie von
weniger Menschen genutzt werden. Zudem erfordert der demografische Wandel
Investitionen in barrierefreie 6ffentliche Einrichtungen, altersgerechte Wohnungen und

Mobilitatsangebote, um die gesellschaftliche Teilhabe sicherzustellen.

Besonders deutlich wird der Unterschied bei einem Vergleich von landlich und

stadtisch gepragten Regionen.

Landliche Kommunen mit sinkender Bevolkerungszahl stehen vor einer Vielfalt von
zusatzlichen Belastungen, beispielsweise sinkende Steuerertrage, hohe
Aufwendungen und Investitionen fir bestehende und zukunftsfahige Infrastruktur.
Besonders problematisch ist, dass diese Regionen haufig mit einer ohnehin
schwachen Steuereinnahmekraft und hohen Investitionsriickstdnden konfrontiert sind.
So wird im Osten und Siiden Niedersachsens mit einem Bevolkerungsriickgang
gerechnet (s. Ansicht 4), was dort die finanziellen Herausforderungen auch angesichts
bereits heute unterdurchschnittlicher Steuereinnahmekraft (s. Ansicht 5) und hoher
Investitionsrickstande (s. Kapitel 5) weiter verstarkt.

In Ballungsraumen und deren Umland hingegen fuhrt das Bevolkerungswachstum oft
zu Engpassen bei Wohnraum, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuung und
Verkehrsinfrastruktur — die Kommunen missen investieren. So wird fur
Westniedersachsen und die Grof3stadte Hannover, Oldenburg, Osnabriick sowie
Gottingen bis 2040 ein Bevoélkerungszuwachs prognostiziert (s. Ansicht 4) — wobei
positiv hervorzuheben ist, dass diese Regionen bereits heute Uiber eine

Uberdurchschnittliche Steuereinnahmekraft (s. Ansicht 5) verfiigen.
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Kreisfreie und
gréRere Stadte

Nr. Name

Braunschweig, Stadt
Salzgitter, Stadt
Wolfsburg, Stadt
Delmenhorst, Stadt
Emden, Stadt
Oldenburg, Stadt
Osnabrick, Stadt
Wilhelmshaven, Stadt
Gottingen, Stadt
Hannover, Lhst.
Hildesheim, Stadt
Goslar, Stadt

Peine, Stadt
Wolfenbiittel, Stadt
Garbsen, Stadt
Langenhagen, Stadt
Hameln, Stadt
Celle, Stadt
Cuxhaven, Stadt
Lineburg, Stadt
Stade, Stadt

Lingen (Ems), Stadt
Nordhomn, Stadt
Melle, Stadt

Ansicht 4: Regionale Bevolkerungsveranderung in Niedersachsen von 2020 bis 20407

Zwischen der demografischen Entwicklung und der Finanzkraft einer Kommune

besteht eine wechselseitige Beziehung.

Eine stabile Finanzlage ermadglicht Investitionen in Bildung, Infrastruktur und soziale

Angebote — Faktoren, die die Attraktivitat einer Region steigern und den Zuzug junger

Menschen beginstigen. Kommunen mit wachsender, insbesondere jingerer

Bevdlkerung profitieren von einer breiteren und oft auch produktiveren Steuerbasis.

Hohere Steuerertrége tragen zu einer weiteren Verbesserung der Finanzlage bei,

daraus folgende Investitionen verbessern die Lebensqualitéat in einer Kommune und

fordern weiteres Bevolkerungswachstum.

7

Vgl. Niedersachsische Staatskanzlei: Demografische Entwicklung in Niedersachsen, zuletzt abgerufen am 05.08.2025.

Finanzkraft
und
Demografie


https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/themen/demografie/demografische_entwicklung_in_niedersachsen/demografische-entwicklung-in-niedersachsen-224594.html
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GroBenklassen der Steuer-
einnahmekraft je Einwohner/-in 1.160 €
in den Jahren 2020 bis 2022 in € Maximum:
2672 €

unter 817 (32) (Verden (Aller), Stadt)
817 bisunter 918 (54) M'“’"‘“m§1 :
918 bisunter 1.044 (93) ;

Osterheid:

B 1044 bisunter 1.220 (31) (Ostertieide)
I 1.220 und mehr (135)

7] Gemeindefreie Gebiete

Ansicht 5: Steuereinnahmekraft je Einwohner in Niedersachsen 2020 bis 20228

Umgekehrt kann eine negative demografische Entwicklung zu einem Abwartstrend
fuhren: Sinkende Einwohnerzahlen und eine zunehmende Uberalterung schwéchen die
Steuerbasis, wodurch notwendige Investitionen erschwert werden und
Investitionsrickstande entstehen. Diese Entwicklungen kdnnen langfristig die

Lebensqualitat und die wirtschaftliche Stabilitat in einer Kommune geféhrden.

Ein zentraler Ansatz ist die Wirtschaftsférderung, insbesondere die Ansiedlung und
Forderung von Unternehmen. Durch die Bereitstellung von Gewerbeflachen, gezielte
Wirtschaftsforderprogramme und den Ausbau der digitalen Infrastruktur kénnen
Kommunen attraktive Rahmenbedingungen fiir Unternehmen schaffen. Eine stabile
und wachsende Wirtschaft sichert Arbeitsplatze und wirkt der Abwanderung von
Fachkraften entgegen. Auch der Ausbau der Breitbandnetze und moderner
Telekommunikation erméglicht Arbeitsformen wie Homeoffice und starkt so die

wirtschaftliche Basis einer Region.?

Vgl. LSN: Staats- und Kommunalfinanzen in Niedersachsen 2022, zuletzt abgerufen am 05.08.2025.

9 . Kapitel 3.5, Berufsschulen zukunftsfahig machen - Digitalisierung besser nutzen, Kapitel 4.3, Digitalisierung an
allgemeinbildenden Schulen — Wirkungskontrolle; Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs:
Kommunalbericht 2024, Kapitel 5.7, Mobiles Arbeiten kann zur Sicherheitsliicke werden.



https://magazin.statistik.niedersachsen.de/staats-und-kommunalfinanzen-in-niedersachsen-2022/
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Wohn- und Familienpolitik. Kommunen kénnen
durch Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und gezielte Forderprogramme
insbesondere junge Familien anziehen. Der Ausbau von Kinderbetreuungs- und
Bildungseinrichtungen steigert die Attraktivitat fir Familien und wirkt langfristig

stabilisierend auf die Bevolkerungsentwicklung.

Um dem Fachkraftemangell® entgegenzuwirken, setzen viele Kommunen verstéarkt auf
gezielte Zuwanderungsprogramme. ,Welcome Center* oder Integrationsprojekte
erleichtern Neuankdémmlingen die Eingliederung und tragen zur langfristigen
Stabilisierung und Belebung der Kommunen bei. Sprachférderprogramme und
interkulturelle Angebote starken die Integration und verbessern die gesellschaftliche

Teilhabe von Zuwanderinnen und Zuwanderern.

Neben diesen Malinahmen spielen Effizienzsteigerungen und interkommunale
Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle. Kommunen kdnnen durch Kooperationen und
die Bundelung von Ressourcen Aufwendungen senken. Gemeinsame
Verwaltungsstrukturen, eine regional abgestimmte Infrastrukturplanung und die
interkommunale Nutzung von Einrichtungen sind sinnvolle Ansétze zur
Aufwandsreduzierung.!! Allerdings ist auch eine finanzielle Unterstiitzung durch Bund
und Land notwendig. Férderprogramme fiir den Umbau von Infrastruktur, den Ausbau
der Pflegeeinrichtungen und MaRnahmen zur Integration von Zuwanderern kénnen

einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Entlastung der Kommunen leisten.

Eine nachhaltige Infrastrukturplanung ist ebenso entscheidend. Kommunen mit
sinkender Bevdlkerung sollten Strategien fur den Riickbau oder die Umnutzung nicht
mehr bendétigter Infrastruktur entwickeln, um die Unterhaltsaufwendungen zu
reduzieren. Gleichzeitig muss der Ausbau von Infrastruktur in Wachstumsregionen

nachhaltig und ressourcenschonend erfolgen.12

Die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse ist erforderlich, um diese effizienter zu
gestalten und Aufwendungen zu senken. Digitale Gesundheits- und Bildungsangebote
er6ffnen zudem neue Moglichkeiten, um die Versorgung in landlichen Regionen

sicherzustellen.13

10 Vgl. Kapitel 5, Investitionsriickstinde” und Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht

2024, Kapitel 3.6 Personalbedarfsmanagement.

11 Vgl. Die Prasidentin des Niedersédchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2021, Kapitel 5.8, IKZ im

Personenstandswesen.

12 Vgl. Die Prasidentin des Niedersadchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2019, Kapitel 5.11, Erhaltungsplanung

des kommunalen StraRenvermégens; Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2023,
Kapitel 36, Kommunale Briicken.

13 Vgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2023, Kapitel 3.8, Projektreihe Digitales

Rathaus; Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2024, Kapitel 5 Safety first: IT-
Sicherheit in Kommunen.



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2021/
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2019/kommunalberichte-106666.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2023/kommunalbericht-2023-225844.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html

Angesichts begrenzter finanzieller Mittel miissen Kommunen zudem ihre
Haushaltsplanungen Uberdenken. Priorisierungen sind erforderlich, um in
zukunftsrelevante Bereiche zu investieren, die langfristig die Lebensqualitat und die
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit starken. Insbesondere die freiwilligen Leistungen
sowie die freiwilligen Anteile an kommunalen Pflichtaufgaben sollten regelmafig

Uberprift und an die 6rtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Die Kombination aus sinkenden Ertragen und steigenden Aufwendungen zwingt
Kommunen zu strukturellen Anpassungen. Ob durch Einsparungen, Kooperationen
oder eine Neuausrichtung der Haushaltsplanung — langfristig handlungsfahig bleiben
Kommunen nur, wenn sie sich strategisch auf den demografischen Wandel einstellen.
Da sich die Auswirkungen regional stark unterscheiden, gibt es keine universelle
Losung. Durch interkommunale Zusammenarbeit, gezielte Férdermal3nahmen und eine
nachhaltige Finanz- und Infrastrukturplanung kdnnen Kommunen jedoch den
Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen und ihre Zukunftsfahigkeit
sichern. Auch vor dem Hintergrund gleichwertiger Lebensverhaltnisse sind Bund und

Land gefordert, den Kommunen entsprechende Rahmenbedingungen zu verschaffen.

Mit ihren Prifungen und im Austausch mit den gepriften Kommunen macht die
Uberortliche Kommunalprufung erfolgreiche Handlungsstrategien im Hinblick auf den

demografischen Wandel transparent. Zu diesen Prufungen im Jahr 2024 gehorten:

o Finanzstatusprifung unter Beriicksichtigung des demografischen Wandels:

Finanzkraft sinkt, Schulden steigen! (s. Kapitel 3.4)

o Kommunale Wohnungswirtschaft: Auf neue Herausforderungen vorbereitet?

(s. Kapitel 3.6)

o Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement — eine Investition in die

Zukunft (s. Kapitel 3.7)

o Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes — Wie nutzen die Kommunen die neuen
Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe (s. Kapitel 3.8)

o Haushaltsrisiken durch Investitionsriickstande - Teil 4 Landkreise (s. Kapitel 5) 4

14 pie Investitionsriickstinde werden seit 2020 erhoben, es handelt es sich um eine Erhebungsreihe. Weitere Teile sind zu finden

in: Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2021, Kapitel 4.5, Landesweite Erhebung
von Investitionsriickstanden bei niedersachsischen Kommunen; Kommunalbericht 2023, Kapitel 4, Investitionsriickstande —
Teil 2 Kreisfreien Stadte, groRe selbstdndigen Stadte, Stadte mit Sonderstatus und selbstédndige Gemeinden; Kommunalbericht
2024, Kapitel 6, Investitionsriickstande — Teil 3 Einheitsgemeinden und Samtgemeinden — einschl. ihrer Mitgliedsgemeinden —
unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2021/
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2023/kommunalbericht-2023-225844.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html

3.4 Finanzstatusprifung unter Bericksichtigung des demografischen Wandels:

Finanzkraft sinkt, Schulden steigen!

Bis 2022 konnten die gepriuften Kommunen regelméRig den
Haushaltsausgleich sicherstellen. Zukinftig wird vielerorts auch ein erhdhtes
Steueraufkommen dafir nicht ausreichen. Durch notwendige Investitionen
steigt die Verschuldung deutlich an. Zusatzlich schranken hohe Zinsen die

finanziellen SpielrAume der Kommunen ein.

Weitere Herausforderungen ergeben sich aus veranderten
Bevdlkerungsprognosen. Gingen viele Kommunen bislang von sinkenden
Einwohnerzahlen aus, bestehen nun teilweise wieder Finanzbedarfe fur
Schulen oder Kindergarten. Investitionsentscheidungen sind daher mit der
Bevdlkerungsentwicklung abzugleichen.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung prift, ob das Haushalts- und Kassenwesen der
Kommunen ordnungsgemal und wirtschaftlich gefuhrt wird.1> Die Finanzstatusprifung
ist hierzu ein bewdahrtes Instrument: Sie trifft Aussagen zur individuellen

Leistungsfahigkeit und ermdglicht anhand von Kennzahlen interkommunale Vergleiche.

Im Jahr 2024 untersuchte die Uberortliche Kommunalprifung zwolf Einheitsgemeinden
und berticksichtigte Aspekte des demografischen Wandels. Dazu wabhlte sie
Kommunen zwischen 9.000 und 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus.6 Der
Kennzahlenvergleich erstreckte sich auf 2019 bis 2022. Hinzu kamen Prognosen zur
demografischen Entwicklung sowie Fragen zu deren méglichen Auswirkungen. Sie
bezog mittelfristige Planungen, Selbsteinschatzungen sowie Strategiepapiere der

Kommunen in die Auswertung mit ein.

Eine wesentliche Herausforderung, der sich die Kommunen regelmaRig stellen
missen, ist die stetige Aufgabenerfullung.l” Ob ihnen dies gelingt, lasst sich an der
Kennzahl “Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad® ablesen. Betragt dieser mindestens
100 %, decken die Ertrage die Aufwendungen und der Haushaltsausgleich wird im

jeweiligen Jahr erreicht.18

15 ygl. § 2 Abs. 1 Satz 2 NKPG.

16 Geprift wurden die Stadte Bassum, Blickeburg, Schneverdingen, Schéningen und Uslar. Zudem priifte sie die Gemeinden Bad

Essen, Hude, Krummhorn, Loxstedt, Neu Wulmstorf und Sande sowie den Flecken Bovenden. Die Gemeinden Krummhorn,
Neu Wulmstorf und Sande stellten fiir den Priifungszeitraum keine Jahresabschlisse auf und konnten daraufhin nicht in die
dargestellten Auswertungsergebnisse einbezogen werden.

17 vgl. § 110 NKomVG.

18 pieser setzt den ordentlichen Gesamtertrag zum ordentlichen Gesamtaufwand der jeweiligen Rechnungsperiode ins

Verhaltnis.
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Bassum, Hude und Loxstedt erzielten durchgéngig einen ordentlichen

Aufwandsdeckungsgrad von Uber 100 %. Andere Kommunen erreichten dies nur im

jeweiligen Durchschnitt 2019 bis 2022.
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Ansicht 6: Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

in %

S

m2019-2022 m2024- 2027

Anders beim Blick in die Zukunft: In den kommenden Jahren wird der
Aufwandsdeckungsgrad bei nahezu allen Kommunen unter 100% liegen. Neben
weiterhin steigenden Aufwendungen, insbesondere durch Tariferhéhungen im
Personalbereich, wird auch die Ertragsseite zum Problem. Infolge geringerer
Wachstumserwartungen durch die Mai-Steuerschatzung 2024 mussten die Kommunen

die prognostizierten Steuereinnahmen nach unten anpassen.?

Bislang Was bedeutet dieser Riickgang fur die Kommunen? lhre prozentual hochsten Ertrage
stiegen die

Steﬂer_ erzielen sie aus Steuern und Abgaben. Diese machten im Prufungszeitraum

ertrage durchschnittlich 60 % aus:

19 Vgl. Bek. d. MI. v. 27.06.2024 — 33.22-10301/01 —.
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Ansicht 7: Steuerquote mit Gewerbesteueranteil flir 2019 — 2022 und 2024 — 2027

Hohe Steuerertrdge bedeuten zunachst Unabhangigkeit von anderen, nicht
beeinflussbaren Ertragen?0. Da sie zudem wesentlich durch die Gewerbesteuer
bestimmt werden, birgt eine einseitige Gewerbestruktur ein hoheres Ausfallrisiko. Die
Uberortliche Kommunalprifung empfiehlt den gepriiften Kommunen, auf eine gute
Mischung an mittelstdndischen Betrieben aus Industrie, Handwerk und
Dienstleistungen hinzuwirken. Basis dafir konnen entsprechende Anséatze der
Wirtschaftsforderung sein, die einen vielfaltigen Branchenmix vorsehen sowie die
Abhangigkeit von einzelnen Wirtschaftszweigen reduzieren. Dies kann die

Widerstandsfahigkeit gegentber Krisen starken.

Sinken die Ertrage und sind die Aufwendungen nicht weiter reduzierbar, missen die
Handlungsspielrdume neu betrachtet werden. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist das
Nettoinvestitionsmittel.2! Es stellt den jahrlich erwirtschafteten Geldbetrag dar, mit dem
zuklnftige Investitionen finanziert werden kénnen. Sollte dieser negativ sein, kdnnen
die Kommunen ihre laufenden Auszahlungen und die Tilgung ihrer Kredite nur aus
Rucklagen oder durch Liquiditatskredite vollstandig decken. Dies ware der Einstieg in

eine Schuldenspirale.

20 pazu zshlen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, insbesondere die Schlisselzuweisungen.
21 Vgl. Ansicht 64, Verwendung des Uberschusses aus laufender Verwaltungstatigkeit nach § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO, S. 130.

Auf die
Liquiditat
wird es
ankommen
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Ansicht 8: Nettoinvestitionsmittel

In 2019 bis 2022 erwirtschafteten die meisten gepriften Kommunen ausreichende
Nettoinvestitionsmittel. Lediglich Bovenden, Schoningen und Uslar gelang dies nicht
immer. Bovenden konnte nach einer Unterdeckung in 2019 seine Tilgung in den
Folgejahren wieder gewahrleisten. Dies reichte zwar zum Teilabbau von
Liquiditatskrediten, nicht jedoch auch zur Finanzierung der Investitionen. Schoningen
konnte zwar in zwei Prifungsjahren Tilgungsleistungen erbringen, ein Abbau der

Liguiditatskredite war jedoch nicht mdglich.

Fur 2024 bis 2027 gehen die meisten Kommunen nicht von Uberschiissen aus
laufender Verwaltungstatigkeit aus. Lediglich drei Kommunen rechnen damit, ihre
Tilgung in einzelnen Jahren decken zu kdnnen. Diese Entwicklung stellt eine

Gefahrdung fir die stetige Aufgabenerfiillung dar.

Eine weitere Baustelle sind zudem die Investitionsriickstande: Marode Straf3en, nicht
sanierte Schulen oder dringend neuzubauende Feuerwachen sind nur einzelne
Beispiele des Handlungsdrucks. Um diese finanziell herausfordernde Situation
abzubilden, fuhrte die Uberodrtliche Kommunalpriifung bereits in 2020 eine landesweite
Bestandserhebung durch.22 Seinerzeit lag die Spannbreite der Investitionsrickstande
der aktuell einbezogenen Kommunen zwischen 14 Mio. € in Schneverdingen und 66
Mio. € in Uslar.

Um weitere Rickschlisse auf vorhandene Investitionsriickstande zu ziehen, ermittelte
die Uberortliche Kommunalprufung zuséatzlich den Anlagenabnutzungsgrad. Mit dieser

Kennzahl wird der Prozentsatz abgenutzter (abgeschriebener) Sachanlagen und

22 Vgl. Die Prasidentin des Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2021, ,Landesweite Erhebung von Investitionsriickstanden
bei niedersachsischen Kommunen*, S. 54 ff.
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immateriellen Vermdgens23 an den urspriinglichen Anschaffungs- bzw.

Herstellungskosten gemessen.4
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Ansicht 9: Anlagenabnutzungsgrad

Die Spannweite dieser Kennzahl reichte im Durchschnitt von 21,2 % in Schoningen bis
46,6 % in Blckeburg. Bei Betrachtung der Priifungsjahre ist flr sechs der neun
Kommunen ein Anstieg des Anlagenabnutzungsgrads festzustellen. Dieser Umstand
lasst darauf schlieRen, dass die Investitionsriickstdénde nicht abgebaut werden
konnten, sondern anwuchsen. Ein erhohter Finanzierungsbedarf fir Ersatzinvestitionen

ist die Folge. Das zeigt auch die geplante investive Verschuldung:

23 Dpie Beriicksichtigung der immateriellen Vermogensgegenstdande in der Kennzahl erhoht die Vergleichbarkeit zwischen den
Kommunen, die ihre Aufgaben, wie Kinderbetreuung in eigener oder freier Tragerschaft erfillen. Die eigenen Investitionen
werden als Sachanlagen und die gewadhrten investiven Zuschisse an freie Trager als immaterielle Vermogensgegenstande
aktiviert.

24 Je hoher diese Kennzahl ausfallt, desto abgenutzter ist das Vermoégen und desto hoher ist der kiinftige (Re-)Investitionsbedarf.
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Ansicht 10: Investive Verschuldung

Bei sieben Kommunen ist von einem deutlichen Anstieg auszugehen. Nur Schéningen
(aufgrund von HaushaltskonsolidierungsmalZnahmen) und Bovenden planen mit einer
konstanten investiven Verschuldung. Insgesamt zeichnet sich ab, dass der kommunale

Investitionsbedarf erheblich steigen wird.

Offen bleibt bei den Planungen, ob die Investitionsvorhaben Uberhaupt fremdfinanziert
werden kénnen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden vielerorts die laufenden
Einzahlungen bereits die laufenden Auszahlungen nicht mehr decken. Eine weitere
Fremdkapitalaufnahme erscheint nur in Ausnahmeféllen geboten. Die tberdrtliche
Kommunalprifung empfiehlt daher, die Verschuldung mit einem sicheren

Handlungsrahmen?> zu steuern und Investitionen streng zu priorisieren.

Auch die demografische Entwicklung bleibt fir die Kommunen eine Herausforderung.
Die Prifung zeigte, dass einzelne Kommunen in ihre Leitbilder und strategischen
Planungen bereits demografische Aspekte aufnahmen und daraus erste MalRnahmen
ableiteten.

Hude formulierte u. a. im Leitbild als strategisches Ziel die ,Sicherung/Steigerung der
Einwohnerzahl®. Als wichtiges Handlungsfeld sah die Gemeinde die Unterstitzung
junger Familien an. Dabei setzt sie auf Preisvorteile beim Kauf gemeindeeigener

Grundstiicke sowie Kinderrabatte bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen?26.

25 Vgl. Die Prasidentin des Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2024, ,Schuldenmanagement bei selbstandigen Gemeinden

—Warum gerade jetzt?“, S. 29, Stichwort ,Handlungsrahmen schafft Sicherheit” sowie S. 31, Stichwort “Steuerung durch
Controlling”.

26 Vgl. Familien- und Sozialcard der Gemeinde Hude.
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Mussten Kommunen vor ca. zehn Jahren von sinkenden Bevoélkerungszahlen

ausgehen, hat sich in vielen Regionen die Bevoélkerungsprognose inzwischen

verandert:
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Ansicht 11: Bevolkerungsentwicklung und -prognose gem. LSN

So bestehen nun beispielsweise wieder verstarkt Bedarfe flr Schulen oder
Kindergarten. In Biickeburg muss u. a. aufgrund der veranderten
Bevolkerungsentwicklung kurzfristig eine weitere Kindertagesstatte gebaut werden.
Nach den urspriinglichen Bevélkerungsprognosen war dieser Neubau bzw. eine
Sanierung nicht erforderlich. Investitionsentscheidungen sind daher mit der

Bevolkerungsentwicklung abzugleichen.

Auf der Ertragsseite kénnte sich der Riickgang der erwerbstéatigen Bevélkerung, z. B.
durch den Eintritt der ,Baby-Boomer® in den Ruhestand, negativ auf den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auswirken. Diesen Riickgang erwarten
vornehmlich Bassum, Loxstedt, Sande und Schéningen. Zusatzlich flrchten
Schoningen und Sande — aufgrund der Schrumpfung der Gesamtbevélkerung —
weniger Schliisselzuweisungen?’ zu erhalten. Loxstedt und Uslar prognostizieren
zudem einen Ruckgang der Gewerbesteuer. Die Uberortliche Kommunalprifung rat
daher, sich frihzeitig mit den Ausfallrisiken zu befassen und entsprechende

Konsequenzen zu ziehen.

Auch Ordnungsmafigkeitspunkte waren Gegenstand der Prifung. Hier musste die
Uberértliche Kommunalprufung — wie in friiheren Prifungen — die verspatete Vorlage

von Haushaltssatzungen feststellen:28 Im Priifungszeitraum stellten die Gemeinden

27 Die Schlisselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

28 Vgl. Die Prasidentin des Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2022, ,,Finanzstatuspriifung bei Samtgemeinden und deren
Mitgliedsgemeinden — Entscheidungsgrundlagen deutlich friher schaffen!”, S. 79 ff.

Die
Ausnahme
bleibt die
Regel


https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalfinanzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunaler_Finanzausgleich
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2022/kommunalbericht-2022-die-krisen-setzen-sich-fort-weiterer-anstieg-der-gesamtverschuldung-214916.html

lediglich funf von 48 Haushaltssatzungen fristgerecht bis zum 30. November des
Vorjahres auf und verstieRen damit gegen die Vorgaben des NKomVG. Die
fristgerechte Vorlage blieb erneut die Ausnahme und verzégerte somit vielfach das

Inkrafttreten der Haushalte.?°

Auch der Blick auf das Rechnungslegungsverfahren zeigte39, dass Verfristungen nach
wie vor weit verbreitete Praxis sind. Von 48 Jahresabschliissen wurden nur drei
Abschlisse fristgerecht, d. h. innerhalb von drei Monaten nach Ende des
Haushaltsjahres, aufgestellt. Ptnktlich erstellte Jahresabschlisse sind aus Sicht der
Uberértlichen Kommunalprifung eine unverzichtbare Informationsquelle, um die
Finanz- und Vermdgenslage einer Kommune umfassend und zeitnah beurteilen zu
konnen. Auf die besondere Bedeutung weist auch das MI mit seiner Bekanntmachung
zur Aufstellung und Beschlussfassung fristgerechter Jahresabschliisse hin.3!

Erneut zeigte sich der Bereich der Kassenaufsicht als Problemfeld:32 Keine der
gepriften Kommunen verflugte Gber Dienstanweisungen, die den gesetzlichen
Vorgaben zur Kassensicherheit vollstandig entsprachen. Zum Beispiel fehlten
Regelungen zur Ausgestaltung der Aufsicht Uber die Buchhaltung sowie lber die
Zahlungsabwicklung. Die Uberdrtliche Kommunalprifung wies darauf hin, die
Dienstanweisungen hinsichtlich der Vorgaben gemaf § 43 KomHKVO zeitnah

anzupassen.

Steigende Personalaufwendungen, Investitionsstau und weniger wachsende
Steuerertrage sind nur einige Herausforderungen, denen sich die Kommunen stellen
missen. Die Prifungserkenntnisse flr die Jahre 2019 bis 2022 zeigen, dass die
gepriften Kommunen auch wahrend der COVID-19-Pandemie noch ausreichend
Finanzkraft durch konjunkturell gute Vorjahre — ggf. auch durch staatliche
Hilfsprogramme — hatten. Anders sieht es fur die Jahre 2024 bis 2027 aus.
Investitionen, die die Kommunen bislang nicht durchfiihrten, werden (dann) nur noch
durch einen hohen Fremdkapitaleinsatz zu finanzieren sein. Daneben wird die

demografische Entwicklung den Kommunen das Handeln nicht erleichtern. Sie sollten

29 \ahrend der vorldufigen Haushaltsfihrung dirfen die Kommunen gem. § 116 Abs. 1 NKomVG lediglich Aufwendungen

entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet sind oder die fiir die Weiterfihrung
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

30 Vgl. Die Prasidentin des Niedersdchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2023, , Finanzstatuspriifung unter

Beriicksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie: Finanzielle Blessuren hielten sich vorerst in Grenzen®, S. 80 ff.
31 Vgl. Bek. Ml v. 12.02.2021 —32.12-10005 128 — (Nds. MBI. S. 414) sowie das Niedersdchsische Gesetz zur Beschleunigung
kommunaler Abschlisse (NBKAG) vom 8.2.2024 (Nds. GVBI. Nr. 9, 18 — VORIS 20300 -).
Vgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2023, , Finanzstatuspriifung unter
Berlicksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie: Finanzielle Blessuren hielten sich vorerst in Grenzen®, S. 80 ff.

32
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dies zum Anlass nehmen, Aufgaben und Herangehensweisen zu tberprifen und

insbesondere Investitionsentscheidungen mit der Bevolkerungsentwicklung abgleichen.



3.5 Berufsschulen zukunftsfahig machen - Digitalisierung besser nutzen!

Durch den DigitalPakt Schule konnte eine Verbesserung der digitalen

Infrastruktur der berufsbildenden Schulen erreicht werden.

In den zehn gepriften Kommunen war der Ausbau der digitalen Infrastruktur an
den berufsbildenden Schulen weitgehend abgeschlossen. Insbesondere waren
80 % der Schulstandorte mit einem Breitbandanschluss von 1 GB und mehr
ausgestattet. Um digitales Lehren und Lernen ohne Einschrdnkungen zu
erreichen, investierten die gepruften Kommunen im Prufungszeitraum
insgesamt rund 25,7 Mio. €, von denen rd. 15,6 Mio. € (ber den DigitalPakt
Schule gefordert wurden.

Das angestrebte Ziel, die IT-Systemadministration zwischen Land und
Kommunen paritatisch zu finanzieren, konnte nur im Jahr 2022 erreicht werden.
Im Jahr 2023 brachten die gepriften Kommunen 58 % der Mittel fir die IT-
Systemadministration auf, wahrend der Anteil des Landes auf 42 % sank.

Die enge und verbindliche Zusammenarbeit von Berufsschulen und Betrieben ist der
Kern der dualen Ausbildung, um Schilerinnen und Schiiler bestmdglich auf das
Berufsleben vorzubereiten. Hierzu gehdrt mehr denn je die Einbindung digitaler

Technologien und Verfahren in den Ausbildungsprozess.

Digitalisierung in der beruflichen Bildung bietet zahlreiche Chancen, stellt die
Kommunen als zustandige Schultrager aber vor groR3e, insbesondere finanzielle
Herausforderungen33. Hierbei werden sie durch den Bund und das Land
Niedersachsen durch verschiedene Programme unterstiitzt, auch durch den
,DigitalPakt Schule®. Bereits in der Zeit vom 01.07.2020 bis 31.07.2021 prifte die
uberdrtliche Kommunalprifung die ,Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen®34,
Da die Digitalisierung auch ein bedeutender Erfolgsfaktor fir die Berufsausbildung ist,
betrachtete die Uberdértliche Kommunalprifung im Jahr 2024 den Stand der
Digitalisierung, die Durchfihrung der IT- Systemadministration sowie deren
Finanzierung auch in den berufsbildenden Schulen. Der Prufungszeitraum umfasste
die Jahre 2020 bis 2023.

33 Die Schultrager tragen die sdchlichen Kosten fiir die Ausstattung ihrer Schulen mit digitaler Infrastruktur. Dazu gehéren die

Investitionen sowie deren Unterhaltung und Betreuung, vgl. § 108 Abs. 1 Satz 1 und § 113 Abs. 1 Satz1l NSchG.
34 Vgl. Die Prasidentin des Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2022, Abschnitt 3.2.3 ,,Digitalisierung in allgemeinbildenden
Schulen — Klassenziel noch lange nicht erreicht”, S. 27 ff.
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Die Uberortliche Kommunalpriifung prufte in zehn Kommunen3> und den
dazugehorigen 33 berufsbildenden Schulen, ob und in welchem Umfang sie die
erforderliche digitale Ausstattung zur Verfigung stellten. Die Ausstattung mit speziellen
digitalen Arbeitsgeraten wurde exemplarisch fur die folgenden vier Berufsfelder
betrachtet: Anlagenmechanik (Fachrichtung Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik),
Elektronik (Fachrichtung Energie- und Gebaudetechnik), Zerspanungsmechanik und

Landwirtschaft.

Fur die Nutzung digitaler Medien im Unterricht sind leistungsstarke Internetzugéange,
eine ausreichende Gebaudeverkabelung sowie eine ausreichende WLAN-
Ausleuchtung entscheidend.

Die Bandbreiten lagen beim

Breitband zwischen 0,3 GB und 10 GB,
LAN zwischen 1,0 Gbit/s und 10 Gbit/s und
WLAN zwischen 0,2 Gbit/s und 2,5 Gbit/s.

Dieses Ergebnis beurteilten die gepriiften Kommunen zu 88 % als zufriedenstellend.

12 % waren teilweise zufrieden.

Bei der Ausstattung mit speziellen digitalen Arbeitsgeraten und Maschinen wiesen die

vier betrachteten Berufsfelder in den Berufsschulen massive Unterschiede auf:

Acht der zehn gepriften Kommunen hielten fiir die drei Berufsfelder
Anlagenmechanik36, Elektronik3” und Zerspanungsmechanik insgesamt 2.046
unterschiedliche spezielle digitale Arbeitsgerate und Maschinen38 fir den Unterricht
vor. Ausnahmen bildeten ein Landkreis in diesen drei Berufsfeldern und ein weiterer
Landkreis nur fur das Berufsfeld Anlagenmechanik. Diese beiden Landkreise stellten
ihren Schulerinnen und Schiilern in den genannten Berufsfeldern keine speziellen
digitalen Arbeitsgerate und Maschinen zur Verfigung, obwohl die einschlagigen
Rahmenlehrplane3? konkrete digitale Bildungsinhalte vorsehen. Sie gingen vielmehr

davon aus, dass dies die Ausbildungsbetriebe tun.

35 Landkreise Celle, Diepholz, Emsland, Gottingen, Grafschaft Bentheim, Hameln-Pyrmont, Liineburg, Verden sowie die

kreisfreien Stadte Delmenhorst und Wolfsburg.
36

37
38
39

Anlagenmechanik — Fachrichtung Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik.
Elektronik — Fachrichtung Energie- und Gebaudetechnik.
Z. B. Simulatoren zu Heizungsregelungen, digitale Oszilloskope, Roboter oder ein Energieeffizienzhaus.

So z.B. im ,,Rahmenlehrplan fir den Ausbildungsberuf Zerspanungsmechanik” (Beschluss der Kulturministerkonferenz vom
25.03.2004 i. d. F. vom 23.02.2018).
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Im Berufsfeld Landwirtschaft, das in sieben Landkreisen4 angeboten wurde, war das
Angebot an speziellen digitalen Arbeitsgeraten und Maschinen sehr viel kleiner. Hier
wurden insgesamt nur funf Arbeitsgerate und Maschinen im Unterricht angeboten. Flnf
Landkreise stellten eigene spezielle digitale Arbeitsgerate und Maschinen zur
Verfligung und/oder gingen fur die berufspraxisbezogene Ausbildung Kooperationen
mit externen Partnern, z. B. einem beruflichen Bildungszentrum, ein. Zwei Landkreise
hielten in diesem Berufsfeld gar keine Arbeitsgerate und Maschinen vor und gingen
auch keine Kooperationen ein. Sie beschrankten sich auf theoretische

Wissensvermittlung.

Die folgende Abbildung zeigt einen digitalen Spaten der BBS Il des Landkreises
Grafschaft Bentheim als besonderes digitales Arbeitsgerat.

Ansicht 12: Digitaler Spaten beim Landkreis Grafschaft Bentheim#!

Mit einem digitalen Spaten kdnnen beispielsweise Bodenanalysen fir eine
zZielgerichtete Bewasserung und Dingung in kirzester Zeit direkt vor Ort durchgefihrt

werden.

Fur den Einsatz digitaler Medien im Unterricht nutzten die Schulen feste und mobile
Endgerate*. Rechnerisch konnten durchschnittlich 1,6 Schilerinnen und Schuler auf
ein solches Geréat zugreifen. Damit stellte sich die Ausstattung der von der Prifung

40 Landkreise Celle, Diepholz, Emsland, Grafschaft Bentheim, Hameln-Pyrmont, Liineburg und Verden.
41 Bildnachweis: Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat der Verwendung des Bildes am 12.08.2024 zugestimmt.
42 Dazu gehoren PC’s inkl. Monitor, Tablets, Laptops, Notebooks usw.



umfassten berufsbildenden Schulen deutlich besser dar, als dies bei den von der
Prifung ,Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen — Wirkungskontrolle“ umfassten
Schulen der Fall war. Dort teilten sich rechnerisch 2,2 Schiilerinnen und Schdler ein
Endgerat (s. Kapitel 4.3 ). Um allen Schulerinnen und Schilern die Nutzung von
digitalen Endgeraten zu ermoglichen, kdnnen die Schultrager die erforderlichen Gerate
selber finanzieren und zur Verfligung stellen. Auch besteht die Mdglichkeit, die
erforderlichen Gerate im Rahmen der Ausstattungskonzepte BYOD-/GYOD%
eigenfinanziert einzusetzen. Diesen Weg beschritten bereits 25 Schulen. Die gepriften
Kommunen, die BYOD/GYOD nicht einsetzten, sollten sich bewusst sein, dass sie in
diesem Fall die Endgerate selbst zu finanzieren haben.

Den gepriften Kommunen standen aus dem DigitalPakt Schule insgesamt 18,2 Mio. €
Fordermittel zu. Davon wurden fur die berufsbildenden Schulen rd. 15,6 Mio. €
bewilligt.#* Die Kommunen hatten bis Ende des Jahres 2023 rd. 10,0 Mio. € tatsachlich
investiert und daflr 7,0 Mio. € Férdermittel abgerufen. Die Umsetzungsquote der
beabsichtigten Digital-Pakt-Investitionen lag zwischen 5 % und 86 %. Die niedrigen
Quoten waren auf umfangreiche Planungsarbeiten, Lieferschwierigkeiten oder hohe
Auslastungen der beteiligten Firmen zurtickzufiihren. Alle Kommunen beabsichtigten

aber, die restlichen Fordermittel im Jahr 2024 zu investieren.

Die tatséchlich getatigten Investitionen fir Digitalisierung in den berufsbildenden
Schulen beliefen sich bei den gepriiften Kommunen in den Jahren 2019 bis 2023 auf
insgesamt 25,7 Mio. €. Diese Investitionen finanzierten sie aus eigenen Mitteln und aus

Fordermitteln zu folgenden Anteilen:

43 Byop - Bring your own device: Schilerinnen und Schiiler bringen ihre eigenen mobilen Endgerate mit, unabhangig von Typ
und Hersteller.
GYOD - Get your own device: Schiilerinnen und Schiiler bringen ihre eigenen mobilen Endgerate mit, Schule/Kommune
bestimmt Typ und Hersteller.

44 Die Differenz in Hohe von 2,6 Mio. € konnte fur die allgemeinbildenden Schulen verwendet werden.
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Brutto-Investitionen gesamt: rd. 25.722.342 €

Investitionen
ohne Forderung;
10.322.566 €

DigitalPakt;
10.065.303 €

andere
Férderprogramme;
1.800.155 €

Ansicht 13: Finanzierung der Investitionen 2019 bis 2023

Von den rd. 10,0 Mio. € investierten Mitteln aus dem DigitalPakt hatten die gepruften
Kommunen bis Ende 2023 rd. 7,0 Mio. € Férdermittel abgerufen. Die Spannbreite der
abgerechneten Mittel lag zwischen 0 % und rd. 80 %. Damit sind die Kommunen zum
Teil erheblich in Vorleistung gegangen. In den Kommunen waren einige Maf3nahmen
Ende des Jahres 2023 noch nicht abgeschlossen und konnten somit erst in 2024
abgerechnet werden. Diese Daten lagen teilweise aul3erhalb des Prifzeitraums und
konnten daher nicht bertcksichtigt werden.

Neben dem DigitalPakt erhielten die gepruften Kommunen rd. 1,8 Mio. € aus anderen
Forderprogrammen. Hierzu zahlte beispielsweise das Forderprogramm N21 mit

verschiedenen Projekten®.

45 Masterplan Digitalisierung, 3D-Druck und Distanzlernen.
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Die IT-Systemadministration organisierten die gepriften Kommunen unterschiedlich. In

der folgenden Abbildung werden die Organisationsformen und der finanzielle Aufwand

je digitalem Geréat sowie je Schilerin und Schuler dargestellt:
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Ansicht 14: Aufwand fur die IT-Systemadministration nach Organisationsform je digitalem Gerét und je

Schilerin und Schiler im Jahr 2023

Von den vier Kommunen, die Gber den Mittelwerten von 170 € bzw. 140 € lagen,

fuhrten drei die IT-Systemadministration mit eigenem und externem Personal durch.

Der Landkreis Diepholz als vierte Kommune fiihrte diese Aufgabe nur mit eigenem

Personal durch.

Im Landkreis Gottingen entschieden die berufsbildenden Schulen eigenverantwortlich,

ob die Schulen selbst den Support wahrnahmen oder externe Dritte damit

beauftragten.

Aufwand flr
die IT-
System-
administra-
tion
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Funf der gepriften Kommunen fuhrten die IT-Systemadministration auch fur die
Leihgerate der Lehrkrafte durch. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht#. Insgesamt
hatten diese funf Kommunen dadurch im Jahr 2023 dafir einen Mehraufwand i. H. v.
rd. 297.000 €.

Das Land gewahrt seit dem Jahr 2016 jahrlich 6,3 Mio. € fur die IT-
Systemadministration in den berufsbildenden Schulen. Es geht davon aus, dass die
Kommunen fir die IT-Systemadministration Aufwendungen in gleicher Hohe
aufbringen. Im Jahr 2020 erhielten die Kommunen einen einmaligen zusatzlichen
Betrag von 6,3 Mio. €. Hintergrund dazu war die Erwartung, dass der
Administrationsaufwand infolge des Sofortausstattungsprogrammes fur Schulerinnen
und Schiler aufgrund der Covid-19-Pandemie erheblich steigen wirde.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung ermittelte die Aufwendungen der Kommunen und
verglich diese mit den Zahlungen des Landes. Das Ergebnis zeigt die folgende Ansicht:

125%

100 %
106 %
75%
Ziellinie
50% Kommune
50%

50% Land

250 539% 56 %
= 42%

0% 6%

-25%
HHJ 2019 HHJ 2020 HHJ 2021 HHJ 2022 HHJ 2023

B Aufwendungen Kommunen flir IT-Systemadministration Zahlungen Land zur [T-Systemadministration

Ansicht 15: Verhaltnis der Zahlungen des Landes an die gepriften Kommunen zu deren Aufwendungen
der Jahre 2019 bis 2023 (in %)

In den Jahren 2019 bis 2021 finanzierte das Land mehr als 50 % der Aufwendungen
fur die IT-Systemadministration. Die Doppelzahlung des Landes im Jahr 2020 spiegelt
sich deutlich wider. Im Jahr 2022 wurde das angestrebte Ziel der paritatischen

Finanzierung der IT-Systemadministration erreicht. Im Jahr 2023 brachten die

46 Vgl. Handreichung zur Richtlinie Uber die Gewahrung von Zuwendungen zur Férderung des Programms , Leihgeréte fiir
Lehrkrafte” des Bundes und der Lander.



gepruften Kommunen 58 % der Mittel fur die IT-Systemadministration auf, wahrend der

Anteil des Landes auf 42 % sank.

Berufshildende Schulen sind nach wie vor zentrale Lern- und Bildungsorte. Auch hier
stellt sich die Frage, wie kann der Unterricht mit der Digitalisierung der Lern- und
Arbeitswelt Schritt halten. Die Berufsschulen in den gepriften Kommunen haben
dariiber ein differenziertes Bild abgegeben und auch hier, wie an den
allgemeinbildenden Schulen, bleibt das digitale Lernen eine anspruchsvolle
Daueraufgabe fur alle Partner. Auffallig war, dass die angestrebte paritatische
Finanzierung der IT-Systemadministration zwischen Land und Kommunen nur im Jahr
2022 erreicht werden konnte und die Kommunen im Jahr 2023 bereits 58 % der
Aufwendungen tragen mussten. Positiv zu vermerken ist, dass bei fast allen gepriften

Stellen eine leistungsfahige Internetverbindung zur Verfiigung steht.



3.6 Kommunale Wohnungswirtschaft: Auf neue Herausforderungen vorbereitet?

Auch wenn die kommunale Wohnungswirtschaft mit ihren Angeboten einen
wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung leistet, ist vielerorts bezahlbarer
Wohnraum knapp. Vor diesem Hintergrund untersuchte die tberdrtliche
Kommunalprifung die wohnungswirtschaftliche Betétigung von neun
Kommunen. Sie stellte fest, dass die Wohnungsgesellschaften in kommunaler
Tragerschaft zwar wirtschaftlich stabil aufgestellt waren, sich aber seit 2023
grofRtenteils nicht in der Lage sehen, Neubauvorhaben in grof3erem Umfang zu
finanzieren. In dieser schwierigen Situation kommt es mehr denn je auf gezielte
Steuerung durch die Kommunen an, wie die Erkenntnisse der Gberértlichen

Kommunalprifung zeigen.

Die niedersédchsischen Kommunen leisten einen wichtigen Beitrag, um bezahlbaren
Wohnraum zur Verfugung zu stellen. Daftr gliedern sie die wohnungswirtschaftliche
Aufgabenwahrnehmung oftmals in privatrechtlich organisierte Gesellschaften
(nachfolgend Wohnungsgesellschaften) aus.

Die Uberortliche Kommunalprifung untersuchte die wohnungswirtschaftliche
Betatigung von neun Kommunen mit unterschiedlichen Bevdlkerungsprognosen und
bezog die jeweiligen Wohnungsgesellschaften ein.4” Neben ausgewahlten finanz- und
wohnungswirtschaftlichen Kennzahlen betrachtete sie auch die Steuerung der

Gesellschaften durch die Kommunen.8

Fur die Jahre 2020 — 2022 stellte die tUiberértliche Kommunalprifung fest, dass die
Wohnungsgesellschaften der gepriften Kommunen durchgéngig Jahresiiberschiisse
erwirtschafteten. Abhangig von der Anzahl der vermieteten Wohnungen betrugen diese
durchschnittlich pro Jahr zwischen 0,25 und 3,8 Mio. €. Dabei war das Mietpreisniveau
der kommunalen Wohnungsgesellschaften vergleichsweise niedrig. Ihre
durchschnittlichen Nettokaltmieten entsprachen entweder den 6rtlichen

Durchschnittsmieten oder lagen darunter.4?

47 Die Auswahl der Kommunen erfolgte auf Basis von Bevolkerungsvorausberechnungen durch die NBank und das LSN:
Geprift wurden mit jeweils abnehmender Bevolkerungsprognose die Landkreise Helmstedt, Hildesheim, Holzminden sowie
Uelzen. Mit jeweils stagnierender bzw. wachsender Bevélkerungsprognose wurden die Stadte Celle und Nienburg (Weser), die
Hansestadt Liineburg sowie die Landkreise Cloppenburg und Verden geprift. Die gepriiften Kommunen waren im
Priifungszeitraum jeweils mit mehr als 50 % an einer Wohnungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH beteiligt.

48 Der Prufungszeitraum erstreckte sich grundséatzlich auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022. Einzelne Aspekte, z. B.

wohnungswirtschaftliche Kennzahlen, wurden zur Betrachtung langerfristiger Entwicklungen fir einen erweiterten Zeitraum
erhoben.

49 Die bersrtliche Kommunalprifung verglich das jeweilige Mietpreisniveau der einzelnen Wohnungsgesellschaften mit dem

des gesamten ortlichen Wohnungsmarkts auf Basis des Zensus 2022.


https://www.zensus2022.de/DE/Home/_inhalt.html

Das Angebot der Wohnungsgesellschaften wurde von der Bevélkerung sehr gut
angenommen. Unabhangig von der demografischen Entwicklung in einzelnen
Kommunen betrugen die Leerstandsquoten zum weit Uberwiegenden Teil nur bis zu
4,4 % und lagen damit in der Regel unter den Leerstandsquoten der betrachteten

Kommunen insgesamt, die bis zu 7,9 % betrugen.>0

Nach den Vorschriften der Niedersédchsischen Kommunalverfassung sollen kommunale
Unternehmen Ertrage fur die kommunalen Haushalt erwirtschaften, soweit dies mit der
Erfillung des jeweiligen 6ffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist.>! Nur funf
Wohnungsgesellschaften fihrten in den Jahren 2020 — 2022 Gewinne an ihre
Tragerkommunen ab. Der Anteil der Ausschuttungen an den erzielten
Jahresuberschissen lag zwischen 7 % und 39 %.52 Die Wohnungsgesellschaften
erklarten die zum Teil niedrigen beziehungsweise unterbliebenen Ausschittungen mit
Investitionsbedarfen am Gebaudebestand. Sie begrindeten diese insbesondere mit
den Zielsetzungen des Klimaschutzgesetzes (Treibhausgasneutralitat bis 2045) sowie
prognostizierten Kosten fiir die Modernisierung von Bestandsgebauden.>3 Die
Wohnungsgesellschaften befinden sich damit in einem besonderen
Spannungsverhaltnis zwischen Beitragsleistung zum kommunalen Haushalt und
Sicherung der Investitionsfahigkeit. Die tberortliche Kommunalprifung empfiehlt daher
den Kommunen regelmalig anhand von Kennzahlen>* zu tberprifen, ob

Ausschittungen mdglich und zielfihrend sind.

Deutlich wird dies bei den Investitionen in den Wohnungsneubau oder auch fur
Sanierungsmafnahmen. Hierflir benétigen die Wohnungsgesellschaften eine
ausreichende Eigenkapitalausstattung. Das prozentuale Verhaltnis vom Eigen- zum
Gesamtkapital (nachfolgend auch Eigenkapitalquote) gilt als Zeichen finanzieller
Stabilitéat und ist bedeutsam fir die Vereinbarung méglichst ginstiger
Kreditkonditionen. Unbeschadet einzelner Branchen- und Bewertungsspezifika gilt als
Faustregel, dass das Eigenkapital etwa ein Drittel des Gesamtkapitals ausmachen

50 Dpie tbersrtliche Kommunalprifung stellte die Leerstandsquoten der Wohnungsgesellschaften den jeweiligen Zensus-Werten

fr samtliche Wohneinheiten in den gepriften Kommunen gegeniber.

51 vgl. § 149 Abs. 1 NKomVG.
52

53

In absoluten Zahlen lag die Spanne dieser Ausschittungen zwischen rd. 85.000 und 630.000 €.

Diese belaufen sich ab dem Baujahr 1945 auf ca. 1.100 € je gm Nutzflache. Statistische Kostenkennwerte fiir Gebdude Altbau
gemal Baukosteninformationszentrum, Stand 2015, indiziert gemaR Destatis auf 2024.

5% zu diesen gehoren u. a. die Fremdkapitalquote, der Anlagenabnutzungsgrad, die Reinvestitionsquote sowie der Cashflow der

jeweiligen Gesellschaften.
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sollte.>> Im Prifungszeitraum verfligten nahezu alle betrachteten

Wohnungsgesellschaften Uber gute Eigenkapitalquoten von ca. 30 % oder darlber.%6

Trotz der wirtschaftlich stabilen Lage der Wohnungsgesellschaften im
Prifungszeitraum und der Attraktivitat inres Angebots stockt seit 2023 — anders als in

den Jahren zuvor — der von ihnen betriebene Wohnungsneubau:
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Ansicht 16: Gesamtzahl der fertiggestellten Neubauten im Vergleichsring

In der Summe der realisierten Neubauvorhaben fir alle neun Wohnungsgesellschaften
zeigte sich im Zeitraum 2018 bis 2022 ein nahezu kontinuierlicher Anstieg um 57 %. Ab
dem Jahr 2023 war ein drastischer Riickgang zu verzeichnen. Auch fur 2025

prognostizierte der GrofRteil der Wohnungsgesellschaften stagnierende Neubauzahlen.

Die Wohnungsgesellschaften begriindeten den Riickgang mit deutlich schlechteren
Rahmenbedingungen fir die Finanzierung von Neubauvorhaben. Dazu zahlen
gestiegene Zinsen und Baukosten insgesamt (inklusive Planung und Organisation
sowie fiir Material und Personal).>” Auch erhéhte Energiepreise flihren zu deutlichen
Kostensteigerungen.>8 Als weitere Erschwernisse werden die gesetzlich geforderten
Baustandards (u. a. energetische Vorgaben, Barrierefreiheit)>® sowie eine veranderte
Forderkulisse genannt. Spatestens ab 2024 hatten die 0. g. Faktoren dazu gefiihrt,

dass ungeforderter Wohnungsneubau erst ab einer Nettokaltmiete von 15 €/m?

55 Vgl. Dietrich, I./ Strohe, H. G. (2011): Die Finanzlage 6ffentlicher Unternehmen in Deutschland - Statistische Analyse amtlicher

Mikrodaten der Jahresabschlisse -. In: Statistische Diskussionsbeitrage Nr. 46, Potsdam.

56 sofern einzelne Gesellschaften geringere Werte aufwiesen, lagen nachvollziehbare Griinde vor (z. B. hohe Investitionen, die

fremdfinanziert sind) oder MaRnahmen zur Eigenkapitalstarkung waren bereits ergriffen.

57 Im Zeitraum 2021 bis 2024 sind die Kosten fiir den Neubau von Wohngebduden um 30 % gestiegen. Vgl. die Internetseite des

LSN: Baupreise in Niedersachsen — Tabellen und Grafiken., zuletzt abgerufen 02.04.2025.

58 NBank: Wohnungsmarktbericht 2023, S. 24.
59

Nach Angaben der Wohnungswirtschaft lieBen sich mit einem radikalen Abbau von 6ffentlichen Bauvorschriften die
Baukosten um zwdlf Prozent verringern - Rundblick Nr. 11 vom 20.01.2025, unter Berufung auf vdw-Verbandsdirektorin Dr.
Susanne Schmitt, S. 7.


https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/preisstatistiken/baupreise_in_niedersachsen/baupreise-in-niedersachsen-tabellen-und-grafiken-177107.html
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wirtschaftlich sei.6® Da derartige Mietpreise nicht mit einer sozial orientierten
Wohnungswirtschaft zu vereinbaren seien, habe man Neubauvorhaben verschoben

oder aus der Planung genommen.

Parallel zum rucklaufigen Wohnungsneubau verringerte sich auch die Anzahl Sozial-

. . . . . L wohnungen
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Ansicht 17: Gesamtzahl der mietpreisgebundenen Wohneinheiten der neun Gesellschaften

Zwischen 2018 und 2023 reduzierte sich der Gesamtbestand der mietpreisgebundenen
Wohneinheiten bei den neun Wohnungsgesellschaften um ca. 33 % von 2.380 auf
1.597. Zum Zeitpunkt der drtlichen Erhebungen sahen einzelne Kommunen fur 2024
den Neubau von sozialem Wohnraum vor, wodurch die Zahl planerisch leicht auf 1.654
steigen konnte. Der quotale Anteil mietpreisgebundener Wohneinheiten am
Gesamtbestand der Wohnungsgesellschaften sank von ca. 14 % in 2018 auf 9 % in
2023. Ursachlich fur diese Entwicklung sind sukzessive aus der Preisbindung fallende
Bestandswohneinheiten, die aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten nur in

geringer Zahl ersetzt werden kdnnen.

Die kommunale Wohnungswirtschaft steht angesichts der dargestellten Veranderungen Neue

Heraus-
vor gro3en Herausforderungen. Aus Sicht der Gberdrtlichen Kommunalpriifung wird es  ¢54erungen

60 Rundblick Nr. 134 vom 09.08.2024, vdw-Verbandsdirektorin Dr. Susanne Schmitt: , Wohnungswirtschaft rat: Wer den Bau
beleben will, muss auch Mieten erhéhen”, S. 2 ff.



vermehrt darauf ankommen, den jeweils verbliebenen Handlungsspielraum
festzustellen und ggf. neue Prioritaten zu setzen. Hierfur tragen die Kommunen als

Trager der jeweiligen Wohnungsgesellschaften besondere Verantwortung.6!

Unter diesem Gesichtspunkt untersuchte die Uberdértliche Kommunalprifung, inwieweit
die Kommunen Ziele fur ihre wohnungswirtschaftlichen Aufgaben festlegten und diese

— auch mit Blick auf die demografische Entwicklung — zur Steuerung nutzten.

Alle gepriften Kommunen hielten Leitbilder beziehungsweise Zielpapiere als mdgliche
Grundlagen zur strategischen Steuerung vor, in vier Kommunen mit demografischen
Bezligen. Daraus wurden auch einzelne MalRnahmen abgeleitet.62 Eine Ubertragung
der strategischen Zielsysteme auf die Wohnungsgesellschaften erfolgte jedoch in

keiner Kommune.

In den ortlichen Erhebungen konnten die mit der Beteiligungssteuerung betrauten
Arbeitsbereiche (nachfolgend Beteiligungsmanagement) keine schriftlich fixierten
Vereinbarungen tber operative Ziele vorlegen. Sie konnten nur eingeschrénkt
abbilden, inwieweit die Wohnungsgesellschaften die gemeinwohlorientierten Ziele
erreichten. Gleichwonhl fand die Uberdrtlich Kommunalprifung in einzelnen Kommunen
geeignete Elemente einer operativen Beteiligungssteuerung vor: Dazu zahlten
regelmafige Jours fixes und unterjahrige Berichtswesen durch die

Wohnungsgesellschaften.

Zudem erkannte die tberdrtliche Kommunalpriifung, dass bei der Mehrheit der
Kommunen das Beteiligungsmanagement nicht in die Angelegenheiten der
Wohnungsgesellschaften mit eventuellen Auswirkungen auf die kommunalen
Haushalte eingebunden war. Das jeweilige Beteiligungsmanagement beschrankte sich
auf die Aktenverwaltung sowie die Erstellung des Beteiligungsberichts. Dies lag u. a.
daran, dass Hauptverwaltungsbeamte bzw. leitende Beamte teilweise die

Steuerungsaufgabe inklusive Vor- und Nachbereitung allein wahrnahmen.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung erkennt an, dass auch individuelle Formen der
Steuerung geeignet sein kbnnen, kommunale Gemeinwohlinteressen zu wahren. Diese
Steuerungsansétze stofRen jedoch bei zunehmender Komplexitét der Beteiligungs- und
Aufgabenstruktur an Grenzen. Sie empfiehlt daher, das Beteiligungsmanagement in

die Steuerung der Wohnungsgesellschaften einzubinden und zu verstetigen. Zu

61 vgl. § 150 NKomVG.

62 per Landkreis Cloppenburg formulierte ,Wir gestalten die Zukunft und stellen uns den Herausforderungen des
demografischen Wandels." und stellte eine Demografiebeauftragte ein. Diese erarbeitete eine mit einzelnen MaRnahmen
unterlegte Demografiestrategie. Dazu gehorte u. a. das Forderprogramm ,,Jung kauft alt”, mit dem jungen Familien der
Erwerb von Bestandsimmobilien in zentralen Lagen ermdglicht werden sollte.



diesem Zweck sollten die zur Betreuung der Wohnungsgesellschaften eingesetzten
kommunalen Beschatftigten auch mit der Entwicklung wesentlicher finanz- und
wohnungswirtschaftlicher Kennzahlen vertraut sein.63 Diese Empfehlungen stehen der
aktiven Rolle kommunaler Fihrungskrafte nicht entgegen, sondern zielen auf eine

konstante Unterstlitzung ab.

Die Prifungsergebnisse zeigen, dass die Kommunen beziehungsweise ihr
Beteiligungsmanagement die verschiedenen Moglichkeiten zur Steuerung der
wohnungswirtschaftlichen Betatigung nicht ausreichend nutzen. Neben der Einfihrung
eines strukturierten Ablaufs zur Zielfestlegung und -tberprifung bietet sich auch das
Heranziehen weiterer Erkenntnisquellen an, um demografische Aspekte zu
berlcksichtigen. Dazu zahlen insbesondere Wohnraumversorgungskonzepte. Sie
enthalten Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen fur die ortliche
Wohnraumversorgung, ferner aktuelle Bevolkerungsprognosen und Schatzungen zur
zukUnftigen Zahl von Haushalten. Sie bieten eine gute Orientierung Uber zentrale
Einflussfaktoren fur die Wohnungsnachfrage.®* Zwar verfiigten fast alle gepriften
Kommunen Uber Wohnraumversorgungskonzepte, das kommunale

Beteiligungsmanagement nutzt diese Erkenntnisquelle allerdings bislang selten.

Die kommunale Wohnungswirtschaft muss sich angesichts geénderter
Rahmenbedingungen neuen Herausforderungen stellen. Dazu sollte das
Beteiligungsmanagement der gepriiften Kommunen mit den Wohnungsgesellschaften
gemeinsam die verbleibenden Handlungsspielraume identifizieren und (neu)
priorisieren. Mit Blick auf das Spannungsverhéltnis zwischen Beitragsleistung zum
kommunalen Haushalt und Sicherung der Investitionsfahigkeit der Gesellschaften
empfiehlt die Gberdrtliche Kommunalprifung, regelméaiig zu Gberprifen, ob

Ausschittungen maglich und zielfihrend sind.

63 Gegebenenfalls bietet sich auch die Nutzung eines unterjahrigen Berichtswesens im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHKVO an.
64 Vgl. Fortschreibung Wohnraumversorgungskonzept Stadt Celle, 2024, S.49.



3.7 Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement —

eine Investition in die Zukunft

Die Kommunen stehen — insbesondere vor dem Hintergrund, Fachkrafte zu
finden und zu binden — vor der Herausforderung, ihr Personal gesund zu
erhalten und bei langzeiterkrankten Beschaftigten die Arbeitsfahigkeit wieder
herzustellen sowie das Risiko erneuter Erkrankung zu minimieren. Hier setzt
das betriebliche Gesundheitsmanagement an. Alle gesundheitsférdernden
Mafinahmen, die die gepriften Kommunen anboten, waren nur selten in einen
Managementprozess eingebettet. Im gesetzlich vorgeschriebenen betrieblichen
Eingliederungsmanagement waren die Kommunen grundsatzlich gut

aufgestellt.

Seit dem Jahr 1997 lag der durchschnittliche Krankenstand bundesweit von
Beschaftigten, die gesetzlich krankenversichert waren, bei konstant unter 4,5 %. Mit
Beginn der COVID-19-Pandemie stieg dieser Wert deutlich an: Die Fehlzeiten betrugen
5,8 % im Jahr 2022, 6,1 % im Jahr 2023 und erneut 5,8 % im Jahr 2024.>

Ein krankheitsbedingter Ausfall von Beschéftigten wirkt sich unmittelbar auf die
Arbeitsablaufe und Arbeitsergebnisse aus. Die Folgen kénnen zum einen
Personalengpasse sein, zum anderen entstehen Mehrbelastungen bei den
Beschéftigten, die kranke Kolleginnen und Kollegen vertreten. Uberstunden entstehen,
Aufgaben bleiben ggf. unerledigt und das Arbeitsklima verandert sich. Ein effizientes

betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) kann dem entgegenwirken.

Das BGM basiert auf drei Saulen: dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem
betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der betrieblichen
Gesundheitsférderung (BGF). Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie das BEM®®
sind fur die Arbeitgeber gesetzlich verpflichtend. Die Malinahmen der BGF sind

freiwillig.6”

Die Uberdrtliche Kommunalprifung untersuchte bei sieben Kommunen®8, ob und wie
diese ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Einrichtung eines BEM nachkamen und

welche Gestaltungsspielrdume sie im BGM nutzten. Der Arbeitsschutz, insbesondere

65 Vgl. Datenbank Statista: Durchschnittlicher Krankenstand der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in

Deutschland von 1991 bis 2025, abgerufen am 07.10.2025.
66 Einfiihrung zum 01.05.2004 durch § 84 Abs. 2 SGB IX durch Art. 1 Nr. 20 des Gesetzes zur Forderung der Ausbildung und
Beschaftigung schwerbehinderter Menschen vom 23.04.2004 (BGBI. | S. 606); seit 01.01.2018 in § 167 Abs. 2 SGB IX durch Art.
1 des Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz —
BTHG) vom 23.12.2016 (BGBI. | 3234).
Vgl. Initiative gesund.bund.de des Bundesministeriums fiir Gesundheit: Betriebliches Gesundheitsmanagement, abgerufen am
07.10.2025.

Landkreise Diepholz und Hameln-Pyrmont sowie Stadte Bramsche, Geestland, Goslar, Sehnde und Walsrode.

67

68


https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5520/umfrage/durchschnittlicher-krankenstand-in-der-gkv-seit-1991/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/5520/umfrage/durchschnittlicher-krankenstand-in-der-gkv-seit-1991/
https://gesund.bund.de/betriebliches-gesundheitsmanagement-bgm

die Beurteilung psychischer Belastungen bei der Arbeit,5® war nur insoweit Gegenstand

der Prifung, als er Grundlage fur MalBhahmen der BGF war.

Die durchschnittlichen Krankheitstage in den Jahren 2019 bis 2023 je Beschaftigter

oder Beschaftigtem in den gepriften Kommunen zeigt die folgende Grafik.
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Die Kommunen erfassten und berechneten Fehlzeiten nicht nach einheitlichen
Kriterien. Sie waren daher nur bedingt vergleichbar.

Klar zeigte sich jedoch, dass sich in allen Kommunen die Krankheitstage im Zeitraum
2019 bis 2023 erhohten. In der Spitze nahmen sie um mehr als zehn Krankheitstage
zu. Die Stadt Bramsche betrieb als einzige der Stadte keine eigenen
Kindertagesstatten. Dies kdnnte zu dem im Vergleich geringeren Krankenstand gefiihrt

haben.

Die Entwicklung der Krankheitstage in den Jahren 2021 und 2022 folgt dem oben

dargestellten allgemeinen Verlauf von Fehlzeiten wahrend der COVID-19-Pandemie.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist in der Praxis von erheblicher
Bedeutung: In den sieben gepriften Kommunen gab es im Prifungszeitraum 2021 bis
2023 insgesamt 2.059 Falle, in denen Beschéftigte sechs Wochen — ununterbrochen
oder wiederholt — arbeitsunféahig erkrankt waren und damit nach § 167 Abs. 2 SGB IX
einen gesetzlichen Anspruch auf ein BEM-Verfahren hatten (BEM-Berechtigte). Im
genannten Zeitraum kamen damit auf jeweils 100 Beschaftigte durchschnittlich rd. 16,6
BEM-Falle. Von den 2.059 BEM-Berechtigten erhielten 1.804 oder 88 % ein

69 vgl. § 5 Abs. 3 Ziff. 6 ArbSchG.



Gesprachsangebot zur Einleitung eines BEM-Verfahrens. Allein der oder die Betroffene
entscheidet, ob er oder sie das Gesprachsangebot annehmen méchte und das BEM-

Verfahren durchgefihrt wird.

Die Kommunen kamen ihrer gesetzlichen Verpflichtung nur teilweise nach. Drei
Kommunen verzichteten in nach ihrer Meinung begriindeten Einzelféllen auf ein
Gesprachsangebot. Eine dieser Kommunen setzte die BEM-Verfahren im Coronajahr
2022 sogar ganz aus. Ausnahmen sollten die Kommunen stringent handhaben und
nachvollziehbare Kriterien als Entscheidungsmaf3stab fur einen ausnahmsweisen

Verzicht festlegen.

Die zustandige Interessenvertretung, bei schwerbehinderten Menschen auf3erdem die
Schwerbehindertenvertretung, achten darauf, dass der Arbeitgeber die o. g.
Verpflichtungen erfullt.”? Die Kommunen sind also gehalten, ihre Personalvertretung
regelmafig tber die Zahl der Berechtigten und der Verfahren zu informieren. Dieses
war nicht bei jeder Kommune der Fall.

Die Kommunen regelten die wesentlichen Ziele und Inhalte der BEM-Verfahren durch
Dienstvereinbarungen. Sie zeigten damit, dass sowohl Dienststelle als auch
Personalvertretung hinter den Verfahren standen. Informationen zum Thema
verbreiteten sie z. B. in Personalversammlungen. Die tberortliche Kommunalprifung

begruf3t, dass das Thema auf diese Weise auf eine breite Basis gestellt wurde.

Es war auffallig, dass es bei zwei Kommunen keine Abwesenheitsvertretung fiir die
BEM-Beauftragten gab. Ist der oder die BEM-Beauftragte nicht im Dienst (Urlaub,
Krankheit etc.), kdnnte sich dies sowohl auf das jeweilige konkrete Verfahren als auch
allgemein auf die Akzeptanz des BEM bei den Beschéftigten auswirken. Nur mit einer
geregelten Vertretung kdnnen BEM-Verfahren zeitnah eingeleitet und durchgefiihrt
werden. Die Uberdrtliche Kommunalprifung empfiehlt daher, Vertretungen fir die BEM-

Beauftragten einzurichten.

Um ein BEM-Verfahren einzuleiten, mussen die Kommunen zunachst feststellen, ob
dessen Voraussetzungen vorliegen. Der oder die Beschaftigte muss hierfur innerhalb
eines Jahres sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfahig sein. Finf
der sieben Kommunen ermittelten die Krankheitstage monatlich, eine vierteljahrlich und
ein Landkreis ,je nach zeitlichen Ressourcen® vier- bis achtmal pro Jahr. Die

Uberértliche Kommunalprufung empfiehlt eine monatliche Auswertung, die jeweils zu

70 vgl. § 167 Abs. 2 SGB IX.



einem Stichtag erfolgen sollte. Auf diese Weise kénnen die Kommunen sicherstellen,

dass keine Berechtigten ,durchs Raster fallen®.

Im Anschluss an die Ermittlung der BEM-Berechtigten erhalten diese ein Angebot zu
einem BEM-Verfahren. In diesem sollten die Kommunen den BEM-Berechtigten alle
entscheidungsrelevanten Informationen mitteilen, z. B. die Freiwilligkeit der Teilnahme,
die Ziele des BEM, Informationen tber den Datenschutz sowie zu den mdglichen
Verfahrensbeteiligten. Nicht immer enthielten die Muster-Anschreiben alle notwendigen

Informationen. Die Kommunen sollten diese daher anpassen.

Gemeinsam mit den Betroffenen entwickelten die Kommunen MaRnahmen, um die
Arbeitsunfahigkeit zu Gberwinden, erneuter Arbeitsunfahigkeit vorzubeugen und den
Arbeitsplatz zu erhalten.”! Aus Datenschutzgriinden prufte die Uberortliche
Kommunalprifung keine Einzelverfahren. Nach eigenen Angaben dokumentierten nicht
alle Kommunen die einzelnen Verfahrensschritte, insbesondere die
MalRnahmenplanung und -umsetzung. Dies sollten sie zukiinftig tun, um ggf. in einem

erneuten Verfahren darauf zuriickgreifen zu konnen.

Die BEM-Akten sind getrennt von den Personalakten zu fuhren. Sie sind nach einem
angemessenen Zeitraum zu vernichten oder den Betroffenen zu tibergeben. Alle
Kommunen fihrten die Akten getrennt von den Personalakten. Die
Aushandigung/Vernichtung erfolgte teilweise bereits nach zwei Monaten, teilweise erst
nach sieben Jahren. Die Uberértliche Kommunalprifung empfiehlt, die Akte frihestens
nach drei Jahren”2 der oder dem BEM-Berechtigten auszuhandigen oder zu vernichten.
So kann der/die BEM-Beauftragte auf die Informationen im Bedarfsfall, z. B. bei einem

erneuten BEM-Verfahren, zurlickgreifen.

Eine Evaluation war bei allen Kommunen geplant. Uberwiegend lagen die Daten hierfiir
bereits vor. Lediglich die beiden Landkreise evaluierten inre BEM-Verfahren
umfassend und stellten z. B. dar, ob und wie Betroffenen geholfen werden konnte oder
wie sich die Falle auf Alter und Geschlecht verteilten. Durch eine Evaluation kdnnen
die Kommunen feststellen, wie sich die Fallzahlen entwickeln, in welchem Mal3 die
BEM-Angebote angenommen werden oder welcher zeitliche Aufwand notwendig ist.
Hieraus kénnen sie Schlisse hinsichtlich ihrer notwendigen Personalausstattung
ziehen oder feststellen, ob die Akzeptanz des BEM z. B. durch mehr Information
verbesserungswurdig ist. Die Kommunen sollten inr BEM daher regelmafig im fur sie

angemessenem Umfang evaluieren.

71 Vgl. § 167 Abs. 2 SGB IX.
72 Finf Kommunen handigten die Akten nach einer Frist von drei oder mehr Jahren aus, bzw. vernichteten sie.



Beim betrieblichen Gesundheitsmanagement handelt es sich um einen

Managementprozess. Er folgt einem Regelkreis, der planvolles und zielgerichtetes
Handeln mdglich macht. Dieser umfasst eine Bedarfsanalyse und Zieldefinition, die
Planung und Ausfihrung geeigneter Malinahmen der BGF sowie die kontinuierliche
Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse. In diesem Prozesskreislauf werden die
unterschiedlichen Phasen wiederkehrend durchlaufen.”? Hierbei agieren
unterschiedlichste Uber- und innerbetriebliche (Gesundheits-) Akteure unter einer
gemeinsamen Strategie im Themenfeld Arbeit und Gesundheit.”#

Keine der gepriften Kommunen hatte einen vollumfanglichen Managementprozess

zum BGM eingerichtet.

Damit ein BGM personenunabhangig und transparent gefuhrt werden kann, ist es
notwendig, dass die Kommune sich konzeptionell damit befasst. Dabei sollte sie
personelle Zustandigkeiten, Prozessablaufe und Handlungsfelder festlegen.”> Es
empfiehlt sich ebenfalls, strategische Ziele fiir das BGM zu definieren.’®

Lediglich zwei Kommunen verfugten tber ein Konzept zum BGM. In diesem hatten sie

Ubergeordnete strategische Ziele definiert.””

Die Uberortliche Kommunalprifung empfiehlt den Kommunen, die einen umfanglichen
Managementprozess im BGM aufbauen méchten, die eigenen Prioritaten sowie

personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen zu berlicksichtigen. Sinnvoll ist es zu
klaren, welche Strukturen und Managementsysteme das Thema ,Gesundheit® bereits

bertihren und wie diese in den Prozess integriert werden kénnen.

Auch wenn eine Kommune keine Strukturen eines BGM implementiert hat, ist es
sinnvoll, die MalRnahmen der BGF auf eine fundierte Bedarfsanalyse zu stiitzen. Durch
eine Bedarfsanalyse wird die Gesundheitssituation der Verwaltung systematisch

erfasst. Sie dient dazu, belastende Faktoren zu ermitteln.

Instrumente fir die Ermittlung dieser Faktoren sind insbesondere

73 Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund: Leitfaden zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), 4. Auflage (05/2023),

S. 7, abgerufen am 07.10.2025.
Vgl. haufe.de: Betriebliches Gesundheitsmanagement, abgerufen am 26.03.2025.
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Vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund: Leitfaden zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), 4. Auflage (05/2023),
S. 6, abgerufen am 07.10.2025.

Vgl. Berufsgenossenschaft flir Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): Leitfaden "Gesundheit férdern — Strukturen
entwickeln. In sieben Schritten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement" Stand 01/2020, S. 23, abgerufen am 07.10.2025.
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77 Der Landkreis Hameln-Pyrmont hatte z. B. die Steigerung der Attraktivitdt als Arbeitgeber, die Qualitdt der Fihrung oder ein

wertschatzendes positives Betriebsklima als Ziele definiert. Ziele der Stadt Bramsche waren z. B. Erhalt und Férderung von
Gesundheit, Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsfahigkeit der Mitarbeitenden oder Reduzierung der
Arbeitsbelastung.


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/Firmenservice/bgm_leitfaden.html
https://www.haufe.de/thema/betriebliches-gesundheitsmanagement/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Experten/Arbeitgeber-und-Steuerberater/Firmenservice/bgm_leitfaden.html
https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/sicher-mit-system/gesundheit-managen/bgm-24120
https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/sicher-mit-system/gesundheit-managen/bgm-24120

o eine Krankenstandanalyse auf Grundlage der Krankenstatistik und der

Gesundheitsberichte der Krankenkassen,
o die Analyse von Mehrarbeitsstunden,
o das Hinterfragen der Griinde fiir das Ausscheiden bei Personalabgéngen,

o Gesprache mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Fehlzeiten- bzw.

Krankenriickkehrgespréache,
o strukturierte Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
o die Analyse der Erkenntnisse aus BEM-Verfahren und
o Erkenntnisse aus dem Arbeitsschutz.

Die Kommunen nahmen die Instrumente zur Analyse und Identifizierung der

belastenden Faktoren in unterschiedlichem Umfang in Anspruch.

Nur drei Kommunen erstellten eine jahrliche Krankenstatistik. Eine Kommune forderte
die Gesundheitsberichte der Krankenkassen?8 jahrlich an. Zwei Kommunen taten dies
unregelmafig. Die Kommunen haben die Moglichkeit, diese jahrlich bei den
Krankenkassen anzufordern. Inhalte der Gesundheitsberichte sind u. a. der
Krankenstand nach Tatigkeitsgruppen, Auswertungen nach Diagnose, Falldauer und
Haufigkeit sowie der Krankenstand der offentlichen Verwaltung im Vergleich zu

anderen Branchen, wie z. B. Handel oder Banken und Versicherungen.

Zum Teil stellten die Kommunen die Entwicklung der Fehlzeitenquote”?, die
Krankheitstage und Krankheitsfalle sowie deren Verhéltnis bezogen auf die
unterschiedliche Krankheitsdauer in regelmafiigen internen Berichten8® dar. Auch die
Verteilung der Krankheitsursachen auf Grundlage der Gesundheitsberichte der

Krankenkassen und deren Entwicklung waren Inhalt dieser Berichte.

Die Uberortliche Kommunalprufung empfiehlt den Kommunen, die

Arbeitsunfahigkeitstage ihrer Beschatftigten jahrlich zu analysieren.

78 Um die Anonymitat zu wahren, ist Voraussetzung flr solche Berichte, dass eine Mindestzahl an Beschaftigten bei der
jeweiligen Krankenkasse versichert ist.

79 Die Fehlzeitenquote beschreibt den Durchschnittswert der Fehltage pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter pro Jahr in Prozent.

80 7. B. Personalbericht 2023 des Landkreises Diepholz, Personal- und Organisationsbericht 2023 des Landkreises Hameln-
Pyrmont, Evaluationsbericht 2023 Betriebliches Gesundheitsmanagement des Landkreises Hameln-Pyrmont, Stand Juni 2024.



Belastende Faktoren lassen sich insbesondere durch die gesetzlich verpflichtenden
Gefahrdungsbeurteilungens?, insbesondere auch der psychischen Belastungen bei der

Arbeit®2, ermitteln.

Seit dem Jahr 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz ausdrticklich, dass Arbeitgeber
auch solche Gefahrdungen fur ihre Beschéftigten ermitteln missen, die sich aus der

psychischen Belastung bei der Arbeit ergeben.83

Vier Kommunen84 hatten die entsprechenden Gefahrdungsbeurteilungen bereits
durchgefuhrt. Dies erfolgte in der Regel mit externer Unterstiitzung auf Grundlage
wissenschaftlich entwickelter Fragebogen. Hierbei konnten regelmafiig Problemfelder
identifiziert werden. In temporéren Gesundheitszirkeln bzw. in Workshops entwickelten
die Kommunen hieraus regelmafig unter Beteiligung der Beschéftigten konkrete
MalRnahmen.

Die uberortliche Kommunalpriufung empfiehlt den Kommunen, die bisher keine
Gefahrdungsbeurteilung psychischer Belastungen vorgenommen haben, diese zeitnah

durchzufihren.

Die beschriebene Bedarfsanalyse im BGM bildet die Grundlage fir die Planung der

Maflinahmen der betrieblichen Gesundheitsférderung (BGF). Diese hat zum Ziel, die

Gesundheit, die Leistungsfahigkeit sowie das Wohlbefinden der Beschéftigten am
Arbeitsplatz zu fordern. Sie umfasst Malinahmen, die auf das Verhalten von Menschen
ausgerichtet sind (Verhaltenspravention) und Maflinahmen, die Arbeitsbedingungen

analysieren und verbessern (Verhaltnispravention).8

Die Kommunen unterstitzten ihre Beschaftigten z. B. mit Malinahmen und
Fortbildungen aus den Bereichen Konfliktmanagement, Ernahrungsberatung,
Zeitmanagement, Resilienz und Stressbewaltigung. Zudem gab es Bewegungs- und
Entspannungskurse, Rickenfitness/-schule, Angebote von Firmenfitness sowie

Gesundheitstage.

81 §5 Abs. 1 ArbSchG.
82§ 5 Abs. 3 Ziff. 6 ArbSchG.

83 § 5 Abs. 3 Nr. 6 ArbSchG, eingefiihrt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 19.10.2013 (BGBI 2013 | S. 3836) mit Wirkung zum
25.10.2013.

84 stadte Sehnde und Walsrode, Landkreise Diepholz und Hameln-Pyrmont.

85 Vgl. Bundesministerium fur Gesundheit: Betriebliche Gesundheitsférderung, abgerufen am 07.10.2025.



https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/betriebliche-gesundheitsfoerderung.html
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Diese fuhrten die Kommunen Uberwiegend in Zusammenarbeit mit Krankenkassen
oder anderen Kooperationspartnern durch. Dartiber hinaus gab es MaRhahmen zur
Teamentwicklung und zum Fuhrungsverhalten. Alle Kommunen boten ihren
Beschaftigten die Moglichkeit des Fahrradleasings im Rahmen der Entgeltumwandlung
auf Grundlage von tarif- bzw. besoldungsrechtlichen Vorschriften an.

Neben den Angeboten der physischen Gesundheitsférderung, wie z. B. zur Psychische
Vorbeugung von Muskel- und Skeletterkrankungen, stellten finf Kommunen auch ein Gesundnet
psychosoziales Beratungsangebot fir ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur

Verfugung. Damit trugen sie dem Umstand Rechnung, dass inzwischen 11,9 %% der

Fehlzeiten auf psychische Belastungen zurlickzufihren sind. Zwei weitere Kommunen

sahen hier ebenfalls Handlungsbedarf und befanden sich in der Entwicklung eines
Beratungsangebotes. In Anbetracht der steigenden Fehlzeiten aufgrund psychischer

Erkrankungen empfiehlt die Uberdrtliche Kommunalprtifung, Angebote zur psychischen

Gesundheit im Rahmen der BGF auf- bzw. auszubauen.

Eine Kommune stellte ihren Beschaftigten in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse Good-
eine App zur Verfligung. Diese bot den Beschéftigten eine Selbsteinschitzung sowie E;?SCS;'T'
Online-Therapiekurse als psychologische Soforthilfe bei Stress und Burnout. Auch

konnten die Beschaftigten ein mehrwdchiges Training zu den Themenfeldern

»Regeneration fir besseren Schlaf*, ,Fit im Stress”, ,Depressionen vorbeugen® und

~Weniger Alkohol trinken® absolvieren.

Um die Wirkung der Malinahmen des BGF evaluieren zu kdnnen, haben die
Kommunen bereits bei der Konzeption der GesundheitsmalRnahmen darauf zu achten,
dass deren Wirkungen spater messbar und bewertbar sind. Als Voraussetzung hierfur
sollten sie Ziele definieren, die sie mit den MalRnahmen erreichen mdchten. Diese

sollten S.M.A.R.T, d. h. spezifisch (eindeutig), messbar, angemessen (bedeutsam),

86 Bildnachweis: Eigene Aufnahme der tiberortlichen Kommunalprifung.

87 Schenkel/Krist/Meyer/Baumgart: Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im Jahr 2023 in
Badura/Ducki/Baumgardt/Meyer/Schroder: ,Fehlzeiten-Report 2024" mit dem Schwerpunkt ,Bindung und Gesundheit
— Fachkrafte gewinnen und halten” des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) in Zusammenarbeit mit der Universitat
Bielefeld und der Berliner Hochschule fiir Technik, Abschnitt 21.1, S. 341, abgerufen am 07.10.2025.



https://www.wido.de/publikationen-produkte/buchreihen/fehlzeiten-report/2024/

realistisch und terminiert, sein.88 Ziele kbnnen beispielsweise sein, dass genannte
Beschwerden bei der nachsten Befragung um 20 Prozent zuriickgegangen sind oder

40 Prozent der Beschaftigten an den Angeboten/Kursen teilgenommen haben.8

Keine der gepriften Kommunen hatte fir die geplanten MaRnahmen operative Ziele
bestimmt. Dementsprechend hatten die Kommunen auch keine Kennzahlen fir die

Beurteilung der Wirksamkeit festgelegt.

Die uberortliche Kommunalpriufung empfiehlt den Kommunen, im Rahmen des BGM
sicherzustellen, dass die MaBnahmen der BGF zielgenau ausgerichtet sind. Hierzu
sind Ziele und Kennzahlen festzulegen. Nur so lasst sich die Wirksamkeit der
MalRnahmen messen und die Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Mittel prifen.

Der zunehmende Fachkraftemangel und immer &lter werdende Beschatftigte erfordern
vielfaltige MalRnahmen, um die kommunalen Aufgaben auch zukiinftig sachgerecht
erfillen zu kénnen. Das BEM und das BGM kénnen dazu beitragen, Fehlzeiten zu
senken, die Arbeitsfahigkeit zu erhalten und die Motivation der Beschéftigten zu
erhohen. Alle gepriften Kommunen waren sich dessen bewusst und hatten ein BEM
implementiert. Vereinzelt gab es Optimierungsmdoglichkeiten. Teilweise begannen die
Kommunen bereits wahrend dieser Priifung mit der Umsetzung erster
Verbesserungen. Sie boten zahlreiche MaRnahmen zur BGF an. Bei der
konzeptionellen Ausgestaltung des BGM durch Vernetzung von BEM, Arbeitsschutz
und BGF bestanden noch Entwicklungsmdglichkeiten. Beispielsweise sollten fir die
Steuerung und Entwicklung von Maflinahmen der BGF die Gesundheitsdaten aus dem
BEM eingebunden werden. Besonders die Griinde fiir Langzeiterkrankungen als
Ergebnis der Evaluierung der BEM-Verfahren kénnen z. B. Hinweise auf Erkrankungen
geben, die auch andere Beschaftigte belasten. Des Weiteren hat im Rahmen des
Arbeitsschutzes die verpflichtende Gefahrdungsbeurteilung psychischer Belastungen
bei der Arbeit zum Ziel, belastende Faktoren zu identifizieren. Daraus kénnen
Kommunen MaRhahmen zur Kommunikation untereinander oder zur Organisation bei

hoher Arbeitsbelastung ableiten.

88 Vgl. Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): Leitfaden "Gesundheit férdern — Strukturen
entwickeln. In sieben Schritten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement", Stand 01/2020, S. 23, 32 abgerufen am
07.10.2025.

89 Vgl. Berufsgenossenschaft flir Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): Leitfaden "Gesundheit férdern — Strukturen
entwickeln. In sieben Schritten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement”, Stand 01/2020, S. 32, abgerufen am 07.10.2025.
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3.8 Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes — Wie nutzen die Kommunen die

neuen Steuerungsinstrumente in der Eingliederungshilfe?

Leistungen der Eingliederungshilfe sollen jungen Menschen mit Behinderungen
ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft ermdglichen. Um
leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen passgenaue Leistungen der
Eingliederungshilfe anbieten zu kénnen, bedarf es einer aktiven Steuerung
durch die Kommunen. Den Rahmen dafir gibt das Bundesteilhabegesetz
(BTHG) den Kommunen vor, der ihnen zur Erfullung dieser Aufgabe neue
Steuerungsinstrumente bietet. Ob und wie diese genutzt werden ist Thema
dieses zweiten Moduls der Prufreihe zum BTHG.

Die uberortliche Kommunalprufung stellte fest, dass sich die Kommunen bereits
aktiv mit der Aufgabe befassten, jedoch noch Verbesserungspotential besteht.
Insbesondere lagen Angebotslicken vor und es fehlte bei allen gepruften
Kommunen eine gezielte Angebotssteuerung.

Die vom Bundesteilhabegesetz erhoffte Dampfung des Kostenanstiegs bei der
Eingliederungshilfe ist bislang nicht eingetreten, die Ausgaben steigen nach wie

vor sehr dynamisch an.

Mit dem Ende 2016 in Kraft getretenen BTHG?® wurde die Eingliederungshilfe ftr
Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention®?
reformiert. Die gewahrten Eingliederungshilfen sollen sich nicht mehr an den
vorhandenen Leistungsangeboten orientieren. Vielmehr sind die Hilfen konsequent
personenzentriert am Bedarf der Menschen mit Beeintrachtigungen auszurichten.
Dabei sind die individuellen Fahigkeiten und Ressourcen ausdriicklich zu

bertcksichtigen.

Ein weiteres Ziel des BTHG bestand darin, den bereits seit Jahrzehnten bestehenden
Ausgabenanstieg in der Eingliederungshilfe abzuschwachen.®? Um dieses Ziel zu
erreichen, wurden die Steuerungsmoglichkeiten der Trager der Eingliederungshilfe

erweitert.

90 Gesetz zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz — BTHG)

vom 23.12.2016 (BGBI. I S. 3234), zuletzt geandert durch Art. 8 TeilhabestarkungsG vom 02.06.2021 (BGBI. | S. 1387).

Vgl. Ubereinkommen der Vereinten Nationen {iber die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechtskonvention — UN-BRK), UN-Behindertenrechtskonvention, in Deutschland in Kraft getreten am 26.03.2009.

92 Vgl. BT-Drs. 18/9522 vom 05.09.2016, Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von
Menschen mit Behinderungen, S. 2, 3 und 191; Deutscher Bundestag: Bundesteilhabegesetz.
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https://www.behindertenrechtskonvention.info/
https://dip.bundestag.de/

Es war Ziel der Priifung zu untersuchen, wie die Kommunen das BTHG umsetzen und

die neuen Steuerungsinstrumente nutzen.

Die Uberdrtliche Kommunalprifung hatte in einem ersten Modul der Prifungsreihe zum
BTHG die Prifung ,Gesamt- und Teilhabeplanung SGB |IX* durchgefihrt. Inhalt der
Prifung war das Verfahren zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen. Die Prifung wurde im Kommunalbericht 2024

vorgestellt.?3

Fur die Gewahrung von Eingliederungshilfen fir Kinder und Jugendliche mit
korperlichen und/oder geistigen Behinderungen sind in Niedersachsen die Landkreise,
kreisfreien Stadte sowie die Region Hannover in ihrem gesamten Gebiet zustandig.%
Eingliederungshilfeleistungen fur Kinder und Jugendliche kénnen z. B.
Schulassistenzen?> oder heilpadagogische Leistungen in Regel- und
Sonderkindergarten sein. Bei heilpadagogischen Leistungen in Regelkindergarten
werden Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut (inklusives
Leistungsangebot). In Sonderkindergarten werden ausschlief3lich Kinder mit

Behinderungen betreut.

Die Eingliederungshilfe stellt fur die niedersachsischen Kommunen eine bedeutende
Ausgabengrol3e dar. Als drtliche Trager der Eingliederungshilfe fur Kinder und
Jugendliche wendeten sie im Jahr 2020 rund 663 Millionen € und im Jahr 2022 rund
747 Millionen € auf. Das entspricht einem Anstieg von 12,7 Prozent im Vergleich zum
Jahr 2020.%¢ Die landesweiten Gesamtaufwendungen fir die Eingliederungshilfe, d.h.
einschlieB3lich der Hilfen fir die Erwachsenen, stiegen im selben Zeitraum um 8,5
Prozent auf 2,67 Milliarden €.%” Das vom Bundesgesetzgeber verfolgte Ziel, die

Kostendynamik in der Eingliederungshilfe zu begrenzen, wurde bislang nicht erreicht.

Die Kommunen als ortliche Trager der Eingliederungshilfe fur Kinder und Jugendliche
sind gesetzlich verpflichtet sicherzustellen, dass fur alle Kinder und Jugendlichen
samtliche bedarfsgerechten Eingliederungshilfeleistungen zur Verfiigung stehen

(Sicherstellungsauftrag).®®

93 Vgl. Die Prasidentin des Niedersédchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2024, Eingliederungshilfe fir junge

Menschen mit Behinderungen — Auf dem Weg zur passgenauen Hilfe, S. 46 ff.

94 Vgl. § 2 Abs. 2i. V. m. § 3 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII. Fur die Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII fur Kinder und Jugendliche
mit seelischen Behinderungen sind die Trager der Jugendhilfe zustandig.

95 per Begriff Schulassistenz ist rechtlich nicht definiert. Es gibt zahlreiche Synonyme fiir die Unterstitzung der Schiilerinnen und

Schiiler mit (drohender) Behinderung, z. B. Schulbegleitung, Integrationshelferin/Integrationshelfer, Integrationsassistenz,
Teilhabeassistenz.

9 Datenauskunft des Nds. Landesamtes fir Soziales, Jugend und Familie.
97 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023: Genesis Online, Nettoausgaben der Eingliederungshilfe in Niedersachsen.

98 Vgl. §955GB IX und § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB 1.


https://www-genesis.destatis.de/genesis/online

Die Kommunen haben daher aktiv die Angebotsstruktur so zu planen und zu steuern,
dass den leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen die bendétigten Hilfen

rechtzeitig und in ausreichendem Umfang zur Verfligung stehen.

Der Gesetzgeber raumt den Tragern der Eingliederungshilfe durch das BTHG neue
Steuerungsmaglichkeiten ein. Gemal § 95 Satz 3 SGB IX sind bei der geforderten
Strukturplanung die Erkenntnisse aus der Gesamt- und Teilhabeplanung im Einzelfall
zu bertcksichtigen. Weder im SGB IX noch in der Gesetzesbegriindung zum BTHG
wird jedoch konkret ausgefiihrt, was mit Strukturplanung gemeint ist.

Die uberortliche Kommunalprifung versteht unter Strukturplanung alle Instrumente
und Mal3nahmen, die darauf abzielen, die kommunale Angebotsstruktur so
weiterzuentwickeln, dass die Versorgung gemall dem BTHG sichergestellt ist. Dazu
mussen die Kommunen wissen, welche Angebote vor Ort bestehen (vorhandene
Angebotsstruktur) und welche nachgefragt werden (bendtigte Angebotsstruktur). Ein
systematischer Abgleich dieser Informationen kann Angebotsliicken aufdecken, Uber-
oder Unterversorgung aufzeigen und Fehlentwicklungen verhindern. Mit diesen
Erkenntnissen kdnnen entsprechende MalRhahmen entwickelt, umgesetzt und

Uberprift werden. Dieser Ablauf wird durch die folgende Abbildung veranschaulicht:
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Vorhandene Angebotsstruktur Bendtigte Angebotsstruktur

Sicherstellungsauftrag
gem. § 95 SGB IX

Volistandiger aktueller Uberblick: Erkenntnisse aus:
s Leistungsangebote der s Auswertung der Gesamtplanung
Eingliederungshilfe {Fachcontrolling), z. B.
= mit eigener Vereinbarung der Kommune = Winsche
= (Platzzahlen) = Ressourcen
= (belegte/freie Platze) = Teilhabeziele
= in Nachbarkommunen = Bewilligungen

= iberregional/ spezialisierte Angebote « Finanzcontrolling, z B

» Angebote im Sozialraum = Fallzahlen
= niedrigschwellige Angebote = Aufwendungen
+7_ B.in Nachbarschaft, von Vereinen,

, - = Austausch mit anderen Akteuren, Z. B.
Kirchengemeinden

s Jugendamt

= | eistungsanbieter

\ / « Regionale Beratungs- und
Unterstitzungszentren (RZI)

» Bundesagentur fur Arbeit

= Benachbarte Kommunen

» [nklusionsbeirate und sonstige Akteure
im Sozialraum

+ Evaluation, z. B.
+ Wirksamkeit von Leistungen
\- Zufriedenheit der Leistungsberechtigten

/

Fas

Abgleich und MaRnahmenentwicklung

~

Gﬁgliche Ergebnisse des Abgleichs
= Unterversorgung {Angebotslicke)
= Fehlversorgung
» Oberversorgung.

Maogliche MaBnahmen, z. B.
= neue Vertrage mit Leistungsanbietern/Vertragsanderungen
= Enfwicklung neuer Angebote

&Stﬁrkung des Sozialraums /

Bewertung der Malnahmen

Ziel erreicht?

Ansicht 20: Strukturplanung, Quelle: eigene Darstellung



Die Uberdrtliche Kommunalprifung untersuchte fiir die Jahre 2020 bis 2022, ob und
wie die zehn gepriuften Kommunen?® eine Strukturplanung fur die Angebote der

Eingliederungshilfe durchfihrten.

Die Kommunen miissen einen vollstandigen und aktuellen Uberblick tiber die
vorhandenen Angebote fiir die Eingliederungshilfe haben. Sie sollten z. B. wissen, wie
viele Platze es fir die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne
Behinderungen in den Regelkindergérten in ihnrem Gebiet gibt. Eine der gepruften
Kommunen hatte dartiber keinen Uberblick.

Auch bei Hilfeleistungen, die nicht an feste Platzzahlen gebunden sind, z. B. bei der
Schulassistenz, sollten die Kommunen wissen, ob ausreichend Angebote vorhanden
sind oder ob nach Bewilligung der Leistung Wartezeiten bei der Inanspruchnahme
entstehen. Einige Kommunen berichteten von Wartezeiten, in Einzelfallen von tber

einem Jahr bei spezialisierten Angeboten fur autistische Kinder.

Neben den professionellen Leistungen der Eingliederungshilfe konnen auch
niedrigschwellige Angebote vor Ort die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
unterstiitzen. Das kdnnen beispielsweise inklusive Angebote in Sportvereinen oder
Kirchengemeinden sein. Auch bauliche MaRnhahmen, beginnend mit
Bordsteinabsenkungen und Rollstuhlrampen bis hin zu barrierefreien Spielplatzen,
Hotelzimmern und Ferienwohnungen fir Familien mit behinderten Kindern férdern die
Teilhabe und erhéhen die Lebensqualitat. Teure Eingliederungshilfema3nahmen

kdnnen damit mitunter vermieden werden.

Eine Kommune fuhrte eine interne digitale Wissensdatenbank, in der auch

niedrigschwellige Angebote systematisch erfasst wurden.

Die Kommunen sollten die Gesamt- und Teilhabeplanung systematisch durch ein
Fachcontrolling begleiten. Das geschah jedoch in keiner der gepriiften Kommunen. Die
Uberértliche Kommunalprifung forderte die gepriften Kommunen auf, kiinftig durch ein
Fachcontrolling die entsprechenden Erkenntnisse bei ihrer Strukturplanung zu

bericksichtigen, um bedarfsgerechte und zugleich wirtschaftliche Hilfen zu bewilligen.

99 Die tberértliche Kommunalprifung prifte bei den Landkreisen Friesland, Goslar, Harburg, Hildesheim, Oldenburg und Stade,
bei der Region Hannover sowie bei den kreisfreien Stadten Braunschweig, Emden und Oldenburg.



Durch ein Finanzcontrolling!% kénnen die Kommunen zudem Kenntnis tber die
finanziellen Auswirkungen ihrer Leistungsbewilligung und ihrer Steuerungsansatze
erhalten. Die Halfte der gepriften Kommunen hatte bereits ein Finanzcontrolling zu
Fallzahlen und Kosten der bewilligten Leistungen eingerichtet, einige weitere

berichteten, dass sich dieses im Aufbau befande.

Der Austausch mit Leistungsanbietern und anderen Stellen kann weitere Informationen
fur eine bedarfsorientierte Strukturplanung liefern. Das kann das hauseigene
Jugendamt sein, eine Nachbarkommune oder ein Inklusionsbeirat. So berichteten finf
Kommunen tber eine Zusammenarbeit mit der Bundesagentur fir Arbeit zur
Unterstiitzung°! von beeintrachtigten Jugendlichen beim Ubergang von der Schule in
den Beruf.

Evaluationen kdnnen Aufschluss dartiber geben, ob den Leistungsberechtigten die
richtigen Leistungsangebote zur Verfligung gestellt werden oder ob die
Leistungsberechtigten mit der Beratung durch die Eingliederungshilfe zufrieden sind.
Sie bieten insbesondere die Mdglichkeit, Leistungsberechtigte in den Prozess der
Evaluation einzubinden. Dies wird bisher nur von wenigen Kommunen fir einzelne
Leistungsarten genutzt, z. B. bei der Schulassistenz. Die lUberértliche
Kommunalprifung empfiehlt den Kommunen, Evaluationen zur Qualitatsverbesserung

und besseren Steuerung zu nutzen.

Keine der gepriften Kommunen verfligte bisher Uber eine umfassende strukturelle
Angebotssteuerung. Einige Kommunen hatten Steuerungsansatze und Modelle
entwickelt, um dem steigenden Bedarf an Schulassistenz gerecht zu werden. Mehrere
Kommunen etablierten neben der individuellen Schulassistenz eine sogenannte
Poollésung. Diese vermindert die Anzahl der Schulassistenzen im Klassenraum, weil

eine Schulassistenz mehrere Kinder gleichzeitig unterstitze.

Alle Kommunen berichteten, dass Verhaltensauffélligkeiten bei Kindern in den
vergangenen Jahren zugenommen haben — auch bereits im Kindergartenalter.
Padagogische Fachkrafte in Kindertagesstatten wirden Eltern mitunter dazu

auffordern, Assistenzleistungen fur den Kindergartenbesuch zu beantragen.

100 Vgl. § 21 der Verordnung Uber die Aufstellung und Ausfiihrung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschéfte
der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung — KomHKVO vom 18.04.2017 (Nds. GVBI. S. 130), zuletzt
geidndert durch Art. 2 AndG zu Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Kommunalwahl|G
sowie Kommunalwahlordnung, BeamtenversorgungsG und Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 29.1.2025 (Nds. GVBI. Nr.
3).

101 pjeg geschieht z.B. durch sozialpadagogische Begleitung der Betroffenen oder durch Informationsangebote der Bundesanstalt
fur Arbeit in den Schulen.



Die Mehrzahl der Kommunen beschrieb die Versorgung von Kindern und Jugendlichen
mit besonders herausforderndem Verhalten als sehr problematisch. Bei diesen Kindern
und Jugendlichen liegt neben der geistigen und/oder korperlichen Behinderung

zusatzlich eine massive Verhaltensstérung vor. Angebote hierfur gibt es in besonderen

Wohngruppen, aktuell mit zwolf Platzen in ganz Niedersachsen.

Auch bei anderen Leistungen der Eingliederungshilfe beschrieben die Kommunen
Angebotslicken und Versorgungsengpasse. Dabei wurden, z. B. Integrationsplatze in
Regelkindergarten, Platze in heilpadagogischen Kindergarten oder bei der Versorgung

von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Stérungen genannt.

Die gepriften Kommunen waren durchaus punktuell bestrebt, inrem gesetzlichen
Sicherstellungsauftrag gerecht zu werden und zugleich den Spagat zu schaffen, ihre
Aufwendungen zu begrenzen. Die Kommunen sollten aber systematisch und
regelmafig untersuchen und bewerten, ob ihre MalRnahmen wirksam waren. Nur wer

richtig steuert, handelt auch wirtschatftlich.

Im Prifungszeitraum 2020 bis 2022 erhdhte sich die Gesamtzahl der
leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen in den gepriften Kommunen um

9,8 %.192 Im Jahr 2022 erhielten in den zehn gepriften Kommunen insgesamt 8.405
Kinder und Jugendliche Leistungen der Eingliederungshilfe. Fir das Jahr 2022 teilten
die gepruften Kommunen Bruttoausgaben fir Eingliederungshilfen fur Kinder und

Jugendliche i. H. v. insgesamt 204,4 Mio. € mit.

Als wichtige Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Ausgaben nannten die
Kommunen Entgelterh6hungen in Folge hoher Inflationswerte und Tarifabschlisse.
Darlber hinaus seien die Ausgaben stark von teuren Einzelfallen getrieben.
Beispielsweise kdnnten pro Fall Aufwendungen in mittlerer sechsstelliger Hohe flr die

Unterstitzung durch Gebardendolmetscher im Schulunterricht entstehen.

Eingliederungshilfe soll Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ermdglichen, ihr
Leben selbstbestimmt zu fihren und am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Hierflr
ist es wichtig, dass die Kommunen ihre Angebotsstruktur unter Verwendung der
vorhandenen Informationen steuern. Ein Fachcontrolling hatte keine der gepriften
Kommunen und ein Finanzcontrolling bisher nur die Halfte der Kommunen. Diese
Steuerungsinstrumente sind notwendig fur eine wirtschaftliche und zugleich

bedarfsgerechte Hilfe. Die Reform der Eingliederungshilfe durch das BTHG und die

102 | andesweit erhohte sich die Zahl der Leistungsberechtigten in der Eingliederungshilfe unter 18 Jahren im Zeitraum von 2020
bis 2022 um 6,4 %. Darin sind jedoch die Schulpflichtigen ab 18 Jahren nicht enthalten. Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis),
2023: Genesis-Online, Empfanger von Eingliederungshilfe (SGB IX), Tabelle 22161-0010.


https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online
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Anderung der Zustandigkeit in Niedersachsen stellen die Kommunen noch immer vor

grol3e Herausforderungen.



3.9 Interne Verwaltungsdigitalisierung bei selbstandigen Gemeinden:

Der Weg zum Rathaus 2.0!

Es geht voran! Alle gepriiften Gemeinden fiihrten eine eAkte ein und
Uberpriften diesbezlglich Arbeitsprozesse sowohl auf digitale Umsetzbarkeit
als auch auf Effizienz. Mehr als die Halfte verfolgt dabei
Digitalisierungsstrategien oder nutzt verschriftlichte Handlungsvorgaben.
Zusétzlich bestellten fast alle Gemeinden Digitalisierungsbeauftragte und
fuhrten teilweise Stabsstellen ein. Den gepriften Kommunen fehlte jedoch noch
die Kostentransparenz, um kiinftige Maf3nahmen zielgerichtet steuern zu

kdénnen.

Kommunalverwaltung im Jahr 2030 — wie wird diese aussehen? Feststeht: Papier,
Stempel und Bleistift sollten genauso der Vergangenheit angehoren wie die
umfangreiche Verwaltung von Papierakten oder der postalische Versand von
Verwaltungsakten. Die Losung liegt in der Verwaltungsdigitalisierungi3, die technische

und finanzielle Herausforderungen mit sich bringt.

Die Uberortliche Kommunalprifung verfolgte bereits seit 2016 die Priufungsthemen
Hard- und Softwareausstattung, Informationssicherheit sowie Datenschutz, um die
Kommunen fir die verschiedenen Bereiche zu sensibilisieren.1%4 Zudem begleitete sie
durch die Projektreihe ,Digitales Rathaus® die Digitalisierung der OZG-
Verwaltungsleistungen.1% Dazu tauschte sich die Uberoértliche Kommunalprifung
intensiv mit Kommunen verschiedener Gré3enordnungen zu ihren

Umsetzungsvorhaben aus und bot hierdurch Unterstiitzung und Orientierung an.

Mit der Prifung der internen Verwaltungsdigitalisierung erweitert die tUberdrtliche
Kommunalprifung das bisherige Blickfeld Gber den Schwerpunkt der OZG-Umsetzung
hinaus. Sie befasste sich bei zwolf selbstandigen Gemeindeni% in Form einer

Orientierungsprifung mit den eingesetzten Steuerungsmechanismen und untersuchte

103 ynter der internen Verwaltungsdigitalisierung versteht die Uberortliche Kommunalprifung, samtliche manuelle Aufgaben und
Prozesse digital zu automatisieren. Hierbei genligt es ihrer Ansicht nach nicht, nur analoge Prozesse in einen digitalen
Workflow zu tberfiihren. Vielmehr missen die Kommunen vorab Giberpriifen, inwieweit die bisherigen Prozesse im Zuge der
Digitalisierung effizienter gestaltet werden kénnen.

104 pie prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunen im Spannungsfeld zwischen Informationssicherheit,
Datenschutz und Digitalisierung (Kommunalbericht 2020, Kapitel 6); Informationssicherheitsmanagementsysteme und
Sensibilisierung von Beschaftigten: Ausbaufahig! (Kommunalbericht 2020, Kapitel 5.4); Safety first: IT-Sicherheit in Kommunen
noch immer unterschatzt! (Kommunalbericht 2024, Kapitel 5); zuletzt abgerufen am 13.02.2025.

105 Vgl. die gezielten Praxishilfen sowie (Begriffs-)Erlauterungen der tiberértlichen Kommunalprifung zur Projektreihe Digitales
Rathaus - Kommunale Herausforderungen der OZG-Umsetzung.

106 Geprift wurden die Stadte Bramsche, Buchholz in der Nordheide, Einbeck, Gifhorn, Helmstedt, Meppen, Seelze, Springe,
Vechta, Verden und Wunstorf sowie die Hansestadt Uelzen.


https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/weitere_publikationen/weitere-publikationen-109590.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/weitere_publikationen/weitere-publikationen-109590.html
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einzelne Handlungsfelder wie die Einfihrung der eAkte oder die

Geschéftsprozessoptimierung.
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Ansicht 21: Digitaler Wandel verandert die Kommunalverwaltung0?

Die Prifungsergebnisse belegten, dass sich die Gemeinden intensiv mit der
Digitalisierung ihrer internen Ablaufe und Produkte beschaftigen. Zuerst waren es die
Vorgaben aus dem OZG sowie das notwendige Homeofficeangebot in der COVID-19-
Pandemie, die die Digitalisierung antrieben. Nunmehr steht der ganzheitliche Blick der
Transformation im Mittelpunkt. Dabei muss die Kommunalverwaltung nicht nur dem
veranderten Nachfrageverhalten ihrer Nutzerinnen und Nutzer Rechnung tragen.
Insbesondere die internen Arbeitsprozesse und die dazu erforderliche technische

Infrastruktur missen den aktuellen und zukiinftigen Anforderungen entsprechen.

Aber wie sollte der Digitalisierungsfahrplan nun aussehen? Bereits die Projektreihe
,Digitales Rathaus® zeigte, dass Kommunen mit Strategien oder einzelnen
Handlungsschritten die digitale Transformation haufig ziigiger und zielfihrender
angingen. Die damals teilnehmenden Kommunen wiesen aber auch darauf hin, dass
es vielfach schwierig war, den gesetzten Zielen nachzukommen. Die digitalen
Anforderungen wirden stetig zunehmen und sich verandern. Dadurch muissten Ziele
héaufig kontrolliert und ggf. angepasst werden. Dies veranlasste einige Kommunen in

Einzelschritten vorzugehen und keine umfangreichen Strategien zu verfolgen.108

Bei der aktuellen Prufung konnten nun mehr als die Halfte der gepriften Kommunen
Digitalisierungsstrategien oder einzelne Umsetzungsplanungen vorlegen.19?

107 gjidnachweis: Suelzengenappel — stock.adobe.com.
108 Projekt , Digitales Rathaus” — Digitalisierung der OZG-Verwaltungsleistungen sowie Anbindung an den Portalverbund, S. 20.

109 pazy gehorten Uelzen und Einbeck (Strategie) sowie Buchholz, Bramsche, Gifhorn, Seelze, Verden, Vechta und Wunstorf
(Umsetzungsplanung).



Hervorzuheben sind beispielsweise die Zielsetzungen von Uelzen. Die Hansestadt
verfolgt eine verstarkte Digitalisierung des Birgerservices und gleichzeitig interner
Prozesse durch ihre Digitalisierungsstrategie. Zudem konkretisierte die Kommune
durch eine Zeitplanung die Zielerreichung und berichtete dem Stadtrat regelmafig tber
die Malinahmen. Andere selbstandige Gemeinden verknipften die Digitalisierung eng
mit dem Leitbild. Meppen erwahnte u. a. den Auf- und Ausbau einer modernen Online-

Verwaltung als Ziel im Masterplan ,Meppen 2030°.

Planungen allein reichen jedoch nicht aus. Vor allem Umsetzungsprozesse binden
finanzielle und personelle Ressourcen, fir die die Kommunen organisatorische
Rahmenbedingungen bendtigen. Die Uberodrtliche Kommunalprifung nahm die
organisatorische Aufgabenzuordnung in den Blick und prifte, ob die selbstandigen
Gemeinden uber entsprechende Handlungsrahmen verfugten.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Aufgabe der internen Verwaltungsdigitalisierung bei
den Gemeinden durchgangig den Bereichen Organisation, Personal und/oder IT
zugeordnet war. Teilweise passten die Kommunen dafir ihre Aufbauorganisation an.
So biundelte Springe die digitalen Aufgabenfelder Datenschutz, Informationssicherheit,
Transformation und IT in einer Stabsstelle. Zudem richteten fast alle Kommunen die
Stelle eines Digitalisierungsbeauftragten ein, um Prozessoptimierungen in der
Verwaltung fachiibergreifend voranzubringen und zu koordinieren. Nicht vergleichbar
war jedoch die Hohe des Personaleinsatzes fur die vorgenannten Aufgaben. Durch
verschiedene Organisationsstrukturen und externe Beauftragungen variierte die Anzahl

der Personalstellen von 0,5 bis sechs Vollzeitaquivalenten.

Ahnlich verhielt es sich bei der Frage, welche Aufwendungen die interne
Verwaltungsdigitalisierung bei den gepriiften Kommunen bislang verursachten.
Mangels fehlender Vorgaben bei der Zuordnung im Haushaltssystem unterschieden
sich die Antworten erheblich: Gifhorn meldete knapp 1.000 € fir Fortbildungskosten. In
Vechta lag der geschatzte Anteil an den Gesamtautomationskosten bei 1,5 Mio. €.110
Ausschlief3lich Meppen schliisselte der Giberdrtlichen Kommunalpriifung einen
differenzierten Betrag von 828.100 € auf. Dazu gehdrten vor allem laufende
Aufwendungen fur Software, Lizenzen und Wartung der EDV in Héhe von knapp
631.000 €.

Die fehlende Transparenz lasst sich aus der Verzweigung der
Verwaltungsdigitalisierung in samtliche Organisationseinheiten der Kommunen

ableiten. Die Uberdrtliche Kommunalprifung empfiehlt, die Aufwendungen der

110 yechta plante etwa 500.000 € fiir Investitionen und 1 Mio. € fiir die unterschiedlichen Aufwendungen der Digitalisierung ein.



Keine
Digitalisie-
rung ohne
eAkte!
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Verwaltungsdigitalisierung nachvollziehbar im Haushalt abzubilden. Insbesondere
Kostentreiber kénnen so besser identifiziert und gegebenenfalls abwendende

Mafinahmen ergriffen werden.

Einen echten Indikator fur den Digitalisierungsfortschritt stellt die eAkte dar. Durch sie
werden nicht nur Papierakte, Stempel und Bleistift in den Ruhestand geschickt.
Vielmehr bietet sie die Chance, Arbeitsvorgéange digital abzubilden und Dokumente
zentral abzulegen. Uberdies ermdglicht sie den Beschéftigten mobiles Arbeiten. Aus
diesem Grund fragte die Uberértliche Kommunalprifung nach dem Einfiihrungsprozess
der eAkte sowie deren konkreter Nutzung vor Ort.

Die gute Nachricht ist: Alle Kommunen berichteten, bereits eine eAkte einzusetzen.
Jedoch erfordert die Einfuhrung einen erheblichen Aufwand: Gifhorn belegte dies
damit, dass nicht unmittelbar alle Fachbereiche in die eAkte migriert werden konnten.
U. a. wirden sich im Baubereich derzeit noch Daten in analoger Form in der

Registratur befinden.
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Ansicht 22: Die eAkte als Digitalisierungstreiberi1!

Ferner teilten einige der gepriften Kommunen mit, bewusst nicht alle Daten in die
elektronische Akte zu tberfiihren. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn eine
rechtssichere Dokumentenablage bereits Gber ein Fachverfahren, wie bei Autistal!2 im
Standesamtsbereich, vorliegt. Somit entstehen auch keine Kosten fiir den Erwerb und

die Anbindung einer Schnittstelle zwischen den Verfahren.

111 gjignachweis: Suelzengenappel — stock.adobe.com.

12 pytista ist eine Fachanwendungssoftware zur Automatisierung und Vereinfachung von Aufgaben im Personenstandswesen.
Sie unterstitzt die Bearbeitung von Geburten, EheschlieBungen, Sterbeféllen und anderen Beurkundungen nach dem
Personenstandsgesetz.



Die Digitalisierung bietet auch einmalige Chancen! In der taglichen Praxis werden
langjahrige Arbeitsschritte und eingeschliffene Verwaltungsprozesse selten kritisch
hinterfragt. Erfreulicherweise nutzten fast alle gepriften Kommunen die
Verwaltungsdigitalisierung, ihre Prozessablaufe kritisch zu betrachten. Dies erfolgte

meist anlassbezogen in kleinen Schritten.

Bramsche passte beispielsweise die Prozesse beim digitalen Posteingang an und
reduzierte durch ein zentrales Scanverfahren den Papierpostlauf erheblich. Springe
wiederum regelte die Sporthallennutzung neu und stellte den Belegungsprozess fir
Vereine auf digital um. Dartber hinaus verwenden einige Kommunen eLearning-
Produkte, um Beschaftigte im Bereich der Informationssicherheit zu sensibilisieren. Sie
konnten dadurch die Beschaftigten besser erreichen und auf Papierumlaufe verzichten.

Auch die digitalen Serviceangebote fur Burgerinnen und Birger nehmen immer mehr
zu. Nachgefragt werden insbesondere Standesamtsangelegenheiten. Hierzu gehéren
z. B. die Themenfelder Geburt, Eheschliel3ung und Sterbefall. Die Gberértliche
Kommunalprifung fragte nach, inwieweit bereits digitale Angebote unterbreitet werden

und in welchem OZG-Reifegrad!!3? sich diese befanden.

Fur das Standesamt gibt es nach dem Onlinezugangsgesetz maximal zwolf
Leistungen. Davon boten die gepriiften Kommunen durchschnittlich mindestens vier
digital'14 an. Vor allem die sog. Fokusleistung!!> ,Eheschlielung® 116 nutzten fast alle
gepriften Kommunen. Daran zeigt sich, dass das digitale Angebot eine positive

Entwicklung nahm.

113 pug sogenannte Reifegradmodell (des IT-Planungsrats) dient als MaRstab zur Messung der Digitalisierungs-Niveaus von
Verwaltungsleistungen und ist in vier Grade eingeteilt: 0ZG-Reifegradmodell des IT-Planungsrats, abgerufen am 10.02.2025.

114 Vorbereitung und Beurkundung der EheschlieBung, Anzeige und Beurkundung der Geburt sowie Sterbefallanzeige und -
urkunde gehorten dazu.

115 Fokusleistungen sind haufig genutzte Verwaltungsleistungen: Mit dem Kabinettsbeschluss zum OZG-Anderungsgesetz wurde
ein Eckpunktepapier verabschiedet, das begleitende MaRnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) enthalt.
Unter anderem hat die Regierung 16 Leistungen zu Fokusleistungen bestimmt, die sie mit besonderer Unterstltzung
umsetzen mochte. Vgl.

Uberblick tiber die Fokusleistungen; zuletzt abgerufen am 11.02.2025.

116 Erlduterung zur Fokusleistung EheschlieBung, abgerufen am 10.02.2025.


https://www.it-planungsrat.de/fileadmin/beschluesse/2020/Beschluss2020-20_Reifegradmodell.pdf
https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/das-gesetz/ozg-aenderungsgesetz/fokusleistungen/fokusleistungen-node.html
https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/onlinezugangsgesetz/das-gesetz/ozg-aenderungsgesetz/fokusleistungen/fokusleistungen-node.htmlEheschließung
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Ansicht 23: Auch Standesamter bieten — soweit moglich — viele Leistungen digital an1”

Aber kdnnen Birgerinnen und Blrger diese Standesamtsleistungen auch ganz einfach
von zu Hause aus in Anspruch nehmen? Nur teilweise! Die Abwicklung einzelner
Leistungen ist noch nicht vollstandig digital méglich. So kbnnen Geburts- sowie
Sterbeurkunden bis zur Einflhrung eines elektronischen Siegels nicht digital erstellt
und versendet werden. Die Urkunden werden weiterhin per Post tbermittelt. Den nach
dem OZG vorgesehenen Reifegrad 3118 kdnnen die unterschiedlichen Leistungen damit
nicht erreichen. Das im Juli 2024 verkiindete OZG-Anderungsgesetz schafft nun die
Grundlage fur die Einflhrung eines elektronischen Siegels.!1? Wann nicht nur die
Beantragung, sondern auch die digitale Ubermittlung einer Urkunde mdglich sein wird,

bleibt abzuwarten.

Auch bei anderen Leistungen ist eine vollstandige digitale Abwicklung derzeit nicht
moglich. U. a. wird der Kirchenaustritt auch weiterhin nur an der Amtsstelle
beantragbar sein.120 Ahnlich die EheschlieRung, die durch den Standesbeamten bzw.
die Standesbeamtin nur in Gegenwart des Brautpaares vollzogen werden darf. Bei
diesen Leistungen kénnen somit nur die vorbereitenden Handlungen digital

abgewickelt werden.

Schafften die gepriften selbstandigen Gemeinden bereits digitale Strukturen, stellt die
vollstandige Verwaltungsdigitalisierung zweifellos eine Daueraufgabe dar. Diese gilt es
zu begleiten, Handlungsrahmen zu schaffen und zu evaluieren. Birgerinnen und
Burger — aber vornehmlich die Kommunen selbst — kénnen von einem digitalen

Dienstleistungssystem nur profitieren, wenn online gestellte Antrage auch effizient

117 gjldnachweis: Alexej — VZ_Art — stock.adobe.com.

118 0OZG-Reifegradmodell des IT-Planungsrats.

119 yigl. § 9a Abs. 6 0ZGAndG.

120 Vgl. Heise zum Thema: Bundeslénder gegen Online-Kirchenaustritt, abgerufen am 10.02.2025.



https://www.it-planungsrat.de/fileadmin/beschluesse/2020/Beschluss2020-20_Reifegradmodell.pdf
https://www.heise.de/news/Bundeslaender-gegen-Online-Kirchenaustritt-7238170.html
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digital weiterverarbeitet werden kénnen. Dabei wird eine ordnungsgeméie und
wirtschaftliche Aufgabenerledigung zukinftig eng mit dem Fortschreiten des

Digitalisierungsprozesses verknipft sein.



3.10 Die unteren Waffenbehérden — Safety first!

Die unteren Waffenbehdrden in Niedersachsen sind zusténdig fur die
Durchfihrung des Waffengesetzes. Seit Januar 2024 wird die Aufgabe
ausschlielich von den Landkreisen, den kreisfreien Stadten sowie der Region
Hannover, der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Géttingen

wahrgenommen.

Die Herausforderungen, die mit der Wahrnehmung dieser sensiblen Aufgabe
verbunden sind, sind vielfaltig: Ausreichend und gut qualifiziertes Personal
sowie sichere Raumlichkeiten sind bereit zu stellen, eine angemessene
Gebiihrenerhebung muss ausgestaltet werden. Keine einfache Aufgabe fur die
Kommunen. Die meisten der gepriften Kommunen bewaltigten ihre Aufgabe

jedoch erfolgreich.

Der Besitz und die Handhabung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen bergen
Gefahren, die staatlicher Regulierung und Kontrolle bedirfen. Gleichzeitig bestehen
berechtigte Interessen an einem legalen Waffenbesitz, etwa fiir die Jagd oder das
sportliche Schiel3en. Inhalt waffenrechtlicher Regelungen und die Aufgabe der
zustandigen Waffenbehdérden ist es, diese Interessen in Einklang zu bringen. Nicht nur
aufgrund von besorgniserregenden Ereignissen?2! erwartet die Offentlichkeit zu Recht

ein starkes Engagement der zustandigen Ordnungsbehérden.

Auf kommunaler Ebene nehmen seit dem Zustandigkeitswechsel zum 01.01.2024
ausschlieZlich die Landkreise (inkl. der Region Hannover) und die kreisfreien Stadte
diese Ordnungsaufgaben als untere Waffenbehdrden wahr. Davor waren die grofRen
selbststandigen Stadte und die selbststéandigen Gemeinden ebenfalls mit diesen
Aufgaben betraut. Im Frihjahr 2024 waren laut Waffenregisteri22 fast 121.000
Personen in Niedersachsen im Besitz mindestens einer waffenrechtlichen Erlaubnis
und besalRen etwa 612.000 Waffen und rund 53.000 Waffenteile123.

121 Vgl. Online-Artikel ,Hamburger Generalstaatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Waffenbehorde ein.” -
Spiegel Panorama vom 04.04.2024, abgerufen am 07.10.2025).
Online-Artikel ,Rathaus: Rund 30 Schusswaffen entwendet” — Oldenburger Onlinezeitung vom 14.02.2020, abgerufen am
07.10.2025.

122 Nationales Waffenregister fur das Land Niedersachsen (NWR), Stand Marz 2024.

123 1ejle von Waffen, die nicht ohne Berechtigung erworben werden durfen (z. B. Ldufe, Verschlisse, Schalldampfer).



https://www.spiegel.de/panorama/justiz/hamburg-ermittlungen-gegen-mitarbeiter-der-waffenbehoerde-eingestellt-a-b8e5b9cb-9690-4062-b557-92421a6b5be6
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/oldenburg/rathaus-schusswaffen-entwendet-33226.html
https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/N/Nationales_Waffenregister/Statistiken/Bundeslaender_C_N/Statistiken_NI_node.html

Die Uberdrtliche Kommunalprufung flhrte im Jahr 2024 eine Prifung zur Organisation
und Wirtschaftlichkeit der unteren Waffenbehé6rden durch. Dabei stellte sie fir die

Jahre 2019 bis 2023 bei sechzehn Kommunen!24 exemplarisch fest,

o wie die Kommunen sich in diesem Aufgabenbereich organisatorisch und personell

aufstellten,
o inwieweit sie ihren waffenrechtlichen Aufgaben nachkommen konnten und

o ob ihnen eine zumindest teilweise Refinanzierung tber Gebuhreneinnahmen
gelang. Bei den Personal- und Organisationsstrukturen berticksichtigte die
Uberértliche Kommunalprifung auch den jeweiligen Status Quo im Prifungsjahr
2024.

Durch die Zustandigkeitsreform reduzierte sich die Anzahl der unteren
Waffenbehorden in Niedersachsen von 99 auf 47. Bei den Landkreisen erforderte die
Ubernahme der Zustandigkeit eine systematische Planung und Steuerung notwendiger
Veréanderungen in den Organisationsstrukturen und Prozessen sowie beim Einsatz von
Personalressourcen. Auch die von der Zustandigkeitsreform nicht betroffenen
kreisfreien Stadte hatten ihre unteren Waffenbehérden in Zeiten von allgemeinem
Aufgabenzuwachs und Fachkraftemangel in den Kommunen organisatorisch

anzupassen.

Rund die Halfte der gepruften Kommunen formulierte operative Ziele fur ihre unteren
Waffenbehdrden, z. B. Vorgaben fur durchzufiihrende Aufbewahrungskontrollen. Diese
Kommunen erkannten das Steuerungspotenzial von Zielvorgaben. In keiner Kommune
allerdings gab es strategische Ziele fir die unteren Waffenbehdrden. Sie verzichteten
damit auf Orientierungshilfen, insbesondere zur Prognose des mittel- und langfristigen
Ressourceneinsatzes. Positiv nahm die Uberdrtliche Kommunalprifung die jahrlichen
internen Abschlussberichte des Landkreises Nienburg/Weser zum Produkt Waffen-
und Sprengstoffangelegenheiten wahr. Der Landkreis nutzte sie, um Zielabweichungen
und Entwicklungen, etwa bei der Anzahl der durchgefiihrten Aufbewahrungskontrollen,

festzustellen und Nachsteuerungen vorzunehmen.

Die Kommunen sollten prifen, ob sie die Vorteile aus strategischen Zielen und

operativen Zielsetzungen fir sich nutzbar machen kénnen.

Eine effiziente Organisation des Verwaltungshandelns setzt voraus, die eigene

Ausgangslage zu kennen und regelmafiig zu analysieren. Probates Mittel hierfir sind

124 pie stadte Delmenhorst, Emden, Gottingen und Salzgitter, die Landkreise Aurich, Goslar (ohne Vor-Ort-Erhebungen und
Kennzahlenvergleich), Grafschaft Bentheim, Harburg, Holzminden, Lineburg, Nienburg/Weser, Osterholz, Peine, Stade und
Verden und die Region Hannover.



Organisationsuntersuchungen, insbesondere zu Verwaltungsstrukturen und -prozessen
sowie zu Personalbedarfen. Mit einer Beschreibung der Prozesse in der unteren
Waffenbehdrde beschéftigte sich von den gepriften Kommunen nur der Landkreis

LUneburg intensiver.

Alle Kommunen erzielten Effizienzgewinne aus dem Einsatz einer speziell fir die
unteren Waffenbehdrden entwickelten Software. Jedoch nutzte keine Kommune den
moglichen Funktionsumfang vollstandig. Als Grinde gaben sie eine aufwendige
Erteilung von Anwendungsberechtigungen, unzureichende Anwenderschulungen und
Probleme bei der Unterstiitzung von Anwendern durch den Anbieter an. Die
Uberértliche Kommunalprifung empfiehlt zur weiteren Prozessoptimierung, die Vorteile
eines umfangreicheren Einsatzes einer Verwaltungssoftware zu nutzen und etwaig

bestehende organisatorische Hurden zu beseitigen.

Die Prozesse in den unteren Waffenbehorden sind weitgehend gleichartig und
wiederkehrend. Sie lassen sich daher tber Dienstanweisungen, Handreichungen und
fortlaufende Verfahrensdokumentationen standardisieren und so auch effizienter
gestalten. Diesen Vorteil erkannten alle Kommunen. Die Dienstanweisungen
entsprachen der geltenden Erlasslage?>. Auch Handreichungen mit Mustervorgaben

sorgten in den Kommunen fir zeitsparende Bearbeitungsablaufe.

Die Personalbedarfe ihrer unteren Waffenbehorde untersuchten im Erhebungszeitraum
elf Kommunen. Anlass dafiir gaben die Zustandigkeitsédnderung, Personalwechsel,
Personalanforderungen oder Uberlastungsanzeigen. Soweit Kommunen ihre
Personalbedarfsermittlungen von externen Beratern durchflhren lie3en, verwendeten
diese verschiedene Bemessungskriterien!26 zur Ermittlung der benétigten Personal-
Vollzeitaquivalente (VZA). Sie griffen dabei oft auf Referenzwerte zuriick, die sich nicht
auf die konkrete Kommune bezogen. Eigene Untersuchungen der Kommunen mit
individuellen Referenzwerten sind naturgemaf in den Ergebnissen starker an der

Kommune orientiert und damit praziser.12”

Die Kommunen setzten die durch die Organisationsuntersuchung deutlich gewordenen
Optimierungspotenziale in ihren unteren Waffenbehérden in aller Regel um: Neben
Anderungen der Geschéftsverteilung lagerten sie auch Aufgaben aus. Dies erfolgte

z. B. durch Abgabe von Kontrollaufgaben an den AuRendienst des Ordnungsamtes

125 Vgl. Erlass des Nds. Ml (Landespolizeiprasidium) zur Vernichtung von Waffen und Munition im Sinne des § 1 Abs. 1 und Abs. 2
Waffengesetz (WaffG) vom 08.04.2024, — 22.12-12240/01/10/P_58/1.

126 7 B. Anzahl meldepflichtiger Waffen, Anzahl Inhaberinnen und Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse oder Umfang
besonderer Aufgaben wie KontrollmaBnahmen oder Ordnungswidrigkeitenverfahren.

127 7 g, Organisationsuntersuchung zur Personalbedarf des Landkreis Osterholz.
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oder Bearbeitung waffenrechtlicher Ordnungswidrigkeitsverfahren in zentralen

BuRgeldstellen. Dieses Optimierungsbestreben sollten die Kommunen fortsetzen.

Bei einer bedarfsgerechten Personalausstattung stehen die Kommunen in der Pflicht,
ihre stetige Aufgabenerfillung sicherzustellen und ihre Haushalte gleichzeitig sparsam
und wirtschaftlich zu fihren (§ 110 NKomVG).

Die nachfolgende Abbildung vergleicht die Personalausstattung der Kommunen in VZA
je 1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhaber. Sie zeigt im zeitlichen Vergleich
sowohl gleichbleibende, deutlich angewachsene als auch reduzierte
Personalbestande. Dies war unabhangig davon, ob die Kommunen als Landkreise von
der Zustandigkeitsreform betroffen, oder als kreisfreie Stadt davon nicht betroffen
waren. Neun der sechzehn Kommunen hielten ihre Personalausstattung dabei nach

eigenen Angaben flr ausreichend.

Stadt Delmenhorst

Stadt Emden

Stadt Géttingen

Stadt Salzgitter

Landkreis Aurich
Landkreis Grafschaft Bentheim
Landkreis Harburg
Landkreis Holzminden
Landkreis Lineburg
Landkreis Nienburg/\Weser
Landkreis Osterholz
Landkreis Peine
Landkreis Stade

Landkreis Verden

Region Hannover
0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80
= Mittelwert 2019 - 2022 2023

Ansicht 24: VZA je 1.000 Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhabern!28

Um die Optimierungsbedarfe und —potentiale in der Personalausstattung erkennen zu
kdnnen, sollten die Kommunen die Aufgaben der unteren Waffenbehdrden und deren
Organisation (vgl. oben) weiterhin regelméagig analysieren und ggf. anpassen.

128 quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der von den Kommunen tibermittelten Daten.

Unter-
schiede in
der
Personal-
ausstattung
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Die Anforderungen an die Sachkunde-Qualifizierung des eingesetzten Personals!??

erfllliten zum 31.12.2023 nicht alle Kommunen (vgl. die nachfolgende Abbildung).

Waffensachkunde i.S.v. § 7 WaffG
SN I UG I O N
Munition

0 5 10 15

mJa " Teilweise = Nein

Ansicht 25: Qualifikation der Beschaftigten am 31.12.2023130

Zum Jahresbeginn 2025 erflllten jedoch alle Kommunen die Sachkunde-

Anforderungen an ihr Personal vollstandig.

Auch deckten die Kommunen dariiberhinausgehende Fortbildungsbedarfe des
Personals. Die Beschaftigten der unteren Waffenbehérden nahmen umfassend an
Schulungen zu Aufbewahrungskontrollen und an Deeskalationstrainings teil. An
waffenrechtlichen Fortbildungen hatten die Beschaftigten in einer Kommune noch
nicht, und in zwei Kommunen nur teilweise teilgenommen. Dies holten die betroffenen
Kommunen bis zum Prifungsabschluss nach. Diese positive Entwicklung sollten die

Kommunen mit stetigen Fortbildungsmafnahmen verfestigen.

Der Wissenstransfer stellte die Kommunen im Bereich der unteren Waffenbehdrden
vor besondere Herausforderungen: Alle Kommunen verzeichneten im
Erhebungszeitraum 2019-2023 eine deutliche Personalfluktuation. Ohne etabliertes
Wissensmanagement mussten die erforderlichen Kenntnisse von den neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenstandig erarbeitet werden. Fehlendes
Wissensmanagement war besonders in kleineren Einheiten nur schwer zu
kompensieren. Positiv stellte die Gberoértliche Kommunalprifung fest, dass alle unteren
Waffenbehorden die Relevanz des Wissenstransfers erkannt und sich bereits damit
auseinandergesetzt hatten. Die Kommunen sollten an den bereits begonnenen

Wissenstransfer-Konzepten weiterarbeiten.

129 Vgl. Erlass des Nds. Ml (Landespolizeiprasidium) zur Vernichtung von Waffen und Munition im Sinne des § 1 Abs. 1 und Abs. 2
Waffengesetz (WaffG) vom 08.04.2024, —22.12-12240/01/10/P_58/1.

130 Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der von den Kommunen Gibermittelten Daten.



Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs
Kommunalbericht 2025 Seite: 75

Eine spezielle Herausforderung stellen Aufbewahrungskontrollen bei den
Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzern dar. Die sichere Aufbewahrung von Waffen
verhindert den unberechtigten Zugriff und damit den Missbrauch von Waffen. Hierauf
ausgerichtete, verdachtsunabhangige Kontrollen scharfen das Sicherheitsbhewusstsein
derjenigen, die Waffen legal besitzen. Gleichzeitig finden diese Kontrollen oft im
privaten Bereich statt und werden von Betroffenen daher als besonders sensibel

wahrgenommen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt deutliche Unterschiede in der Haufigkeit
durchgefuhrter Aufbewahrungskontrollen. Die tGberdrtliche Kommunalprifung ermittelte
ein Spektrum von keiner oder nur gelegentlichen Kontrollen bis hin zu Kontrollen bei
mehr als 10 % der Waffenbesitzerinnen und -besitzer.

Stadt Delmenhorst I 10,1%
Landkreis Nienburg/Weser I 3,0%
Landkreis Stade IS 4%

Landkreis Peine I 4 6%
Landkreis Verden I 3 5%
Landkreis Grafschaft Bentheim nEEES—————— ? 9%
Stadt Salzgitter T 2 5%
Region Hannover s 2 2%
Landkreis Lineburg mmm 2 0%
Landkreis Osterholz —— 1,6%
Landkreis Aurich I 1 4%
Landkreis Harburg mmmm 0,9%
Stadt Emden B 0,2%
Landkreis Holzminden = 0,03%
Stadt Gottingen  0,0%

Ansicht 26: Durchschnittlich kontrollierte, aktive Waffenbesitzende
(Dreijahreszeitraum 2019, 2022 u. 2023)

In Niedersachsen besteht keine Vorgabe zur Haufigkeit von Aufbewahrungskontrollen.
Haufig unterblieben Kontrollen aufgrund personeller Engpasse. Fehlende Zielvorgaben
in den Kommunen begunstigten dies ebenfalls. Aus Sicht der tUberdrtlichen
Kommunalprifung besteht hier ein Optimierungsbedarf in den unteren

Waffenbehdrden. Eine Kontrolldichte von jahrlich 10 % der Waffenbesitzerinnen und

Eine
besondere
Aufgabe:
Aufbewah-
rungs-
kontrollen



Waffenbesitzer kann als Orientierungsgroé3e dienen.!3! Diese Orientierungsgrofle

erreicht gegenwartig nur die Stadt Delmenhorst.

Die Beschaftigten der unteren Waffenbehdrden haben regelméfig mit Waffen und
Munition umzugehen. In der Praxis ist dies bei der freiwilligen Abgabe von Waffen
sowie bei der Einziehung oder der Sicherstellung von Waffen der Fall. Zwar gelten die
Bestimmungen des Waffengesetzes zum Umgang mit Waffen fur die unteren
Waffenbehorden selbst nicht.132 Jedoch wurden im Erlass des Nds. Ml zur Vernichtung
von Waffen und Munition133 entsprechende Regelungen fur die unteren
Waffenbehorden getroffen. Die Kommunen legten erganzende Einzelheiten in

speziellen Dienstanweisungen fest.

Die uberortliche Kommunalprufung betrachtete einzelne Aufgaben der unteren
Waffenbehorden, die den Umgang mit Waffen erforderlich machen, in Bezug auf
Organisation, Wirtschaftlichkeit und Personaleinsatz.

Bei der Entgegennahme oder der Inbesitznahme von Waffen ist eine sichere
Uberpriufung des Ladezustands unbedingt zu gewahrleisten. Sogenannte
Entladeecken oder geeignete Entladevorrichtungen fanden sich bei zwolf der gepriften
Kommunen. Eine Kommune besserte das Defizit unmittelbar im Anschluss an die
Erhebungen der tberdrtlichen Kommunalprifung durch Bereitstellen einer mobilen
Entladestation nach. Die Uberortliche Kommunalprifung empfiehlt den Kommunen

dringend, ihre Ausstattung zu Uberprifen und ggf. zu optimieren.

Die sichere Aufbewahrung und Lagerung von Waffen und Munition stellten alle
beteiligten Kommunen durch spezielle Waffenraume sicher. Dies wurde teilweise durch
gesicherte Waffenschranke zur Zwischenlagerung in den Blros erganzt. Hier empfiehlt
die Uberortliche Kommunalprifung, code-basierte Zugangssicherungen u. &. in
angemessener Haufigkeit zu erneuern und - soweit moglich - ein vier-Augen-Prinzip zu

etablieren.

131 pas Land Schleswig-Holstein gab im Oktober 2022 vor, dass die kommunalen Waffenbehérden jéhrlich Vor-Ort-Kontrollen in
einem Umfang von zehn Prozent der in dem jeweiligen Zustandigkeitsbereich ansassigen Waffenbesitzerinnen und
Waffenbesitzer durchfiihren sollen, vgl. LT-Drucksache Schleswig-Holstein 20/2043 vom 18.04.2024.

132 Vgl.§ 4 Nr. 1 der Verordnung zur Durchfiihrung des Waffenrechts (DVO-WaffR) vom 28.04.2014 (Nds. GVBI. S. 143), gedndert
durch Verordnung vom 12.12.2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 115).

133 Vgl. Erlass des Nds. MI (Landespolizeiprasidium) zur Vernichtung von Waffen und Munition im Sinne des § 1 Abs. 1 und Abs. 2
Waffengesetz (WaffG) vom 08.04.2024, — 22.12-12240/01/10/P_58/1.


https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/02000/drucksache-20-02043.pdf
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Ansicht 27: Geordnete Aufbewahrung in einem Waffenraum?34

Fur den sicheren Transport von Schusswaffen ergaben sich nur vereinzelt
Optimierungspotenziale. Alle Kommunen verfligten tber waffenrechtlich geeignete
Transportbehéltnisse. Der Landkreis Luneburg verfligte dabei sogar tber einen
sogenannten forensischen Waffenkoffer, in dem auch Waffen mit nicht prifbarem
Ladezustand sicher transportiert werden konnen. Die tberdrtliche Kommunalprifung
empfiehlt die Anschaffung eines solchen Transportbehéltnisses im Interesse der
Sicherheit der Beschéftigten und dritter Personen.

Beim Erfassen von Waffen und Munition bestand bei allen Kommunen
Optimierungsbedarf. Ordnungsgeman erfassten die unteren Waffenbehérden Waffen,
die der Vernichtung zugefiihrt wurden. Dies erfolgte einschlief3lich der
vorgeschriebenen Datenbereinigung im Niedersachsischen Waffenregister. Detaillierte
Daten zum Zustand sichergestellter oder in Verwahrung genommener Waffen sowie

Daten vorhandener Komponenten (Magazine, Zielfernrohre, sonstige Anbauteile)

134 gjldnachweis: Eigene Aufnahme der tiberortlichen Kommunalprifung. Die Kommune hat der Verwendung des Bildes
zugestimmt.



erfassten sie jedoch in der Regel nicht. Fir Munition erfolgten konkrete Erfassungen
nur bei Sicherstellungen, um ggf. relevante Informationen fiir spatere Verfahren
bereitstellen zu kdnnen. Die lUberdértliche Kommunalprifung rat dringend dazu, Daten
von Waffen, Zubehdr, Zustand und Munition in allen Fallen vollstandig und auf

geeignete Weise zu erfassen.

Notwendige, persdnliche Schutzausristung soll individuell passend, mdglichst
personalisiert und bei Wechselgebrauch hygienisch unbedenklich sein.13> Alle unteren
Waffenbehorde hielten zwar Schutzbrillen und Gehdrschutz fir die Beschaftigten zum
Eigenschutz bei der Kontrolle des Ladezustands vor; diese waren aber nicht immer
personengebunden. Die tberdrtliche Kommunalprifung empfiehlt den Kommunen, im
Interesse der Beschétftigten eine tatsachlich personliche Schutzausristungen
vorzuhalten bzw. ausreichende Mdglichkeiten fiir eine hygienische Reinigung

verwendeter Schutzausrustung zur Verfugung zu stellen.

Die Allgemeine Gebuhrenordnung (AlIGO) sieht unter der Tarifnummer 109 des
zugehdrigen Kostentarifs Gebuhrentatbestande zur Refinanzierung der unteren
Waffenbehdrden vor. Die Grundlagen der Finanzmittelbschaffung verpflichten die
Kommunen, diese Gebihren umfassend zu erheben (vgl. § 111 NKomVG). Bei
Tatbestanden, fur die nach dem AlIGO-Kostentarif keine verbindlichen
Festbetragsgebiihren vorgesehen sind, sind Gebiihren nach Zeitaufwand festzusetzen.
Bei den hier exemplarisch naher betrachteten Gebilhrentatbestanden
Zuverlassigkeitsprufungen, Bedurfnisprifungen und Aufbewahrungskontrollen stellte

die Uberortliche Kommunalprifung Optimierungspotenziale fest.

Bei den Bediirfnispriifungeni3t erhoben sieben, bei den Zuverlassigkeitsprifungenis’
funf und bei den Aufbewahrungskontrolleni38 zwei untere Waffenbehérden gar keine
Gebiihren. lhrer Erhebungspflicht bei allen drei Tatbestanden kamen die Landkreise
Aurich, Nienburg/Weser, Stade, Verden und Harburg sowie die Stadte Delmenhorst
und Emden nach. Bei den vom Zeitaufwand abh&angigen Gebihren erhoben einzelne
untere Waffenbehdrden nicht alle relevanten Zeitanteile. So pauschalierten einige
Kommunen die Zeitanteile fur An- und Abfahrten ohne weitere Dokumentation oder
erhoben grundsatzlich nur festgelegte Mindestbetrage. Die Kommunen haben die

Gebuhren in den unteren Waffenbehdrden vollstandig zu erheben.

135 Vgl. Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persénlicher Schutzausriistungen bei der Arbeit
(PSA-BV) vom 04.12.1996 (BGBI. | S. 1841), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 02.12.2024 (BGBI. 2024 | Nr. 384).

136 Uberpriifung ob das der Erteilung der waffenrechtlichen Erlaubnis zu Grunde liegende Bediirfnis weiterhin besteht (alle 5
Jahre).

137 Uberpriifung, ob die Zuverlassigkeit und persdnliche Eignung weiterhin gegeben ist (spatestens alle 3 Jahre).

138 Uberpriifung, ob die Vorschriften zur sicheren Aufbewahrung eingehalten werden.



Die Verwertung sichergestellter, eingezogener oder hierfur Gberlassener Waffen ist

eine zulassige Alternative zu deren Vernichtung.13® Hiervon machte keine der gepriiften

unteren Waffenbehorden Gebrauch. Die Kommunen sollten prifen, in wieweit auch

eine zulassige Verwertung von Waffen in Betracht kommen kann.

Insgesamt stellten sich die unteren Waffenbehdrden der gepriften Kommunen gut

organisiert und arbeitsfahig dar, wobei festgestellte Defizite bereits im Nachgang zur

ortlichen Erhebung dieser Priifung durch die Kommunen behoben wurden. Die

tberdrtliche Kommunalprifung empfiehlt:

(o]

Die Moglichkeiten der eingesetzten Verwaltungssoftware umfassender zu nutzen,

die Besitzerinnen und Besitzer erlaubnispflichtiger Waffen durch regelmafige

Kontrollen fiir deren sichere Aufbewahrung zu sensibilisieren,
Defizite bei sachlicher Ausstattung und Dokumentation umgehend abzustellen,
Verwaltungsgebuhren im Rahmen der AlIGO vollstandig zu erheben und

die Mdglichkeit zu prifen, ob auch eine zulassige Verwertung von Waffen in
Betracht kommen kann.

139 yg|. 846 Abs. 7 WaffG.



4  Wirkungsbetrachtung
4.1 Vorbemerkung

Die Uberdrtlichen Kommunalprifung entfaltet ihre Wirksamkeit bereits im laufenden
Prufungsprozess, insbesondere aber in der Umsetzung der Empfehlungen. Die in
diesem Kommunalbericht dargestellten Ergebnisse bieten sowohl den gepriften als
auch den nicht gepriften Kommunen konkrete Hinweise zur Verbesserung der
Haushaltsfiihrung, zur Optimierung von Verwaltungsprozessen sowie zur ldentifikation
und Nutzung von Einsparpotentialen. Ziel der Wirkungskontrolle ist es, die Effizienz
und Effektivitat der Prifungen systematisch sichtbar zu machen, zu bewerten und

kontinuierlich zu steigern.

Die uberortliche Kommunalprifung erhélt in den Prifungen selbst, im Rahmen von
Stellungnahmeverfahren und in Abschlussgesprachen regelmafiig Riickmeldungen zu
den durchgefuhrten Prifungen. Diese Rickmeldungen sind ein wesentlicher
Bestandteil der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Prifungstatigkeit.
Tiefergehende Erkenntnisse Uber die tatsachliche Umsetzung unserer Empfehlungen

liefern jedoch vor allem Kontroll- und Wiederholungsprtfungen.

Um die Relevanz und Umsetzbarkeit der Empfehlungen weiter zu verbessern, orientiert
sich die Wirkungskontrolle der tiberértlichen Kommunalprifung an folgenden

Leitfragen:

o Waren die Prifungsempfehlungen nachhaltig und wurden die festgestellten Mangel

behoben bzw. die Empfehlungen umgesetzt?

o Hat die Prifung dazu beigetragen, dass die Ressourcen in der Verwaltung

effektiver eingesetzt wurden?
o Konnte die Haushaltsfiihrung durch die Prifung verbessert werden?
o Wurde die Einhaltung von Rechtsvorschriften durch die Prifung verbessert?

o Wie haben die Kommunen und die politischen Entscheidungstrager die

Prufungsergebnisse angenommen und umgesetzt?

o Wie bewerten die gepriften Kommunen den Nutzen der Prifungsergebnisse im

Hinblick auf die Verwaltungs- und Haushaltssteuerung?

o Welche Riuckmeldungen geben die Kommunen zur Verstandlichkeit, Praxisnahe

und Umsetzbarkeit der Empfehlungen?

Die Uberortliche Kommunalprifung hat die Wirkungskontrolle in den letzten Jahren

verstarkt in den Blick genommen und dabei regelmanRig wertvolle Erkenntnisse
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gewonnen. Fir den Kommunalbericht 2025 flihrte sie folgende Kontroll- bzw.

Wiederholungsprifungen durch:

(@]

Leistungspramien: Eine wichtige Rechtsénderung im Jahr 2024 (s. Kapitel 4.2),
Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen (s. Kapitel 4.3),

Vereinbarungen zwischen Kommunen und freien Tragern von Kindertagesstatten

(s. Kapitel 4.4)

Forderungsmanagement — mit System zu mehr Liquiditat (s. Kapitel 4.5).



4.2 Leistungspramien: Eine wichtige Rechtsanderung im Jahr 2024

Die leistungsorientierte Bezahlung soll die individuelle Entwicklung der
Beschaftigten fordern sowie Motivation, Eigenverantwortung und
Fuhrungskompetenz starken. Sie ist damit ein wichtiger Faktor fur die
Personalstrategien der Kommunen. Im Jahr 2022 untersuchte die Uberdrtliche
Kommunalprifung die Praxis der Gewahrung von Leistungspramien. Diese
Prufung verdeutlichte eine unklare Rechtslage im Niederséchsischen
Besoldungsgesetz, die nach intensiver Diskussion in der Landesregierung
durch eine Gesetzesédnderung im Dezember 2024 behoben wurde.

Qualifiziertes und motiviertes Personal zu gewinnen und zu halten, stellt fur
kommunale Arbeitgeber eine gravierende Herausforderung dar.140 Ein Baustein fir die
Arbeitnehmerzufriedenheit ist ein faires und belohnendes Leistungssystem.

Zu diesem Zweck fihrten die Tarifparteien des 6ffentlichen Dienstes zum 01.01.2007
die leistungsorientierte Bezahlung!# firr Tarifbeschaftige bei den Kommunen ein. Die
Kommunen waren aufgefordert, betriebliche Systeme und Regelungen zur Umsetzung
des Leistungsentgelts einzufiihren. Seit 2017 kénnen sie auch ihre Beamtinnen und

Beamten in diese Systeme einbinden.142

Im Kommunalbericht 2014 fihrte die tberodrtliche Kommunalprifung aus, dass bei
Tarifbeschaftigten kaum Leistungsdifferenzierungen erkennbar waren.43 Auch
Rechnungshdfe anderer Bundeslander stellten in der Vergangenheit fest, dass die

Kommunen in ihren Landern Leistungsentgelte selten leistungsbezogen auszahlten.144

140 Vgl. Keppeler, F./PapenfuR, U. (2020): Steigerung der Arbeitgeberattraktivitit kommunaler Arbeitgeber: Befunde und
Handlungsoptionen flr eine evidenzbasierte Personalgewinnung, Verband kommunaler Unternehmen (Hrsg.),
Friedrichshafen.

141 Vgl. § 18 TVGD (VKA) sowie seit dem Jahr 2020 zudem § 18a TVG6D (VKA).
142 yig). § 53 Abs. 7 NBesG.

143 Vgl. Der Prasident des Niedersdchsischen Landesrechnungshofs Kommunalbericht 2014, ,Die tarifvertraglichen
Bestimmungen zur leistungsbezogenen Bezahlung verfehlen ihr Ziel”, S. 76 ff.

144 So auch der Rechnungshof Hessen in den Kommunalberichten 2018 und 2020, sowie der Rechnungshof Rheinland-Pfalz im
Kommunalbericht 2020 "Leistungsentgelte nach § 18 TVSD - selten leistungsbezogen", abgerufen am 07.10.2025.



https://rechnungshof.hessen.de/veroeffentlichungen/kommunalberichte
https://rechnungshof.rlp.de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2020/nr-2-leistungsentgelte-nach-18-tvoed
https://rechnungshof.rlp.de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2020/nr-2-leistungsentgelte-nach-18-tvoed
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Ansicht 28: Zulagen als monetérer Anreiz14°

Die Uberdrtliche Kommunalprifung untersuchte diese Fragen im Jahr 2022 daher Ergebnisse
erneut. Sie kam fiir den betrachteten Prifungszeitraum 2018 bis 2022 zu dem idnf rjszung
Ergebnis, dass die Leistungssysteme in den Kommunen grundsatzlich wirksam 2022
ausgestaltet waren. Bei der Umsetzung dieser Systeme wurde allerdings erneut eine

nicht immer hinreichende Leistungsdifferenzierung festgestellt. Jedoch erwies sich im

Laufe und nach Abschluss der Priifung ein anderer Aspekt als zentral:

Wahrend die Kommunen tarifrechtlich verpflichtet sind, ihren Tarifbeschéftigten Rechts-
Leistungsentgelte zu gewéhren, stellt die Gewahrung von Leistungspramien oder - ﬁgﬂf;‘g”ﬁ'm

zulagen an ihre Beamtinnen und Beamten nach § 53 NBesG eine freiwillige Leistung
dar ("Kann-Vorschrift"). Die Prifung im Jahr 2022 brachte deutlich zu Tage, dass diese
Rechtsgrundlage eine Unklarheit mit erheblichen Auswirkungen fir die Praxis aufwies.
Es wurde unterschiedlich beurteilt, ob der in § 53 Abs. 1 NBesG fir Leistungspramien
und -zulagen enthaltene Malstab ,herausragende besondere Leistungen® auch
Voraussetzung der gesonderten Regelung fur Beamtinnen und Beamte der Kommunen
gemal § 53 Abs. 7 NBesG war.

Um diese bereits seit dem Jahr 2015 bekannte, aber nicht geloste Frage entspann sich
aus Anlass der Priifung ein intensiver Diskussionsprozess. Insbesondere das

Niedersdchsische Finanzministerium und das Niedersachsische Ministerium fir

145 Bjldnachweis: Butch — stock.adobe.com.



Inneres und Sport tauschten ihre jeweils vertretbaren, aber unterschiedlichen
Rechtsansichteni46 hierzu umfangreich aus und erzielten schlief3lich eine Einigung: Der

Dissens wurde durch eine Klarstellung im Gesetz aufgeldst.

Im Dezember 2024 hat der Niedersachsische Landtag eine Ergénzung des § 53 Abs. 7
NBesG beschlossen. Hiernach kann das Leistungssystem fir Beamtinnen und Beamte
der Kommunen Leistungspramien und -zulagen auch vorsehen, wenn keine
herausragende besondere Leistung im Sinne des 8 53 Abs. 1 NBesG vorliegt.14” Die
Anderung trat riickwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

146 Vgl. Bericht des Ausschusses fuir Inneres und Sport vom 10.12.2024, LT-Drs. 19/6036.

147 Vgl. Art. 4 des Gesetzes zur Anderung des Niedersdchsischen Gesetzes (iber den Finanzausgleich und anderer Gesetze vom
10.12.2024, Nds. GVBI. 2024 Nr. 109.



4.3 Digitalisierung an allgemeinbildenden Schulen

,Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen — Klassenziel noch lange nicht erreicht*
Das war Kernaussage der Ausfihrungen im Kommunalbericht 2022 zu den

Ergebnissen dieser Prifung.

Eine Aufgabe der kommunalen Schultrager ist es, ihre Schulen!4® mit digitaler
Infrastruktur auszustatten und hierfur die sachlichen Kosten zu tragen.14? Dazu gehéren
die Investitionen fur die digitalen Infrastruktur sowie deren Unterhaltung und
Betreuung. Dies untersuchte die tGberdrtliche Kommunalprifung bei ausgewahlten

Kommunen.

Die uberortliche Kommunalprifung stellte bei der Prifung 2020/2021 fest, dass die
Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen begonnen hatte. Die gepriften
Kommunen teilten seinerzeit mit, dass sie planten, die Mittel des ,DigitalPakts
Schule*1%0 in erster Linie fur die Ertlichtigung der Netzwerke in den Schulgebauden
einzusetzen. Die Umsetzung des ,DigitalPakts Schule” befand sich zu dieser Zeit noch
im Anfangsstadium. Fir die Ausstattung der Schilerinnen und Schiler mit mobilen
Endgeraten stand Uberwiegend noch nicht fest, nach welchem Ausstattungskonzept

(BYOD/GYOD?!"1 oder schuleigene Endgeréate) verfahren werden sollte.

Ein weiteres Ergebnis der Prifung war, dass sich das Land Niedersachsen an den
Aufwendungen flr die IT-Systemadministration in den Jahren 2017 bis 2020 mit
max. 37 % beteiligte. Damit wurde das Ziel einer hélftigen Finanzierung der IT-

Systemadministration von Land und Kommunen nicht erreicht.

Im Jahr 2024 fragte die tberortliche Kommunalprifung bei 10 der seinerzeit 15
gepriften Kommunen!>2 nach, ob und wieweit die Kommunen die Empfehlungen aus
der Prifungsmitteilung ,Digitalisierung in allgemeinbildenden Schulen® umgesetzt

hatten.

148 | die Prifung einbezogen waren die Schulformen Hauptschule, Realschule, Oberschule und ggf. Kombinationen davon sowie
Gymnasium und Gesamtschule.

149 y/gl. § 108 Abs. 1 Satz 1 und § 113 Abs. 1 Satz 1 NSchG.

150 Vgl. Bundesministerium fiir Bildung und Forschung "DigitalPakt Schule"; Verwaltungsvereinbarung "DigitalPakt Schule 2019 bis
2024, zuletzt aufgerufen am 13.01.2025.

151 gyop - Bring your own device: Schilerinnen und Schiler bringen ihre eigenen mobilen Endgeradte mit, unabhangig von Typ
und Hersteller.
GYOD - Get your own device: Schiilerinnen und Schiiler bringen ihre eigenen mobilen Endgerate mit, Schule/Kommune
bestimmt Typ und Hersteller.

152 | andkreise Lichow-Dannenberg, Wesermarsch und Wittmund, Gemeinden Barfel, Bohmte und Uetze, Stadte Barsinghausen,
Burgdorf, Friesoythe und Melle.


https://www.digitalpaktschule.de/de/im-wortlaut-die-verwaltungsvereinbarung-1709.html
https://www.digitalpaktschule.de/files/VV_DigitalPaktSchule_Web.pdf
https://www.digitalpaktschule.de/files/VV_DigitalPaktSchule_Web.pdf
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In der Anlage zur Férderrichtlinie!>3 zum DigitalPakt Schule waren fiur die Bandbreite
der Internetanschliisse mindestens 0,5 GB und fiir die Ubertragungsgeschwindigkeiten
bei LAN und WLAN mindestens 1 Gbit/s empfohlen worden. Die hachstehende
Abbildung zeigt, dass der Anteil der Schulen, die mit entsprechenden
Breitbandanschliissen bzw. Ubertragungsgeschwindigkeiten ausgestattet wurden, im

Vergleich zur Ausgangsprifung deutlich héher ausfiel:

Breitband 1

- empfohlen min. 0,5 GB _ 17

LAN 15

WLAN 7

Anzahl der Schulen mit empfohlener Anschlussleistung - Ausgangspriifung

B Anzahl der Schulen mit empfohlener Anschlussleistung - Wirkungskontrolle

Ansicht 29: Gegenuberstellung der Ergebnisse aus der Ausgangsprifung und der Wirkungskontrolle

Trotz der vorgefundenen Verbesserungen stellte die berértliche Kommunalprifung
erneut fest, dass die Breitbandversorgung in lediglich 17 von 40 der in die Prufung
einbezogenen Schulen (rd. 42 %) den empfohlenen Wert von 0,5 GB erreichte. Bei
LAN und WLAN konnten dagegen 90 % bzw. 75 % der Schulen (= 36 bzw. 30 von 40
Schulen) mit den empfohlenen Ubertragungsgeschwindigkeiten ausgestattet werden.

Fur den Einsatz digitaler Medien im Unterricht nutzten die Schulen feste und mobile
Endgerate. Ergebnis der Ausgangsprifung war, dass sich nur eine Kommune fur das
Ausstattungskonzept BYOD in ihren beiden Schulen entschieden hatte. Die anderen
Kommunen setzten in ihren Schulen von ihnen finanzierte digitale Endgerate ein.
Dabei mussten sich rein rechnerisch durchschnittlich 3,6 Schilerinnen und Schuler ein

Gerat teilen.

153 Vgl. Nr. 1.2.2 der Anlage zur Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur und der
IT-Ausstattung in Schulen (Férderrichtlinie), RdErl. d. MK v. 08.08.2019 — 07.08.2024 - VORIS 22410; zuletzt gedndert durch
RdErl. d. MK vom 04.06. 2021 - 54-80009-01-1.1 -, Nds. MBI., S. 1093.
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Ansicht 30: Bild ,Schiilerinnen und Schiiler benutzen ein Tablet im Unterricht“15%

Die uberortliche Kommunalprifung stellte fest, dass alle Kommunen der Empfehlung
gefolgt waren, sich fir ein Ausstattungskonzept zu entscheide. Drei Kommunen
entschieden sich fir das Ausstattungskonzept BYOD bzw. GYOD fir alle Schulen.
Finf Kommunen entschieden dies fir einen Teil ihrer Schulen, zwei Kommunen

blieben bei der Finanzierung von schuleigenen digitalen Endgeraten.

Insgesamt blieb es bei 12 Schulen, in denen ausschlief3lich von den Kommunen
finanzierte Endgeréte eingesetzt werden konnten. Rein rechnerisch mussten sich in
diesen 12 Schulen durchschnittlich 2,2 Schulerinnen und Schiler ein Gerét teilen.
Auch hier war eine deutliche Verbesserung gegeniiber dem Wert der Ausgangsprifung
(durchschnittlich 3,6 Schilerinnen und Schiler pro Gerat) festzustellen. Um jedoch in
allen Schulen eine 1:1-Ausstattung erreichen und dauerhaft zur Verfligung stellen zu
koénnen, sollten sich die Kommunen bewusst sein, dass sie hierfur auch regelmaRig

Finanzmittel bereitstellen missen.

In der Ausgangsprifung 2020/2021 stellte die tberdrtliche Kommunalprifung fest,
dass sich die Umsetzung des DigitalPakts noch im Anfangsstadium befand.

Die folgende Abbildung zeigt die inzwischen eingetretene Entwicklung bei der
Umsetzung des DigitalPakts bei den gepriften Kommunen zu den Stichtagen
31.12.2020 und 31.12.2023:

154 gjldnachweis: yanlev — stock-adobe.com

DigitalPakt
Schule



31.12.2020 31.12.2023
zustehende Fordermittel 9.906.937 €

Investitionssumme 238.453 € 8.381.246 €

Umsetzungsquote ,zustehende

Fordermittel - Investitionen” e e
bewilligte Fordermittel 813.073 € 8.884.453 €
ausgezahlte Fordermittel 281.935 € 3.212.009 €

Abrechnungsquote ,bewilligte
Fordermittel - ausgezahlte 35 % 36 %
Fordermittel”

Der Vergleich zeigt, dass sich die Umsetzungsquote bis zum Ende des Jahres 2023
gegenulber der Ausgangspriifung erheblich gesteigert hatte. Bei der Abrechnungsquote
hatten sich die ausgezahlten Fordermittel gegentiber der Ausgangsprufung mehr als
verzehnfacht, allerdings mussten die gepruften Kommunen bis zum 31.12.2024, dem
Ende des DigitalPakts, noch 64 % der Mal3nahmen endgultig abwickeln. Die
Kommunen mussten dabei beachten, dass nach der Forderrichtlinie Auszahlungen nur

bis zum 31.12.2024 zul&ssig waren.

In der Ausgangsprifung wurde festgestellt, dass die Kommunen die IT-

Systemadministration in drei verschiedenen Formen organisierten:
o Vier Kommunen setzten Uiberwiegend eigenes Personal ein (= Kommune).

o Zwei Kommunen setzten sowohl eigenes Personal als auch beauftragte Externe ein

(= Kommune und Externe).
o Vier Kommunen beauftragten tiberwiegend Externe (= Externe).

Ergebnis der Wirkungskontrolle im Jahr 2024 war, dass zwei Kommunen die
Organisationsform gedndert hatten. Anstatt iberwiegend Externe zu beauftragen,
setzten sie nunmehr eigenes Personal und Externe fur die IT-Systemadministration
ein. In der folgenden Abbildung wird der finanzielle Aufwand je digitalem Endgerat

differenziert nach den Organisationsformen der IT-Systemadministration dargestellt:
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Ansicht 32: Aufwand fur die IT-Systemadministration nach Organisationsform je digitalem Endgerét im
Vergleich der Ausgangsprifung zur Wirkungskontrolle

Nach dem Ergebnis der Ausgangsprifung fiir das Jahr 2020 lag der Aufwand je
Endgerat der Kommunen grundsétzlich am hdchsten, wenn die Kommunen die IT-
Systemadministration mit eigenem Personal durchfiihrten. Im Vergleich hierzu zeigte
das Ergebnis der Wirkungskontrolle, dass der Aufwand bei dieser Organisationsform
erheblich gesunken und zudem nunmehr am niedrigsten war. Die Gberdrtliche
Kommunalprifung stellte fest, dass der Grund hierfir in der um zweieinhalbmal
hoheren Anzahl der zu betreuenden digitalen Endgerate lag.

Der Aufwand je Endgeréat veranderte sich bei der Durchfiihrung mit eigenem Personal
und mit beauftragten Externen kaum. Dagegen sank der Aufwand, wenn tberwiegend
nur Externe mit der IT-Systemadministration beauftragt wurden. Dies war insbesondere
durch den Wechsel der Organisationsform bei zwei Kommunen und die erhéhte Anzahl

der zu betreuenden Endgeréte bei einer Kommune begrundet.

Neun der 2024 gepriften Kommunen fuhrten die IT-Systemadministration auch fir die Weitere
Verbesser-
Leihgerate der Lehrkrafte durch. Eine Verpflichtung, den Support fur diese Leihgerate ungspoten-

Ziale
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zu gewabhrleisten, bestand nicht!3>, Insgesamt hatten die neun Kommunen im Jahr
2023 dafiur einen Mehraufwand i. H. v. rd. 161.000 €.

Das Land gewahrt seit dem Jahr 2017 jahrlich 4,7 Mio. € fur die IT-
Systemadministration in den allgemeinbildenden Schulen. Es geht davon aus, dass die
Kommunen fir die IT-Systemadministration Aufwendungen in gleicher Héhe
aufbringen. Im Jahr 2020 erhielten die Kommunen einen einmaligen zusatzlichen
Betrag von 4,7 Mio. €, da erwartet wurde, dass der Administrationsaufwand infolge des
Sofortausstattungsprogramms fiir Schilerinnen und Schiiler aufgrund der Covid-19-
Pandemie erheblich steigen wirde.

Die uberortliche Kommunalprifung ermittelte die Aufwendungen der Kommunen und
verglich diese mit den Zahlungen des Landes. Die folgende Abbildung zeigt die
Entwicklung von der Ausgangsprifung fur die Jahre 2017 bis 2020 zur
Wirkungskontrolle fur die Jahre 2021 bis 2023:

100 %
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63%
67 % 71%

75% 76 %
7% : 79% Ziellinie
50% Kommune
50%
50 % Land
25%
339% 37%
25% 29%
23% 24% 21%
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Zahlungen Land zur T-Systemadministration Aufwendungen Kommunen flir IT-Syste madministration

Ansicht 33: Verhaltnis der Zahlungen des Landes an die gepriften Kommunen zu deren Aufwendungen
der Jahre 2017 bis 2020 und 2021 bis 2023

Die Darstellung zeigt, dass die gepriften Kommunen in jedem Jahr Giber 50 % der
Aufwendungen fir die IT-Systemadministration aufbrachten. Das angestrebte Ziel der
paritatischen Finanzierung der IT-Systemadministration war bei den geprtften
Kommunen in keinem Jahr der beiden Prifungszeitraume von 2017 bis 2020 und 2021

bis 2023 gegeben. Durch die einmalige Zahlung im Jahr 2020 stieg der Anteil der

155 Vgl. Richtlinie Gber die Gewahrung von Zuwendungen zur Forderung des Programms , Leihgeréte fiir Lehrkrafte” des Bundes
und der Lander (Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024); Informationen fir Schulen und
Schultréger zur Umsetzung (Handreichung); zuletzt aufgerufen am 18.12.2024.
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Finanzierung zwischen dem Land und den Kommunen einmalig an, ohne jedoch die

50 %-Ziellinie zu erreichen.

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in den allgemeinbildenden Schulen der gepriiften
Kommunen ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Insbesondere waren erst 42 % der
Schulstandorte mit einem Breitbandanschluss von mindestens 0,5 GB ausgestattet.
Auch die Ausstattung der Schilerinnen und Schiler mit digitalen Endgeréaten ist an rd.
25 % der Schulen noch nicht ausreichend. Ebenso wenig wurde bislang eine
paritatische Finanzierung der IT-Systemadministration erreicht. Die Digitalisierung der
Schulen ist eine Daueraufgabe fiir alle Beteiligten, die inhaltlich, personell und
finanziell herausfordernd bleiben wird.



4.4 Vereinbarungen zwischen Kommunen und freien Tragern von

Kindertagesstatten

Kinder haben ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung einen
Anspruch auf Férderung in einer Kindertagesstatte oder in Kindertagespflege.t>¢ Diese
Forderung wird Uberwiegend von den Kommunen wahrgenommen.157 Hierzu betreiben
sie entweder eigene Kindertagesstatten oder sie nutzen Angebote von freien

Tragern!>8, Die Kommunen schlieen dazu mit den freien Tragern Vereinbarungen ab.

Die uberortliche Kommunalprifung prufte bereits im Jahr 2018 diese
Vereinbarungen.1*? Sie stellte dabei fest, dass:

o die finanzielle Beteiligung der Kommunen,
o kommunale Zustimmungsvorbehalte bei kostenrelevanten Entscheidungen und
o Prifrechte der Kommunen

zum groten Teil nicht abschlieRend geregelt waren. Zudem wurde deutlich, dass nur
wenige Kommunen die Gesamtbelastungen ihrer Haushalte durch die
Kindertagesstatten kannten.

Die Prifungsergebnisse sowie die Relevanz des Themas veranlassten die tberortliche
Kommunalprifung, die Vereinbarungen zwischen den Kommunen und den freien
Tragern von Kindertagesstétten erneut zu betrachten. Von den 2018 gepriiften 18

Kommunen wurden neunit®® Kommunen erneut geprift.

Kommunen missen wirtschaftlich und sparsam handeln. Dies gilt auch, wenn sie sich
an den Aufwendungen der Kindertagesstatten beteiligen.161 Hierfiir benétigen sie
eindeutige Regelungen mit den freien Tragern. Angesichts fehlender landesweiter

Vorgaben gibt die Uberdrtliche Kommunalpriifung dazu nachfolgend erneut Hinweise.

Die freien Trager sollten durch die Kommunen verpflichtet sein, jahrlich ihre Haushalts-
und Stellenplane sowie die Jahresabrechnung vorzulegen. Weiterhin sollte vereinbart
werden, welche Ertrage und welche Aufwendungen in die Jahresabrechnung mit den

Kommunen einflieBen dirfen bzw. missen. Des Weiteren sollte geregelt sein, dass die

156 yigl. § 24 SGB VIII.

157 Gem. § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII kdnnen kreisangehorige Gemeinden im Einvernehmen mit den ortlichen Tragern Aufgaben
der dffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. Ortliche Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sind nach § 1 Nds. AG SGB VIl die
Landkreise, die kreisfreien Stadte, die Landeshauptstadt Hannover und die kreisangehérigen Gemeinden, die bei Inkrafttreten
des Nds. AG SGB VIl die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe erfillten.

158 Freje Trager sind z. B. kirchliche Trager, Wohlfahrtsverbande oder Vereine.

159 Vgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2018, , Kindertagesstatten der freien
Tréager — Was zahlen die Kommunen dafar?“, S. 39 ff.

160 Geprift wurden die Stadte Alfeld (Leine), Bad Iburg, Diepholz, Jever, Northeim und Sulingen sowie die Gemeinden
Butjadingen, Hohenhameln und llsede.

161 i) § 110 Abs. 2 NKomVG.



Kommunen umfangreichen Aufwendungen und investiven Ausgaben vorab zustimmen

mussen.

Die Mehrzahl der Kommunen verpflichtete die freien Trager, jahrlich ihre
Haushaltsplane2 vorzulegen. Allerdings vereinbarten nur wenige Kommunen dariber

hinaus eine Vorlage der Stellenplane.

Die Wirkungskontrolle zeigte auRerdem, dass in keiner Vereinbarung festgelegt war,
welche konkreten Angaben die Haushaltspl&ane mindestens beinhalten sollten. So
oblag es den freien Tragern, wie ausfuhrlich sie gegentiber den Kommunen tber ihre
Haushaltsplanung berichteten. Konkrete Angaben sind jedoch notwendig, damit
Verwaltung und Politik Gber die HOhe ihrer finanziellen Beteiligung an den
Kindertagesstatten fundiert entscheiden kénnen.

Die Kommunen missen vor jeder Zahlung an die freien Trager den Zahlungsanspruch
prifen.163 Dafir ist es erforderlich, dass die Kommunen die Moglichkeit haben, die
zahlungsbegrindenden Belege der freien Trager einzusehen und nachzuvollziehen.

Die in diese Wirkungskontrolle einbezogenen Kommunen hatten im Jahr 2018 keine
Prifrechte vereinbart. Im Jahr 2024 hatten vier Kommunen diese Kontrollmdéglichkeit in
ihre Vereinbarungen aufgenommen. Bei den tbrigen Kommunen gab es noch

Regelungsbedarf.

Die Uberortliche Kommunalprifung entnahm den Gesprachen mit den Kommunen,
dass diese die vereinbarten Prifrechte teilweise nutzten. Jedoch forderte keine
Kommune regelmafig notwendige Abrechnungsunterlagen von den freien Tragern an

und prfte die Belege strukturiert.

Die Gesprache der tberdrtlichen Kommunalprifung zu den Inhalten der
Vereinbarungen ergaben Hinweise zu weiteren Regelungsliicken sowie zu
Regelungen, die nicht eindeutig waren. Dies betraf z. B. die Uberschreitung rechtlicher
Mindeststandards!®4, die abrechnungsfahigen Verwaltungskosten freier Trager und die

Vereinnahmung von Fordermitteln und Spenden.

Daher greift die Uberortliche Kommunalprifung ihre Empfehlung aus dem Jahr 2018
auf, dass die Kommunen auf erforderliche Anpassungen in den Vereinbarungen

hinwirken sollten. Auf Basis der vorgefundenen Vereinbarungen und der

162 pie Kommunen und freien Trager nutzten hierfur unterschiedliche Begriffe, z. B. auch Wirtschaftspldane oder Finanzplane.
163 yig|. § 42 KomHKVO.
164 7 B. Einsatz von mehr Personal oder Nutzung gréRerer Rdume als rechtlich mindestens vorgesehen.



Prufungserkenntnisse erstellte die Gberortliche Kommunalprifung eine Arbeitshilfel6s,

Diese ist weiterhin aktuell und unterstitzt die Kommunen bei der Vertragsgestaltung.

Eine Kommune arbeitete mit drei Elterninitiativen nur auf Grundlage von mindlichen
Vereinbarungen zusammen. Vereinbarungen, die Inhalte 6ffentlich-rechtlicher Natur

regeln, sind jedoch schriftlich abzuschlieRen.166

Die Kommunen leisteten aufgrund der Vereinbarungen Zuschusse in Héhe jener
Kosten, die nicht durch andere Einnahmen gedeckt wurden. Insgesamt berichteten die
Kommunen von standig steigenden Zuschiissen. Als wichtigsten Grund hierflr nannten

sie hohere Personalaufwendungen infolge von Tarifsteigerungen.

Die Kommunen sollten genau wissen, was sie die Kindertagesstatten der freien Trager
kosten. Dabei geht es nicht nur um die ausgezahlten Zuschiisse, sondern auch um
eigene Aufwendungen der Kommune. Das sind insbesondere eigene
Personalaufwendungen, Abschreibungen und Innere Verrechnungen, z. B. fir die
Arbeiten der Bauhofbeschatftigten. Diese Aufwendungen sollten die Kommunen
ebenfalls in den Haushaltsprodukten fiir die Kindertagesstétten freier Trager

ausweisen.

Insgesamt wiesen die Kommunen die Aufwendungen in ihren Haushalten
transparenter aus als bei der Prifung im Jahr 2018. Dennoch bestand weiterhin
Handlungsbedarf, insbesondere bei der Darstellung der verwaltungsinternen

Personalaufwendungen.

Von den gepruften Kommunen arbeitete nur eine Kommune systematisch mit
entsprechenden Kennzahlen und ermittelte beispielsweise die durchschnittlichen
Betriebskosten pro angebotenem Platz fir jede Kindertagesstatte. Diese nutzte sie flr
die Verhandlungen mit den freien Tragern. Die Uberdrtliche Kommunalprifung
empfiehlt allen Kommunen, Kennzahlen zu bilden, um die finanzielle Transparenz

sowie die Steuerungsfahigkeit zu erhdhen.

Alle gepriften Kommunen nahmen die Forderung von Kindern in Kindertagesstatten im
Einvernehmen mit dem jeweiligen 6rtlichen Jugendhilfetrager!é” wahr. Dazu hatten sie
entsprechende Vereinbarungen mit ihren Landkreisen abgeschlossen. Diese regelten
u. a. die Ubertragung der Aufgabe, die finanzielle Beteiligung der Landkreise sowie die

Gesamt- und Planungsverantwortung. Teilweise enthielten diese Vereinbarungen auch

165 Vgl. Niedersachsischer Landesrechnungshof: Arbeitshilfe zu moglichen Inhalten von Vereinbarungen zwischen Kommunen und
freien Trégern von Kindertagesstéatten.

166 vig|. § 1 NVWVFG i. V. m. § 57 VWVIG.
167 Brtliche Jugendbhilfetrager bei den gepriften Kommunen waren die jeweiligen Landkreise.
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inhaltliche Vorgaben zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen den

kreisangehorigen Kommunen und den freien Tragern.

So entwickelte ein Landkreis mit seinen kreisangehérigen Kommunen einen
Mustervertrag, der Transparenz und einheitliche Standards bei der Finanzierung der
Kindertagesstatten freier Trager innerhalb des Landkreises sicherstellen soll. Es ist
vereinbart, dass die Kommunen ihre individuellen Vereinbarungen bis Ende des Jahres
2026 an diesen Mustervertrag anpassen. Ein weiterer Landkreis nahm in seine
Vereinbarung mit den kreisangehdrigen Kommunen Standards auf, die beim Abschluss
von Vereinbarungen mit freien Tragern zu bertcksichtigen sind. Diese Standards
orientierten sich an den Empfehlungen der tberértlichen Kommunalprifung aus dem
Jahr 2018.

Die Regelungen zur finanziellen Beteiligung der Landkreise an den Kosten fur
Kindertagesstatten variierte im Jahr 2018 stark. Teilweise beteiligten sich einzelne
Landkreise gar nicht an den Kosten der Kindergartengruppen, sondern nur an den
Kosten fiur Krippengruppen oder tGberhaupt nicht.

Ab dem Jahr 2025 unterstiitzen ausnahmslos alle Landkreise die Krippen- und die
Kindergartengruppen finanziell. Die Uberdrtliche Kommunalprifung empfiehlt den
Kommunen angesichts steigender Belastungen in den Kommunalhaushalten weiterhin,
die finanzielle Beteiligung an den Kindertagesstatten regelmafig zu tberprifen und

ggf. mit dem Landkreis neu zu verhandeln.

Die Wirkungskontrolle zeigte, dass die Mehrzahl der Kommunen Empfehlungen der
Uberortlichen Kommunalprifung aus der Prifung 2018 aufgriff. Dennoch kénnen die
Vereinbarungen mit den freien Tragern von Kindertagesstatten weiter verbessert und
die vereinbarten Prifrechte der Kommunen noch aktiver wahrgenommen werden.
Auch die transparente Darstellung der kommunalen Aufwendungen fiir die
Kindertagesstatten ist verbesserungsfahig, indem auch die eigenen
Personalaufwendungen, Abschreibungen und Inneren Verrechnungen beim

Haushaltsprodukt fir die Kindertagesstatten freier Trager ausgewiesen werden.

Positiv Iasst sich festhalten, dass sich bei allen gepruften Kommunen mittlerweile die

Landkreise an den Kosten der Kindertagesbetreuung beteiligen.



4.5 Forderungsmanagement — mit System zu mehr Liquiditat

Ein Teil der Forderungen der Kommunen wird verspatet oder gar nicht
beglichen. Wird nicht wirksam gegengesteuert, ergeben sich Nachteile fur die
wirtschaftliche Lage der Kommunen. Mit einer ziigigen Realisierung der
ausstehenden Einnahmen kdnnen Zinsaufwendungen fir zusétzliche
Liguiditatskredite vermieden werden, bei guter Liquiditat sind durch frihere

Zahlungseingange hohere Zinsertrage moglich.

Die - teilweise auch als Kontrollprifung ausgestaltete - Prifung ,Kommunales
Forderungsmanagement” zeigte, dass die Kommunen hier unterschiedlich

erfolgreich agierten. Insgesamt bestand noch Entwicklungspotenzial.

Die rechtzeitige und vollstandige Einnahmenbeschaffung ist ein zentraler Grundsatz
der kommunalen Haushaltsfiihrung. Um dem gerecht zu werden, sollten die
Kommunen auch ihren Forderungseinzug optimieren und eine Strategie zur
Reduzierung von Forderungsausfallen entwickeln. Nur ein wirksames
Forderungsmanagement kann dieser Aufgabe gerecht werden und hat positive

Auswirkungen auf das Liquiditatsniveau.

Dazu gehodren MalRnahmen zur Optimierung der einzelnen Verfahrensschritte
(Forderungserfassung, Zahlungseingang, Mahnung und VollstreckungsmafRhahmen),
damit Zahlungen schnell und vollstandig eingehen. Dabei spielt auch die Digitalisierung

eine wichtige Rolle.

Die Uberortliche Kommunalprifung erhob, wie das Forderungsmanagement seine
Aufgaben erflllte, Einzahlungen zu erfassen und Forderungen rechtzeitig und
vollstandig einzuziehen. Sie verglich die Arbeitsablaufe, die Steuerung sowie die

Ergebnisse dieser Aufgaben.

Die Prufung erstreckte sich auf zwolf Kommunen68 mit einer Gré3e zwischen rd.
21.000 und rd. 43.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zwei dieser Kommunen169
nahmen bereits im Jahr 2013 an der Prifung ,Kommunales Forderungsmanagement —

Vollstreckung von Geldforderungen* teil. Die Wirkungsbetrachtung dieser Prifung aus

168 Gemeinden Moormerland, Seevetal und Stuhr sowie die Stadte Achim, Bad Harzburg, Buchholz in der Nordheide,
Cloppenburg, Laatzen, Meppen, Papenburg, Vechta und Wunstorf.

169 Gemeinde Moormerland und Stadt Bad Harzburg.



dem Jahr 2013170 zeigte, dass die damaligen Empfehlungen der tberértlichen

Kommunalprifung teilweise umgesetzt wurden.17!

Das Forderungsmanagement zieht Forderungen ein, die nicht bis zum Falligkeitstermin
und einer zudem gewahrten Karenzzeit von mindestens einer Woche beglichen
werden. Um das Forderungsmanagement sinnvoll zu steuern, benétigen die
Kommunen Informationen zur Entwicklung des Arbeitsvolumens sowie zur Effektivitat
und Effizienz des Forderungseinzugs. Die Halfte der gepruften Kommunen konnte
keine Ziele und Kennzahlen vorweisen. Die andere Halfte arbeitete vereinzelt damit.
Fur ein zuklnftig noch zielgerichteteres Forderungsmanagement entwickelte die
Uberértliche Kommunalprifung im Rahmen dieser Prifung Arbeitshilfen zu Kennzahlen

und gab Praxistipps zu den einzelnen Phasen des Forderungsmanagements.172

Neben der Erhebung von Kennzahlen fir interne Vergleiche und Zielsetzungen sind
auch interkommunale Kennzahlenvergleiche von Bedeutung. Diese ermdglichen eine
aussagekraftige Standortbestimmung und die Ableitung weiterer Ziele. Lediglich die
Stadt Papenburg fihrte einen solchen interkommunalen Kennzahlenvergleich durch.

Die Stadt Achim und die Gemeinde Stuhr legten die Verantwortung fir die finanziellen
Ressourcen und die fachliche Verantwortung fur das Forderungsmanagement
weitgehend bzw. vollstandig in eine Hand. Diese Blindelung der Fach- und

Ressourcenverantwortung kann fur ein wirtschaftliches Handeln vorteilhaft sein.

Um Verfahrensschritte transparent darzustellen und einheitlich zu handhaben, bietet
sich die Erarbeitung von Musterprozessen fir die Ablaufe im Forderungsmanagement
an. So lassen sich die nachsten notwendigen Schritte nachvollziehbar planen, um
saumige Kunden zur Zahlung zu bewegen. Im Prozess sind viele verschiedene

Akteure eingebunden:

170 per damalige Prifungszeitraum umfasste die Jahre 2009 bis 2012.

171 Umgesetzt wurden z. B. Empfehlungen zur Abrechnung von Vollstreckungsvergiitungen, zur standardmaRigen Ubersendung
von Vordrucken fiir eine Einzugserméachtigung und zur klareren Fassung von Vollstreckungsankiindigungen. Nicht umgesetzt
wurden Empfehlungen hinsichtlich des Einsatzes von Kennzahlen zur Ermdglichung von Zielvorgaben und -kontrollen, der
Nutzung interkommunaler Kennzahlenvergleiche oder der vorrangigen Bedienung von Nebenforderungen.

172 Auf der Internetseite des Niedersichsischen Landesrechnungshofs veroffentlichte Praxishilfen, abgerufen am 07.10.2025.
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Alle am Forderungseinzug beteiligten Personen, speziell neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, haben damit eine gute Ubersicht tiber das Verfahren. Die Stadte Achim
und Vechta nutzten Musterprozesse, um die Ablaufe anschaulich darzustellen. Vier
weitere Kommunen taten dies teilweise, die Gbrigen sechs Kommunen verzichteten

darauf.

Empfehlenswert ist es, Soll-Vorgaben fiir die Arbeitsablaufe im
Forderungsmanagement zu definieren. Dafiir kann eine Prozessdarstellung der
Bereiche Forderungsbegrindung und -erfassung, Mahnung und Vollstreckung sowie

Forderungsausfalle sinnvoll sein.

Fuhrt eine Kommune die Zuordnung der Einzahlungen auf die zugehérigen
Forderungen IT-gestutzt durch, erzielt sie hierdurch Arbeitszeiteinsparungen. Bis auf

eine Kommune nutzten alle dieses Potenzial.

Werden féllige Forderungen nicht fristgerecht bezahlt, beginnt das Mahnverfahren. Um
den Handlungsdruck auf die Zahlungspflichtigen und die Chancen auf einen
kurzfristigen Zahlungseingang zu erh6hen, sollte die Kommune zumindest alle 14 Tage
Mahnlaufe durchfiihren. Dabei sollte sie offene Forderungen mahnen, die zehn Tage

oder langer fallig sind.

Aus der folgenden Darstellung ergibt sich, wie viele Kalendertage nach der Falligkeit
durchschnittlich vergingen, bis das Forderungsmanagement die Zahlungspflichtigen

auf die Saumnis hinwies (Kennzahl Mahnungseinleitungszeitraum):
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Mahnungseinleitungszeitraum
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Ansicht 35: Mahnungseinleitungszeitraum

Zwischen den Kommunen bestanden deutliche Unterschiede. Im Jahr 2023 war fir
diesen Zeitraum eine Spannweite von 10 bis 42 Tagen zu verzeichnen. Er umfasste
durchschnittlich 22 Tage.

Deutliche Abweichungen ergaben sich auch bei dem Vergleich der gemahnten Betrége
mit den Betragen, die die Kommunen nach der Mahnung und vor dem

Vollstreckungsauftrag realisieren konnten (Kennzahl Mahnungsrealisierungsquote).
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Ansicht 36: Mahnungsrealisierungsquote



Die Betrage, die nach einer Mahnung eingezahlt wurden, bewegten sich im Jahr 2023
zwischen 45 % und 88 % der gesamten gemahnten Summe. Bei acht von elf
Kommunen zeigte sich, dass niedrige Mahnungsrealisierungsquoten und lange

Zeitraume zwischen Falligkeit und Mahnung zusammenhingen.

Fuhren Mahnungen oder Vollstreckungsankindigungen im Rahmen des
Mahnverfahrens nicht zum Erfolg, muss die Forderung vollstreckt werden. Die
Vollstreckung offentlich-rechtlicher Geldforderungen richtet sich nach dem
Niedersachsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz.

Die gepriften Kommunen nutzten bei der Vollstreckung zahlreiche Quellen zur
Informationsgewinnung und setzten eine breite Palette von Instrumentent’3 zur
Durchsetzung ihrer Forderungen ein. Vorteilhaft ist es grundsatzlich, wenn zunachst
der Vollstreckungsinnendienst mit seinen vielfaltigen Mdglichkeiten tatig wird, z. B. in
Gestalt einer Kontopfandung. Dies war bei elf Kommunen gangige Praxis. Die Arbeit
des Innendienstes ist in der Regel sowohl mit einem geringeren Aufwand als auch
einer hoheren Erfolgsquote verbunden als die Arbeit des AuRendienstes.174

Diese Strategie lasst effizientes und effektives Vollstreckungshandeln erkennen. Die
Betrage, die im Laufe des Vollstreckungsverfahrens eingezahlt wurden, bewegten sich

im Jahr 2023 zwischen 19 % und 78 % der in der Vollstreckung befindlichen Summe.

Die Regel ,Innendienst vor Aufdendienst” darf sich nicht nur auf die Bearbeitung von
eigenen Ersuchen mit ortlicher Zustandigkeit beschranken. Amtshilfeersuchen an die
ortlich zustandigen Vollstreckungsbehdrdeni’s> ohne vorheriges Ausschopfen der
Mdglichkeiten im eigenen Innendienst ist nicht sachgemal3. Die Abgabe als
Amtshilfeersuchen sollte das letzte Mittel der Wahl sein. Durch eine solche Praxis

werden zudem die AuBendienste der Vollstreckungsbehdrden entlastet.

Die Bearbeitungsdauer ist ein wichtiges Kriterium, das die Vollstreckungsbehdérde zur
Einschétzung der Erfolgsaussichten grundsatzlich heranziehen sollte. Nicht nur die
Zahlungswilligkeit der Pflichtigen sinkt mit zunehmender Verfahrensdauer, auch fihrt
jeder weitere Vollstreckungsversuch zu zusatzlichen Kosten. Interne Vorgaben zu
Fristsetzungen sowie Informationen zum Bearbeitungsstand, etwa in der einschlagigen
Dienstanweisung, sind daher unerlasslich. Ihre Anwendung ist von den

Kassenleitungen zu Uberwachen und durchzusetzen. Nur wenige Kommunen hielten

173 7 . Aufrechnung, Kontopfandung, Lohnpfandung, Antrag auf Zwangsversteigerung, Erzwingungshaft bei BuBgeldern,
Mietpfandungen.

174 pje Uberpriifung der Einkommens- und Vermégensverhiltnisse durch den Innendienst forciert zielgerichtete
Vollstreckungshandlungen. Forderungspfandungen kdnnen die Kommunen beispielsweise mit geringem Aufwand
durchfiihren, sobald Konten- und Arbeitgeberdaten von Zahlungspflichtigen vorliegen.

175 Wichtigster Anwendungsfall: Der Schuldner hat seinen Wohnsitz nicht im eigenen Zustandigkeitsbereich.



entsprechende eindeutige Regelungen vor. Eine vergleichende Uberpriifung konnte
daher nicht stattfinden. Auch die Sicherstellung einer geordneten internen
Kommunikation ist ein wichtiger Faktor flir eine angemessene Bearbeitungsdauer, z. B.
sind Forderungsveranderungen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) zeithah an die

Kasse bekanntzugeben.

Die Realisierung auch der Nebenforderungen??é tragt in erheblichem Malf3 dazu bei,
den Kostendeckungsgrad im Vollstreckungswesen zu steigern. Wie die
Hauptforderungen sind auch Nebenforderungen festzusetzen. Je ,gro3zugiger” sich
die Kommune hier gegenlber Zahlungspflichtigen verhalt, umso eher werden
Zahlungen verzdgert. Die Kommunen setzten die Nebenforderungen in ihrer
Finanzsoftware zwar automatisch fest, die Beitreibung nahmen sie jedoch nicht immer

bzw. nicht vollumfanglich vor. Sie fuhrten z. B. folgende Hinderungsgrtinde an:

o fehlende Leistungsbescheide fir die Durchsetzung der Nebenforderungen

o zeitliche Uberschneidungen der (erstmaligen) Mahnung mit der Zahlung der
Hauptforderung

o Zahlung des Jahresbetrages bei Falligkeit ,nur” eines Teilbetrages

o stdrungsfreie Umsetzung einer Ratenvereinbarung

o glaubhafte Erklarung des Zahlungspflichtigen, die Mahnung nicht erhalten zu

haben, wenn Probleme der Postzustellung bekannt waren.

Auch wenn es sich nach Angaben der Kommunen nur um Einzelféalle handelte, ein
Forderungsverzicht ist auch fir Nebenforderungen lediglich im Rahmen der

Kleinbetragsregelung nach 8§ 35 KomHKVO angezeigt.

Eine Vernetzung der Kommunen im Bereich Vollstreckung, nicht nur in Form einer
interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ), bringt Vorteile. Fur die Kommunen wird es
immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Hinzu kommt die zurzeit schwierige
Finanzlage bei vielen Kommunen. Die IKZ kann hierzu einen Lésungsbeitrag leisten:
Bei der tbernehmenden Kommune entwickelt sich durch die hohere Fallzahl eine
groRere Routine und Kompetenz. Gleichzeitig wird die Ubertragende Kommune von der
Tatigkeit entlastet, und sie profitiert von der gesteigerten Kompetenz der
tibernehmenden Kommune. Die Stadt Achim und die Stadt Bad Harzburg schlossen im
Bereich Vollstreckung eine Zweckvereinbarung zur IKZ mit einer jeweils anderen
Kommune ab. Auch ein weniger institutionalisiertes Networking zwischen den
Kommunen kann dazu beitragen, den Arbeitserfolg zu verbessern. Ein regelméaRiger

Austausch sorgt fiir einen wichtigen Erfahrungs- und Wissenstransfer. Vielleicht gibt es

176 7 . Mahngebhr, Pfandungsgebihr gemaR der Verwaltungsvollstreckungskostenverordnung.



gerade in der Nachbarkommune eine gute Idee, die sich auf die eigene Kommune
Ubertragen lasst? So muss das Rad nicht stets neu erfunden werden. In den gepruften
Kommunen gab es gute Beispiele hierfir: So gab es im Bereich des
Forderungsmanagements Treffen von Kassenleiterinnen und Kassenleitern,
regelmafige Treffen von Nachbarkommunen, sonstige Erfahrungsaustausche und

Software-Anwendergemeinschaften.

Das Ziel, Forderungen moglichst ziigig zu realisieren, war bei allen Kommunen
vorhanden. Bei der Steuerung des Forderungsmanagements zeigte die Prufung noch
deutliches Verbesserungspotenzial auf. Effektivitat und Effizienz des
Forderungsmanagements sollten klarer im Fokus stehen. Kennzahlen zur
Identifizierung von Starken, Schwéachen und zukinftigen Zielen des
Forderungsmanagements sind hierflr ein geeignetes, aber noch zu selten genutztes

Instrument.

Forderungen werden in diversen Organisationseinheiten der Verwaltung begrindet und
sind zentral in der Kasse zu tiberwachen sowie ggf. beizutreiben. Dies erfordert eine
aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit der betroffenen Bereiche mit klar
definierten und dokumentierten Vorgaben und Regelungen. Die Kommunen hielten
diese grundsatzlich vor, mussten aber regelmafig intern an deren Prasenz und
verbindliche Wirkung erinnern. Reibungslose Ablaufe unter Nutzung von Software mit
funktionsfahigen Schnittstellen helfen der Kommune auf ihrem Weg in ein erfolgreiches

Forderungsmanagement.

Die Kommunen betrieben Networking und tauschten sich aus, das Instrument der

interkommunalen Kennzahlenvergleiche ist jedoch noch ausbaufahig.



5 Investitionsrickstande — Teil 4 ,,Die Landkreise“

Die Investitionsriickstande bei den Landkreisen stiegen im Jahr 2023 im
Vergleich zum Jahr 2020 deutlich an. Insbesondere bei den Schulen bestanden
hohe Investitionsriickstande trotz vieler Investitionen der vergangenen Jahre in
diesem Bereich. Landkreise mit einer niedrigen Bevolkerungsdichte meldeten
tendenziell Gberdurchschnittlich hohe Investitionsriicksténde. Besonders positiv
fiel das statistische Gebiet Weser-Ems mit den niedrigsten
Investitionsrickstédnden sowie der niedrigsten Gesamtverschuldung pro Kopf
auf. Die Mehrzahl der Landkreise ist wegen fehlenden Personals besorgt und
sieht diesbezliglich pessimistisch in die Zukunft.

5.1 Hintergrund der Erhebung

Seit dem Jahr 2020 betrachtet die Gberdrtliche Kommunalprifung die Hohe der
kommunalen Investitionsriickstdnde und die damit verbundenen Haushaltsrisiken. In
einer Bestandserhebung’7 in den Jahren 2020 und 2021 wurde erstmalig bei allen
niederséachsischen Kommunen ein Gesamtuberblick tber die Investitionsrickstande fur
das Jahr 2020 ermittelt. In den darauffolgenden Erhebungen analysierte die
Uberortliche Kommunalprifung die Investitionsriickstande der ,gro3en Stadte und
Gemeinden“l78 und der ,kleinen Kommunen“179, Diese Erhebung betrachtet nunmehr
ausschlieBBlich die Landkreise!®. Die tberdrtliche Kommunalprifung fihrte daher in der
zweiten Jahreshélfte 2024 eine Online-Befragung bei allen niedersachsischen

Landkreisen durch.

Die Landkreise sind in ihnrem Gebiet grundsatzlich die Trager der offentlichen
Aufgaben, die von uberdrtlicher Bedeutung sind oder deren zweckméaRige Erfullung die
Verwaltungs- und Finanzkraft der ihnen angehérenden Gemeinden und
Samtgemeinden Ubersteigt. Daher sind die Landkreise z. B. zustandig fur
weiterfuhrende Schulen, Krankenh&auser, Abfallentsorgung und Kreisstraf3en sowie fur

wichtige Sozialleistungen.

177 Vgl. Die Prasidentin des Niedersdchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2021, Kapitel 4.4.3, S. 49 ff.;
Kommunalbericht 2022, Kapitel 6, S. 125 ff.

178 pazy gehorten die kreisfreien Stadte, die groRen selbstdndigen Stadte, die Stadte mit Sonderstatus, die selbstandigen
Gemeinden und ausgewahlte Kommunen mit Giber 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Vgl. Die Prasidentin des
Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2023, Kapitel 4, S. 87 ff.

179 pazy gehorten die Einheitsgemeinden und Samtgemeinden einschl. ihrer Mitgliedgemeinden mit unter 10.000
Einwohnerinnen und Einwohnern. Vgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2024,
Kapitel 6, S. 97 ff.

180 pje Region Hannover blieb in dieser Auswertung aufgrund ihrer Sonderstellung (erhebliche Unterschiede in ihren
Zustandigkeiten und Aufgaben gegeniiber den Landkreisen und Einwohnerzahl) unbericksichtigt.



https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2021/kommunalbericht-2021-204425.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/presse/pressemitteilungen/2022/kommunalbericht-2022-die-krisen-setzen-sich-fort-weiterer-anstieg-der-gesamtverschuldung-214916.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2023/kommunalbericht-2023-225844.html
https://www.lrh.niedersachsen.de/startseite/veroffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht_2024/kommunalbericht-2024-kommunaler-schuldenberg-auf-rekordhoch-237124.html
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Auch die kreisfreien und teilweise die grof3en selbstédndigen Stadte sowie die
selbstandigen Gemeinden und Samtgemeinden nehmen diese Aufgaben wahr. Die
folgende Darstellung verdeutlicht die unterschiedliche Aufgabenwahrnehmung der

verschiedenen Kommunaltypen:

Kreis-

aufgaben

Kreisirei
Gemeinde Stadte
-aufgaben 7

Mitglieds
-gemeinden

Ansicht 37: Vereinfachte Darstellung der Aufgabenverteilung auf die unterschiedlichen Kommunaltypen

Aufgrund ihres Aufgabenspektrums sind die Landkreise zustandig fur umfangreiche
Infrastrukturen. Diese Aufgaben haben deutliche Auswirkungen auf die Entstehung von

Investitionsriickstanden.

Investitionsriickstande entstehen, wenn notwendige Investitionen in der Vergangenheit,
gemessen an den jeweils geltenden Standards bzw. Normen, nicht oder in nicht
ausreichender Hohe getétigt wurden. Die HOhe der Investitionsriickstéande wird durch
das Investitionsvolumen beschrieben, das notwendig wére, um die Infrastruktur auf den
heute notwendigen Stand (in Quantitat und Qualitat) zu bringen.18! Die Landkreise
meldeten ihre Investitionsriickstande auf Basis einer Selbsteinschatzung. Es ist der
Uberértlichen Kommunalprifung bewusst, dass die genaue Quantifizierung der
Investitionsrickstande nicht in allen Fallen méglich war. Daher konnten die Landkreise

auch Schéatzwerte angeben.

In dieser Erhebung untersuchte die tUberortliche Kommunalpriifung ausschliefZlich die
Investitionsrickstande der Landkreise des Jahres 2023. Zudem wurden auch

wesentliche Finanzdaten im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 betrachtet.
5.2 Ergebnisse der Erhebung

Die Gesamtauszahlungen der Landkreise beliefen sich auf rund 13 Mrd. €. Die

Verteilung auf die verschiedenen Auszahlungsarten zeigt die folgende Grafik:

181 pje pefinition des Investitionsriickstands orientiert sich an der Methodik des KfW-Kommunalpanels 2023. Kfw-
Kommunalpanel 2023 Tabellenband, Hrsg. KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main, im Mai 2023, S. 16 ff., Frage 10 des
Fragebogens.
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Ansicht 38: Anteil der Auszahlungsarten®? an den Gesamtauszahlungen8?

Mit 45 % der Gesamtauszahlungen lag der Schwerpunkt bei den sozialen
Leistungen?84. Die investiven Auszahlungen der Landkreise beliefen sich hingegen
~hur® auf einen Anteil von 8 %. Diese entsprachen jedoch jahrlich rund 1,1 Mrd. €.
Davon entfielen 42 % auf Baumaflnahmen. Dazu zahlen u. a. Erweiterungs-, Neu-, Um-

und Ausbauten sowie Baunebenkosten (z. B. Vergutung fur Vertragsarchitekten und

Vertragsingenieurbiiros).

Trotz dieser hohen Investitionssumme meldeten die Landkreise Entwicklung
der

Gesamtinvestitionsriickstande in H6he von rund 6,8 Mrd. €, dies entspricht Investitions-
rickstande

1.143 €/Einw. Die Hohe der Gesamtinvestitionsrickstande setzt sich aus den
Investitionsrickstanden im Kernhaushalt und den ausgegliederten Bereichen (u. a.

Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) wie folgt zusammen:

182 |y ger Auszahlungsart ,,weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit” sind die Auszahlungsarten ,,Zinsen und
dhnliche Auszahlungen” und ,,Versorgungsauszahlungen®, die weniger als 2 % der Gesamtauszahlungen entsprechen, sowie
die ,haushaltsunwirksamen Auszahlungen“ (u. a. Tilgung von Krediten zur Liquiditatssicherung) enthalten.

183 pls Gesamtauszahlungen werden die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit zuztiglich der Auszahlungen fir
Investitionstatigkeit zusammengefasst.

184 Bej den Auszahlungen fir soziale Leistungen handelt es sich um die Sozialtransferauszahlungen wie z. B. ,Hilfe zum
Lebensunterhalt”, ,Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung®, , Hilfen zur Gesundheit” und ,Hilfe zur Pflege”.



Investitionsriickstande

Kernhaushalt 3,4 Mrd. € 583 € 6,5 Mrd. € 1.090 € 87 %
Investitionsriickstande

ausgegliederte Bereiche ) ) 0,3 Mrd. € 53¢
Ciesarptlnvestltlons- i i 6.8 Mrd. € 1143 €

rickstande

Im weiteren Verlauf wird auf die Investitionsrickstande im Kernhaushalt, soweit nicht

anders bezeichnet, Bezug genommen.

Gegentber der Bestandserhebung stiegen die Investitionsrickstande um 87 %. Die
Steigerung ist jedoch differenziert zu betrachten. In der Bestandserhebung bezifferten
die Landkreise nicht alle Investitionsrickstande, obwonhl sie diese als ,nennenswert*
oder ,gravierend” einstuften. Die aktuelle Erhebung basiert hingegen auf
vollstandigeren Angaben. Auch die Anzahl der Landkreise, die keine

Investitionsrickstédnde angaben, sank von neun auf drei.

Im Kernhaushalt lagen die durchschnittlichen Investitionsriickstande bei 1.090 €/Einw.
Insgesamt meldeten 22 Landkreise (61 %) unterdurchschnittliche und 14 (39 %)
Uberdurchschnittliche Investitionsriickstande.

Fir ein detailliertes Bild erfasste die Ubertrtliche Kommunalprifung Daten fir alle

Infrastrukturbereiche, die nach Produktgruppen und Produkten abgefragt wurden.18>

Auffallig war, dass sich mehr als 75 % der gemeldeten Investitionsriickstande im
Erhebungszeitraum 2023 lediglich auf drei Infrastrukturbereiche verteilten. Dies

verdeutlicht die folgende Grafik:

185 Vgl. Anlage 1: Infrastrukturbereiche.
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426 Mio. € Investitionsriickstiande el
8% % io. €
< Kernhaushalt 58%
6.485 Mio. €
Verwaltung
474 Mio. €
7%
StralRen
756 Mio. €

12%

Ansicht 40: Investitionsrickstande — nach Infrastrukturbereichen

Zu diesen drei Infrastrukturbereichen zahlten ,Schulen®, ,StralRen” und ,Innere
Verwaltung® 186, Dabei entfielen 3,8 Mrd. € der Investitionsriickstande, mithin 58 %,

allein auf den Infrastrukturbereich ,,Schulen®.

Zusatzlich analysierte die Uberdrtliche Kommunalprifung auch die Hohe der
Investitionsriickstande nach Einwohnergré3en. Dafir wurden die 36 Landkreise in vier

Grolzenklassen mit jeweils neun Landkreisen unterteilt. Es ergab sich folgendes Bild:

186 per produktbereich »Innere Verwaltung” nach den verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen beinhaltet u. a.
das Grundstiicks- und Gebdudemanagement, zu dem auch Investitionen fir die Verwaltungsgebaude gehéren.

58 % bei
Schulen

Investitions-
rickstande
nach
Einwohner-
grolien-
klassen


https://www.statistik.niedersachsen.de/download/187768
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Ansicht 41: Investitionsriickstande — nach Einwohnergrof3enklassen und ausgewahlten
Infrastrukturbereichen (in €/Einw.)

Sowohl die Einwohnergrol3enklassen mit der niedrigsten als auch mit der héchsten

Einwohnerzahl wiesen uUberdurchschnittliche Investitionsriickstande auf. In diesen

beiden Gréf3enklassen beeinflussten wenige Landkreise den Durchschnittswert der

Investitionsrickstande erheblich nach oben. Die kleinste Einwohnergréf3enklasse

zeigte u. a. die hdchsten Investitionsriickstande im Stral3enbereich. Sie lagen mit

132.195 € je Strallenkilometer doppelt so hoch wie in der GréRenklasse mit den

zweithdchsten Investitionsrickstéanden. In der einwohnerbezogenen Betrachtung

waren die Investitionsrickstande mit 386 €/Einw. beinahe dreimal so hoch.

Insbesondere fur die GroRenklasse mit der niedrigsten Einwohnerzahl ergab sich ein

deutlicher Zusammenhang von kleiner Einwohnerzahl und hohen

Investitionsriickstanden im Infrastrukturbereich ,Stralen®.

Zudem dominierte in allen GroRenklassen der Infrastrukturbereich Schulen. In der
GroRenklasse mit 122.000 bis unter 145.000 Einw. entfielen sogar 71 % der
Investitionsriickstande auf den Infrastrukturbereich ,Schulen”.
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Die Auswertung der vier gleich gro3en Vergleichsgruppen nach Bevolkerungsdichte

ergab ein klareres Bild:
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Ansicht 42: Investitionsriickstande — nach Bevolkerungsdichte und ausgewahlten Infrastrukturbereichen

Die Landkreise mit der niedrigsten Bevolkerungsdichte meldeten durchschnittlich die
hdchsten Investitionsrickstande. In dieser Vergleichsgruppe befand sich zugleich die
héchste Anzahl von Landkreisen mit Gberdurchschnittlichen Investitionsriickstanden.

Zudem ergab sich fir diese Vergleichsgruppe mit einem Einwohneranteil von rund

(in €/Einw.)

Geringe
Bevolke-
rungsdichte
- héchste
Investitions-
rickstande

18 % und einem Flachenanteil von rund 29 % ein vergleichsweise unausgewogenes

Verhaltnis zwischen Flache und Einwohnerzahl. Dies spiegelte sich insbesondere in

einem Zusammenhang zwischen langem StralRennetz und hohen

Investitionsrickstanden im Infrastrukturbereich ,Straflen” wider. Auch meldete die

niedrigste Vergleichsgruppe weit Gberdurchschnittliche Investitionsriicksténde fur den

Infrastrukturbereich ,Schulen®. Diinnbesiedelte Gebiete waren anfalliger flr den

Aufwuchs von Investitionsriickstédnden je Einwohnerin und Einwohner.

In der Vergleichsgruppe mit der hochsten Bevolkerungsdichte ergaben sich leicht
Uberdurchschnittliche Investitionsriickstande — sowohl insgesamt als auch im
Infrastrukturbereich ,Schulen®. Wenige Landkreise beeinflussten hier ebenfalls den

Durchschnittswert nach oben. Der Einwohneranteil lag in dieser Gruppe bei rund 29 %,

Auch hohe
Bevolke-
rungsdichte
- hohe
Investitions-
rickstande

wahrend der Flachenanteil rund 19 % betrug. Im Vergleich mit der niedrigsten

Vergleichsgruppe zeigte sich hier ein umgekehrtes Verhaltnis. Fir die beiden mittleren

Vergleichsgruppen mit unterdurchschnittlichen Investitionsriickstanden ergab sich

hingegen ein eher ausgewogenes Verhaltnis zwischen Einwohner- und Flachenanteil.



Da eine isolierte Wertung der Investitionsrickstande nicht aussagekraftig gewesen
ware, betrachtete die Uberdrtliche Kommunalprifung zusatzlich die

Investitionsrickstande in haushaltswirtschaftlichen Zusammenhangen.

Die Landkreise haben ihren Haushalt so zu planen, dass die Liquiditat und die
Finanzierung von Investitionen sichergestellt sind!8’. Insbesondere die Fahigkeit,
eigene Mittel fur die Finanzierung von Investitionen zu erwirtschaften, ist
Grundvoraussetzung fir eine stetige Aufgabenerfillung und fir eine langfristig
nachhaltige Haushaltswirtschatft. In diesem Kontext untersuchte die tberértliche
Kommunalprifung, ob ein Zusammenhang zwischen der Fahigkeit Investitionen zu
finanzieren (Investitionsfinanzierungsféahigkeit) und der Hohe der
Investitionsriicksténde bestand.

Die Investitionsfinanzierungsfahigkeit beurteilte die Uberortliche Kommunalprifung
anhand der folgenden Haushaltswerte:

o Gesamtergebnis,

o in der Bilanz ausgewiesene nicht abgedeckte Fehlbetrage aus Vorjahren und/oder

Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss,
o Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditatskrediten,

o Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit abztglich ordentlicher Tilgung von

Investitionskrediten und

o Nettoinvestitionsmittel unter der Beachtung der Deckungsregeln gemaf
§ 17 KomHKVO.

Landkreise (Anzahl/Anteil) 36 (100 %) 28 (78 %) 8 (22 %)
Investitionsriickstande je Einw. 1.090 € 1.009 € 1.408 €

Die Uberortliche Kommunalprifung stellte fest, dass fir 28 Landkreise (78 %) eine
Investitionsfinanzierungsfahigkeit vorhanden war. Sie waren somit in der Lage, ihre
Investitionen mithilfe von Eigenmitteln zu finanzieren und zeigten nur

unterdurchschnittliche Investitionsriickstande auf. Die verbleibenden acht Landkreise

187 yigl. § 110 Abs. 4 NKomVG.
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hatten eine eingeschrankte Investitionsfinanzierungsfahigkeit und meldeten

tuberdurchschnittliche Investitionsriickstande von 1.408 €/Einw.

Um Investitionen finanzieren zu kdnnen, sind Nettoinvestitionsmittel erforderlich. Die Netto-
. . . . . investitions-
Nettoinvestitionsmittel basieren auf dem Uberschuss aus laufender mittel

Verwaltungstatigkeit. Dieser steht jedoch nicht vollstandig zur Verfiigung. Zunéchst ist
er fir die ordentliche Tilgung der Investitionskredite, die ordentliche Riickzahlung
innerer Darlehen und die Ruckfuhrung der Liquiditatskredite einzusetzen. Die dann

verbleibenden Mittel kénnen fir die Finanzierung von Investitionen genutzt werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt diesen Zusammenhang fir die Berechnung

. . . . oy . des Netto-

investitionsfinanzierungsfahigen Landkreise: investitions-
mittels

o
T
\ 4

o=
v

Ansicht 44: Nettoinvestitionsmittel — investitionsfinanzierungsfahige Landkreise

Fur die eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahigen Landkreise stellt sich der
Zusammenhang wie folgt dar:

e
——_—
A 4

o=
v
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Ansicht 45: Nettoinvestitionsmittel — eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahige Landkreise

Die Unterschiede sind deutlich erkennbar: Die Landkreise mit guter
Investitionsfinanzierungsfahigkeit verfigten im Durchschnitt Uber Nettoinvestitionsmittel
von 116 €/Einw. Dagegen standen den Landkreisen mit einer eingeschrénkten
Investitionsfinanzierungsfahigkeit keine Nettoinvestitionsmittel zur Verfligung —
rechnerisch fehlte ihnen sogar Geld: 117 €/Einw. Landkreise ohne
Nettoinvestitionsmittel waren demnach nicht in der Lage, ihre Investitionen durch
eigene Mittel zu finanzieren, und waren auf die Aufnahme von Investitionskrediten

angewiesen.
Die Problematik zeigt sich in der folgenden Grafik:

100%

90%
80%
70% 25%
25%
80%
50%
40%
22%
30%
N -
10%
5% % 6%
0%
investitions- eingeschrankt investitions- Durchschnitt
finanzierungsfahig finanzierungsfahig
Eigenanteil  mLiguide Mittel Investitionszuwendungen  minvestitionskredite

Ansicht 46: Finanzierungsanteile — nach Investitionsfinanzierungsfahigkeit'88

Die Landkreise, die eingeschréankt investitionsfinanzierungsfahig waren, finanzierten
ihre Investitionen von 154 €/Einw. zu 55 % aus Krediten. Im Gegensatz dazu mussten
die Landkreise, die Uber eine Investitionsfinanzierungsfahigkeit verfugten, nur 18 %
ihrer Investitionen (184 €/Einw.) Uber Kredite finanzieren.

188 Eigenanteil: Einzahlungen aus Beitragen und ahnlichen Entgelten fiir Investitionstatigkeit, VerduRerung von Sachvermogen,
Finanzvermogensanlagen sowie sonstige Investitionstatigkeit (siehe Finanzrechnung Zeilen 19 bis 22); Liquide Mittel:
Nettoinvestitionsmittel und/oder andere zur Verfigung stehende liquide Mittel; Investitionszuwendungen: Zuwendungen
Dritter (u. a. Férdermittel EU, Bund und Land).
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Weitergehend ermittelte die Gberdrtliche Kommunalprifung die Investitionsriicksténde Regionalisie-

. . .. . . . . - . run
nach regionalen Gesichtspunkten. Dafir griff sie auf die vier statistischen Gebiete der J
NUTS-Ebene 2 des Landes Niedersachsen zuriick.18°
Statistisches Gebiet
Braunschweig >
I Hannover & \/v\/\
I Lineburg }(nr\/""
[ Weser-Ems i
Ansicht 47: Darstellung der statistischen Gebiete
Die Auswertung der Investitionsriickstédnde unter regionalen Aspekten ergab fiir die Regionale
Verteilung

statistischen Gebiete folgendes Bild:

Liineburg
2.543 Mio. €
39%

Braunschweig

1.228 Mio. €
/ 19%

Weser-Ems
1.308 Mio. €
20%

Hannover

1.406 Mio. €
22%

Ansicht 48: Investitionsriickstdnde — nach statistischen Gebieten

189 i die regionale Betrachtung greift die tiberortliche Kommunalpriifung grundsatzlich auf die vier statistischen Gebiete der
NUTS-Ebene 2 des Landes Niedersachsen zuriick. Vgl. Anlage 2 ,Einteilung der Landkreise nach statistischen Gebieten (NUTS-

Ebene 2)“.
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Der hochste Anteil an den Investitionsriickstanden mit 39 % ergab sich fur das
statistische Gebiet Lineburg. Auf die anderen statistischen Gebiete entfielen Anteile
von 19 % bis 22 %.

Auch in der einwohnerbezogenen Betrachtung ergaben sich erhebliche Unterschiede:

1.600

1.444

1.385
1.400

1.200
1.088

1.000

800

637
600

400

200

Braunschweig Hannover Laneburg Weser-Ems

Ansicht 49: Investitionsriickstdnde — nach statistischen Gebieten (in €/Einw.)

Die hochsten einwohnerbezogenen Investitionsriickstande entfielen mit 1.444 €/Einw.
auf das statistische Gebiet Lineburg. Jedoch wiesen hier nur finf der elf Landkreise
tberdurchschnittliche Investitionsriickstande aus. Fur das statistische Gebiet Hannover
ergaben sich mit 1.395 €/Einw. ebenfalls Gberdurchschnittlich hohe
Investitionsriickstéande. Hier zeigten sich bei vier von sechs Landkreisen
tberdurchschnittliche Investitionsriickstande. Ebenso waren im statistischen Gebiet
Hannover nur 33 % der Landkreise investitionsfinanzierungsfahig, dahingegen waren

es alle im statistischen Gebiet Liineburg.

Die mit Abstand niedrigsten Investitionsriickstéande ergaben sich mit 637 €/Einw. im
statistischen Gebiet Weser-Ems. Auch in der Betrachtung weiterer Kennzahlen zeigte
sich hier ein insgesamt sehr positives Ergebnis: Bis auf einen waren alle Landkreise im
statistischen Gebiet Weser-Ems investitionsfinanzierungsfahig. Dies zeigte sich auch in
der niedrigsten Gesamtverschuldung sowie in der Finanzierung von Investitionen. Nur
14 % der Investitionen wurden durch Investitionskredite und 55 % durch liquide Mittel

finanziert.
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Einzelne Kommunen, die eine Entschuldungshilfel®® und/oder eine Entschul-
. . . dungshilfe
Bedarfszuweisung!®! erhielten, machten im Rahmen der Erhebung und
LJInvestitionsriickstande der kleinen Kommunen* auf eine besondere Problemlage Efvgggi'ng
aufmerksam: Inshesondere die Einhaltung der Regelungen der Entschuldungsvertrage,
Z. B. das Erreichen des Haushaltsausgleichs sowie eine Verringerung der
Verschuldung, fuhrten zu einem Anstieg der Investitionsriickstande. Notwendige
Investitionen konnten von diesen Kommunen aufgrund des fehlenden
Handlungsspielraums nicht durchgefiihrt werden. Das nahm die tberdrtliche
Kommunalprifung zum Anlass, diese Untersuchung auf die Landkreise auszuweiten.
Und auch hier zeigten sich hohe Investitionsriickstéande fiir die Landkreise mit
Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung.
Investitionsrickstande
Landkreise
je Einw.
mit Entschuldungshilfe 2.338 €
mit Bedarfszuweisung 2441 €
ohne Entschuldungshilfe oder
Bedarfszuweisung 734€
Ansicht 50: Investitionsriickstande — nach Landkreisen mit oder ohne Entschuldungshilfe oder
Bedarfszuweisung
Die regionale Verteilung der Landkreise, die eine Entschuldungshilfe und/oder eine Regionale
. . . . Verteilung
Bedarfszuweisung erhielten, zeigt folgende Abbildung: Entschul-
dungshilfe
und/oder
s Bedarfs-
zuweisung

- Landkreise mit Entschuldungshilfe

Landkreise mit Bedarfszuweisung

- Landkreise mit Entschuldungshilfe und Bedarfszuweisung

Ansicht 51: Landkreise mit Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung

190 7, den Entschuldungshilfen zdhlen die seit dem Jahr 2009 gewahrten kapitalisierten Bedarfszuweisungen nach § 13 NFAG,
Entschuldungshilfen durch Zukunftsvertrdage nach § 14 a NFAG sowie Stabilisierungshilfen nach § 14 b NFAG.

191 pjg Bedarfszuweisungen (§ 13 NFAG) sind im Rahmen dieser Erhebung solche fiir die Jahre 2022 und/oder 2023 wegen einer
aulergewohnlichen Lage berticksichtigt, nicht jedoch Bedarfszuweisungen fiir besondere Aufgaben (z. B. Brandschutz).



Im statistischen Gebiet Weser-Ems erhielt kein Landkreis eine Entschuldungshilfe
und/oder Bedarfszuweisung. Dahingegen empfingen vier von elf Landkreisen im
statistischen Gebiet Llineburg mindestens eine von beiden Leistungen. In den
statistischen Gebieten Braunschweig und Hannover bekamen rund die Halfte der
Landkreise eine entsprechende Hilfe vom Land. Insgesamt erhielten in Niedersachsen

zehn Landkreise eine Entschuldungshilfe und/oder Bedarfszuweisung.

Eine weitere Analyse der Landkreise nach vorhandener bzw. eingeschrankter
Investitionsfinanzierungsfahigkeit ergab folgendes Bild:

Landkreise mit Entschuldungshilfe 6 (86 %) 1 (14 %)
Investitionsriickstande je Einw. 2.338 €

Landkreise mit Bedarfszuweisung 1 (20 %) 4 (80 %)
Investitionsrickstande je Einw. 2441 €

Landkreise ohne Entschuldungshilfe
oder Bedarfszuweisung

Investitionsriickstande je Einw. 734 €

22 (85 %) 4 (15 %)

Alle Landkreise, die Bedarfszuweisungen in den Jahren 2022 und 2023 erhielten,
waren bis auf eine Ausnahme nur eingeschrankt investitionsfinanzierungsfahig. Diese
Landkreise wiesen zudem sehr hohe Investitionsriickstédnde von 2.441 €/Einw. aus.
Anders bei den Landkreisen, die eine Entschuldungshilfe bekamen: Bis auf eine
Ausnahme waren alle Landkreise in der Lage, ihre Investitionen zu finanzieren.
Dennoch meldeten sie weit Gberdurchschnittliche Investitionsrickstande von

2.338 €/Einw. lhre KonsolidierungsmalRnahmen verbesserten zwar den Haushalt, es
deutete sich aber an, dass dies zu einem Investitionsverzicht fihrte und damit

Investitionsrickstande weiter erhdhte.

Zudem ermittelte die tUberortliche Kommunalprifung, wie viele Jahre die Landkreise
bendtigen wirden, um die gemeldeten Investitionsriickstdnde abzubauen. Diese fiktive
Berechnung basiert auf der Annahme, dass die Landkreise die
Investitionsauszahlungen in gleicher Hohe in den folgenden Jahren ausschlieR3lich fur

den Abbau der gemeldeten Investitionsrickstande einsetzen.

192 7\vei Landkreise erhielten sowohl Entschuldungshilfe als auch Bedarfszuweisung. Diese beiden Landkreise wurden in beiden
Vergleichsgruppen beriicksichtigt.
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Durch- weniger 105 bis 140 bis 177 und
schnitt als 105 unter 140 | unter 177 mehr

Einw./km2 | Einw./km2 | Einw./km2 | Einw./km?
Flktlve_r_ Zeltr.gum f.ur de_n Abbau der 6 10 3 4 7
Investitionsriickstande in Jahren

Ansicht 53: Fiktiver Zeitraum fur den Abbau der Investitionsriickstande — nach Bevolkerungsdichte

Fur die Vergleichsgruppe mit der niedrigsten Bevélkerungsdichte ergab sich ein fiktiver
Zeitraum zum Abbau der Investitionsrickstande von zehn Jahren. Damit fiel diese
Vergleichsgruppe erneut mit dem ungtinstigsten Wert auf. Die nachsthohere

Vergleichsgruppe benétigt hingegen nur drei Jahre.

Auch in der regionalisierten Betrachtung ergaben sich erkennbare Unterschiede:

Durch- Braun- Hannover | Linebur Weser-
schnitt schweig 9 Ems
Fiktiver Zeitraum fir den Abbau der
" : i ; 6 8 7 7 4
Investitionsriickstande in Jahren

Ansicht 54: Fiktiver Zeitraum flr den Abbau der Investitionsriickstande — nach statistischen
Gebieten

Positiv hob sich erneut das statistische Gebiet Weser-Ems hervor. Fir einen
vollstandigen Abbau der Investitionsriickstande ergab sich ein Zeitraum von vier
Jahren. Acht Jahre, und damit doppelt so lange, benétigt das statistische Gebiet

Braunschweig.

Vor dem Hintergrund der hohen Investitionsriickstande fur den Infrastrukturbereich
»ochulen® in allen Landkreisen, berechnete die Ubertrtliche Kommunalprufung hierfur
ebenfalls den fiktiven Abbauzeitraum. Dieser liegt bei gleichbleibenden

Investitionsauszahlungen bei 13 Jahren.

In einer erweiterten Auswertung betrachtete die Uiberdrtliche Kommunalprifung den
Zusammenhang von Investitionsrickstdnden und der Aufgabenwahrnehmung
.Krankenhauser und Kliniken®. Aufgrund ihrer Relevanz wurde die Region Hannover in
diese Betrachtung einbezogen. Somit ergaben sich fir diese erweiterte Auswertung 37

Erhebungskommunen.

Die Landkreise sowie die Region Hannover und die kreisfreien Stadte haben die

Krankenhausversorgung der Bevolkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge als

Kranken-
hauser und
Kliniken
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Aufgabe des eigenen Wirkungskreises u. a. nach MaRgabe des Krankenhausplansi93
sicherzustellen. Sie haben eigene Krankenhauser zu errichten und zu unterhalten,
soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Trager gewahrleistet wird.194 26
Erhebungskommunen meldeten Gesamtinvestitionsriickstande von rund 1,4 Mrd. € fir
Krankenhauser und Kliniken. Die Gesamtinvestitionsriickstande bericksichtigen die

Investitionsruckstande in den Kernhaushalten und den Ausgliederungen.

Die Analyse des Zusammenhangs der Gesamtinvestitionsriicksténde und der
Aufgabenwahrnehmung ,Krankenhauser und Kliniken® fihrte zu folgenden

Ergebnissen:

Erhebungskommunen mit | Erhebungskommunen mit
Uberdurchschnittlichen unterdurchschnittlichen

Investitionsriickstanden . . .
Investitionsriickstanden

(Anzahl/Anteil) (Anzahl/Anteil)

Alle Erhebungskommunen 10 (27 %) 27 (73 %)

Erhebungskommunen mit 7 (27 %) 19 (73 %)

Krankenhausern und Kliniken

Ansicht 55: Gesamtinvestitionsriickstande und Krankenhauser/Kliniken

Der Anteil von Erhebungskommunen mit Gberdurchschnittlichen
Investitionsrickstanden war sowohl bei der Betrachtung aller als auch bei der

Betrachtung der Erhebungskommunen mit Krankenhausern und Kliniken gleich (27 %).

5.3 Selbsteinschatzung der Landkreise

Die Uberértliche Kommunalprifung bat alle Landkreise um eine Selbsteinschatzung,

welche Grinde!® ihrer Meinung nach zu Investitionsriickstanden fihrten.

193 ygl. § 1 Abs. 1 NKHG.
194 vg|. § 1 NKHG und § 160 Abs. 3 NKomVG.
195 Mehrfachnennungen waren moglich.
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Notwendiges Personal stand nicht zur Verfligung _ 81%
Keine Baufirmen verfligbar _ 50%
Keine wittschatliche Ausschreibung [ N £
Finanzierung war nicht realisierbar _ 42%
Verzogerungen bei der Ausschreibung _ 39%
Keine Angebote im Vergabeverfahren _ 36%
Komplexe Entscheidungsprozesse (Gremien) _ 25%
Kein Planungsbiiro verfiigbar _ 17%
Sonstige Grinde _ 14%
Einschlagiges Ferderprogramm stand in Aussicht - 8%
Verlust des Bestandsschutzes - 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ansicht 56: Investitionsriickstande — Griinde

Mit einem Anteil von 81 % nannten die Landkreise am haufigsten das Fehlen von
Personal als Investitionshemmnis. Dies unterstreicht erneut den akuten

Fachkraftemangel in der 6ffentlichen Verwaltung.

An zweiter Stelle mit 50 % stand die fehlende Verflgbarkeit von Baufirmen. Dicht
darauf folgten die wirtschaftlich nicht tragfahigen Ausschreibungsergebnisse (47 %).
Beide Aussagen verwiesen auf hohe Preise und schwierige Wettbewerbssituationen.
Weitere relevante Grinde waren eine nicht realisierbare Finanzierung (42 %) sowie
verzogerte Ausschreibungsverfahren (39 %). Auch die Tatsache, dass im
Vergabeverfahren keine Angebote eingingen (36 %), verdeutlicht den Mangel an

Baukapazitaten.

Zur Finanzierung von Investitionen kdnnen die Landkreise Mittel aus Griinde flr
. - - .. Verzicht auf

Férderprogrammen in Anspruch nehmen. Die uberortliche Kommunalprifung erhob, Fordermittel

aus welchen Griinden!® Fordermittel nicht genutzt wurden. Die nachfolgende Grafik
stellt die abgefragten Griinde fir einen Verzicht auf Férdermittel dar:

196 Mehrfachnennungen waren moglich.
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Férderprogramm passte nicht zum Bedarf 39%

Bedingungen konnten nicht erfullt werden

33%

Férderprogramm war "Uberzeichnet" 28%

Sonstige Grinde

19%

Antragsverfahren zu umstandlich 19%

Antragsverfahren zu langwierig 19%

Zu spat Kenntnis vom Forderprogramm erlangt 8%

Zu erbringender Eigenanteil nicht finanzierbar

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ansicht 57: Grinde fur den Verzicht auf Férdermittel

39 % der Landkreise gaben an, dass die Forderprogramme nicht zum konkreten
Bedarf passten und 33 %, dass die Bedingungen nicht erfillt werden konnten. Des
Weiteren seien viele Forderprogramme Uberzeichnet gewesen. Vor dem Hintergrund
der angestrebten Vereinfachung von Forderverfahren durch das Land konnte sich die
Situation verbessern. Bereits in den vergangenen Kommunalberichten hat die
Uberdrtliche Kommunalprifung unbirokratische und zielgerichtete Forderprogramme

angeregt.

Entwicklung  Die Landkreise gaben Auskunft zu der Frage, wie sie selbst die Entwicklung der

der
Investitions.  Investitionsruckstéande in den Infrastrukturbereichen innerhalb der nachsten finf Jahre

rickstande  ainschatzen. Die folgende Grafik stellt die erwartete Entwicklung fir die sechs

Infrastrukturbereiche mit den hochsten Investitionsrickstanden dar:
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Schulen 16% 19% 35%

Strafben 14% 24% 51%

Innere Verwaltung 8% 24% 54%

Ver- und Entsorgung 89%

Wirtschafts-

fordarung OpEE Ea

Brandschutz 22% 49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 80% 70% 80% 90% 100%

etwas anwachsen auf gleick Niveau bleiben  metwas abgebaut = deutlich abgebaut

deutlich an

Ansicht 58: Investitionsriickstande — kinftige Entwicklung

Die meisten Landkreise gingen davon aus, dass die Investitionsriickstande in den
genannten Bereichen entweder auf gleichem Niveau bleiben oder weiter anwachsen
werden. So gingen fur den Infrastrukturbereich ,Schulen® nur 30 % der Landkreise
davon aus, die hohen Investitionsriickstande abbauen zu kdnnen. 35 % erwarteten
einen weiteren Anstieg. Fur den Infrastrukturbereich ,Strallen” schatzten nur 11 % der
Landkreise, die Investitionsriickstande abbauen zu kénnen. 39 % rechneten mit einer

weiteren Erhdhung.
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Vielfaltige AuBerdem konnten die Landkreise die Bedeutung ausgewahlter Herausforderungen?®’
Heraus- . .
forderungen  der Zukunft vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen bewerten.
fur die
ZUKunft Personalgewinnung 539 4209,
Klimaschutz und Klimaanpassung 33% 56%
Digitalisierung 39% 47%
Brandschutz, Katastrophenschutz 33% 50%
Medizinische Versorgung 3% 50%
Folgen von Starkwetterereignissen 25% 56%
Entwicklung Personalaufwand NE6% 67%
Demografische Entwicklung 19% 44%
Schulen 17% 44%
Mohilitat 14% 47%
Kindertagesstatten 14% 47%
Energieaufwand NB% 50%
Wohnen 8% 6%
Unterkunft/Integration Geflichteter 17% 19%
Rettungsdienst 1% 19%
Barrierefreineit 39 25%
Sonstiges 14% 3%
Vorbeugender Brandschutz 3% 14%
0? 10% 209 309 40% 50% B80% 709 80% 20% 100%
stark zunehmende Bedeutung zunehmende Bedeutung
Ansicht 59: Kunftige Herausforderungen
Spitzenreiter ist mit 95 % die Personalgewinnung. Fehlendes Personal wurde bereits
als der haufigste Grund fiur Investitionsriickstande genannt. Es zeichnet sich ab, dass
das Thema Personal noch weiter an Bedeutung gewinnt. An Bedeutung zunehmen
werden aber auch die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung, Digitalisierung,
Brand- und Katastrophenschutz, medizinische Versorgung sowie die Folgen von
Starkwetterereignissen.
5.4 Einschéatzung der Uberdrtlichen Kommunalprifung
Anstieg um Die Landkreise waren im Erhebungszeitraum 2021 bis 2023, wie der gesamte
rund 3,1 . e : .
Mrd. € Kommunalbereich, vielfaltigen Krisen und Herausforderungen ausgesetzt. Die

Haushaltslage der Landkreise erwies sich jedoch als relativ stabil. Dennoch steigerten

sich ihre Investitionsrickstande im Vergleich zum Ergebnis der Bestandserhebung
2020 um rund 3,1 Mrd. € auf 6,5 Mrd. € (1.090 €/Einw.).

197 pie Bedeutung der Herausforderungen konnte klassifiziert werden nach ,stark zunehmend”, ,,zunehmend” ,gleichbleibend,

,abnehmend“ oder ,stark abnehmend”.



Es gab keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen der EinwohnergréRe und den
Investitionsruckstanden. Jedoch waren héhere Investitionsriickstande bei Landkreisen

mit niedriger Einwohnerzahl zu beobachten.

Im Gegensatz hierzu zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der
Bevolkerungsdichte und der Hohe der Investitionsriickstéande. Die Vergleichsgruppe
mit der niedrigsten Bevolkerungsdichte meldete mit Abstand die héchsten
Investitionsrickstande. Insbesondere im Infrastrukturbereich ,Schulen” fiel sie mit weit

uberdurchschnittlichen Investitionsriickstanden auf.

Deutliche Unterschiede ergaben sich in der regionalen Betrachtung. Besonders positiv
ist das statistische Gebiet Weser-Ems hervorzuheben. Dieses Gebiet hatte mit
Abstand die niedrigsten Investitionsriuckstande und auch die niedrigste
Gesamtverschuldung pro Kopf.

Auf den Infrastrukturbereich ,Schulen® entfielen 58 %, mithin 3,8 Mrd. € der
Investitionsrickstande, obwohl die Landkreise hier die hdchsten
Investitionsauszahlungen in den Jahren 2021 bis 2023 tatigten. Besonders
beunruhigend ist, dass nur 30 % der Landkreise davon ausgingen, diese
Investitionsrickstande zuklnftig reduzieren zu kénnen. Marode Gebaude,
unzureichende digitale Ausstattung und fehlende moderne Lernumgebungen

gefahrden nicht nur die Bildungsqualitat, sondern auch die Chancengerechtigkeit.

Aus Sicht der Uberértlichen Kommunalprifung ist ein koordiniertes, nachhaltiges und
finanziell abgesichertes Vorgehen zur Reduzierung der Investitionsriickstande
notwendig. Insbesondere eine angemessene finanzielle Ausstattung ist hierfir

Voraussetzung.

Dies wird zuklnftig umso wichtiger, da sich sogar bei den Landkreisen mit ihren relativ
stabilen Haushaltslagen mittlerweile negative Tendenzen zeigen. So wiesen flir das
Haushaltsjahr 2024 bereits 17 Landkreise einen negativen Saldo aus der laufenden
Verwaltungstatigkeit'?® auf — eine Entwicklung, die die Fahigkeit zur Eigenfinanzierung
von Investitionen erheblich einschrankt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen
rechnet die Uberortliche Kommunalprifung mit einer weiteren Verscharfung der

Finanzsituation.

Der Abbau von Investitionsriickstédnden ist unter solchen Rahmenbedingungen haufig
nur durch die Aufnahme investiver Kredite realisierbar. Die Folge davon wére ein

Anstieg der Verschuldung.

198 pje Angabe basiert auf den Daten der kommunalen vierteljahrlichen Kassenstatistik 2024.



Die Situation wird dadurch verscharft, dass bei knapper werdenden Mitteln regelmaliig
als Erstes die Investitionen gekirzt werden. Vorrang erhalten Pflichtaufgaben, fur die
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen bestehen. Dieses zeigte sich bereits bei
den Landkreisen mit begrenzten finanziellen Mitteln, z. B.
Entschuldungshilfekommunen. Sie meldeten tUberdurchschnittliche
Investitionsrickstande und unterdurchschnittliche investive Auszahlungen, selbst wenn
sie formal ihren Haushalt ausgleichen konnten. Setzt sich diese Entwicklung fort, droht
ein weiterer Substanzverlust der offentlichen Infrastruktur. Die Uberdrtliche
Kommunalprifung bewertet daher Investitionsriickstéande als latente Schulden: Sie
werden nicht in Haushalten oder Bilanzen ausgewiesen, fiihren aber zu erheblichen

Belastungen in der Zukunft.

Vor diesem Hintergrund sind gezielte finanzpolitische Malinahmen auf Bundes- und
Landesebene unerlasslich. Die tberdrtliche Kommunalprifung begrufdt die
Vereinfachungen durch das niederséchsische Kommunalfordergesetz sowie die
angekundigten Infrastrukturprogramme von Bund und Land. Damit wird auch die
langjahrige Forderung der lberértlichen Kommunalprifung umgesetzt. Bereits seit
2021 forderte die Uberortliche Kommunalprifung regelmafig zielgerichtete und
vereinfachte Forderprogramme in Form von pauschalen Zuweisungen, einer

vollstandigen digitalen Abwicklung und vereinfachten Verwendungsnachweisen.

Allerdings reicht Geld allein nicht aus. Insbesondere die Ressource Personal wird noch
weiter an Bedeutung gewinnen. Daher sind insbesondere funktionierende
Verwaltungsstrukturen sowie effiziente Umsetzungsprozesse notwendig, um

Investitionsrickstande abbauen zu kdnnen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Abbau kommunaler Investitionsriickstande nur
unterstiitzend durch ein Biindel koordinierter MaRnahmen gelingen kann. Dazu

gehoren insbesondere

o ausreichende und langfristig gesicherte Finanzmittel,
o unburokratische Forderprogramme und

o die Sicherung bedarfsgerechter Personalkapazitaten.

Die uberortliche Kommunalprifung setzt die Erhebungsreihe Investitionsriickstande
fort. Im Jahr 2027 wird diese durch eine Gesamtschau mit allen niederséchsischen

Kommunen abgeschlossen.

Daher: Fortsetzung folgt!



6 Kommunalfinanzen 2019 bis 2024
6.1 Entwicklung der Kommunalfinanzen

Grundlage der Analysen dieses Kapitels ist die Finanzrechnung, welche Ein- und
Auszahlungen als reine Zahlungsstréome!® abbildet. Aussagen zur Entwicklung des
kommunalen Vermogens sowie zum Ressourcenverbrauch kdnnen auf Basis der
aktuellen Kommunalstatistik bislang nicht getroffen werden.?*® Zukunftig, beginnend mit
dem Haushaltsjahr 2025, sollen auch doppische Daten aus dem Rechnungswesen
statistisch erfasst werden. Dazu gehdren Aktiva und Passiva der Vermodgensrechnung
sowie Ertrage und Aufwendungen der Ergebnisrechnung.?®!

Besonders auffallig im Jahr 2024 war die Entwicklung des Saldos aus laufender
Verwaltungstatigkeit. Dieser sank drastisch — von knapp 2,7 Mrd. € im Jahr 2023 auf
nunmehr rund 0,2 Mrd. €. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich um einen
Rickgang von 91,3 %. Bereits im Jahr 2023 war mit einem Saldo von 2,7 Mrd. € ein
deutlicher Riickgang gegentiber dem auRergewdhnlich hohen Ergebnis aus dem Jahr
2022 mit rund 3,5 Mrd. € zu verzeichnen. Diese negative Entwicklung setzte sich im

Jahr 2024 nochmals dramatisch fort.

199 LSN: Kommunale Jahresrechnungsstatistik in Niedersachsen — Methodische Hinweise, zuletzt abgerufen am 10.07.2025; LSN:
Vierteljdhrliche kommunale Kassenstatistik Niedersachsen — Methodische Hinweise, zuletzt abgerufen am 10.07.2025.

200 pje zugrunde liegenden Daten stammen aus der Kommunalstatistik des Landesamts fuir Statistik Niedersachsen. Die
liberoértliche Kommunalprifung bedient sich zur Analyse der kommunalen Finanzlage der Jahre 2019 bis 2023 wie bereits in
den Vorjahren weiterhin der Jahresrechnungsstatistik und der Schuldenstatistik. Die Angaben fir 2024 basieren auf der
kommunalen vierteljahrlichen Kassenstatistik. Die Jahresrechnungsstatistik fiir das Jahr 2024 wird turnusgemaR erst nach
Fertigstellung dieses Berichts veroffentlicht. Teilweise wurden die statistischen Daten durch eigene Berechnungen erganzt.
Eventuelle Abweichungen begriinden sich in Rundungsdifferenzen. Die in den Ansichten des nachfolgenden Kapitels
enthaltenen Daten fiir 2023 weichen von den Daten der entsprechenden Ansichten des letzten Kommunalberichts ab. Bei
Erstellung des Kommunalberichts 2024 lagen fiir 2023 nur die Daten der vierteljahrlichen Kassenstatistik vor. Der aktuelle
Bericht beriicksichtigt fiir 2023 nunmehr die Zahlen der vorliegenden Jahresrechnungsstatistik.

201 vg|. §171i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 b) bb) und Abs. 7 Nr. 2 b) FPStatG.


https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/kommunale_jahresrechnungsstatistik_in_niedersachsen/kommunale-jahresrechnungsstatistik-in-niedersachsen-methodische-hinweise-198323.html
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/vierteljahrliche_kommunale_kassenstatistik_niedersachsen/vierteljahrliche-kommunale-kassenstatistik-niedersachsen-methodische-hinweise-198249.html
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Ansicht 60: Einzahlungen, Auszahlungen und Salden aus laufender Verwaltungstatigkeit

2019 bis 2024 (in Mio. €)

Wie bereits in den Vorjahren hahmen im Jahr 2024 die Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstatigkeit nochmals auf rund 40,3 Mrd. € zu. Die Steigerung fiel mit rund 0,8

Mrd. € bzw. 2,1 % jedoch geringer aus. Auch die Auszahlungen stiegen wieder deutlich
an: Sie erhéhten sich um 8,8 % (rund 3,2 Mrd. €) auf rund 40,0 Mrd. €. Die Ein- und
Auszahlungen erreichten somit die hochsten Werte im Betrachtungszeitraum 2019 bis

2024.
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12.739

10.188

9.808
2023
5.190
1.124

389

11.765

9.495

8.951
2022
5.062

927

m Steuern und steuerdhnliche Abgaben
Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Offentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Schliissel- und Bedarfszuweisungen

m Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen sowie sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit

w Sonstige Transfereinzahlungen

Ansicht 61: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 2022 bis 2024 (in Mio. €)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit gingen bei den Schlissel- und
Bedarfszuweisungen um rund 57 Mio. € und bei den sonstigen Transfereinzahlungen
um rund 4 Mio. € leicht zurlck. Alle weiteren Einzahlungsarten entwickelten sich erneut
positiv. Die Einzahlungen aus Steuern und steueréhnlichen Abgaben stellten mit einem
Anstieg um rund 288 Mio. € (2,3 %) auf rund 13 Mrd. € erneut die grofite
Einzahlungsquelle dar.

Die Steuern und steueréhnlichen Abgaben machen rund ein Drittel aller Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstatigkeit aus. Angesichts der Bedeutung dieser grofiten
Einzahlungsquelle wird die Entwicklung der einzelnen Steuerarten in der
nachfolgenden Grafik dargestellt:
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Grundsteuer A/B W Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Sonstige Gemeindesteuern, steuerdhnliche Einzahlungen

Ansicht 62: Einzahlungen aus Steuern und steuerahnlichen Abgaben
2019 bis 2024 (in Mio. €)

Die grof3te absolute Steigerung innerhalb der Steuerarten war beim Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer mit einem Zuwachs von rund 210 Mio. € (5,2 %) zu verzeichnen.
Den hochsten prozentualen Anstieg erzielte die Grundsteuer mit einem Plus von 6,4 %
(rund 102 Mio. €). Dies ist auch auf eine verstarkte Anhebung der
Grundsteuerhebesétze durch die Gemeinden zurlickzufiihren. Im Gegensatz dazu ging
das Aufkommen aus der Gewerbesteuer — der volumenmaRig bedeutendsten Steuerart
—im Jahr 2024 erstmals seit dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 zuriick. Der
Ruckgang belief sich auf rund 58 Mio. € bzw. 0,9 %. Diese Entwicklung ist auf die seit
dem Jahr 2023 anhaltende konjunkturelle Abschwéchung zuriickzufuhren.

Der erhebliche Riickgang des Saldos aus laufender Verwaltungstatigkeit war auch auf
einen erneuten deutlichen Anstieg der Auszahlungen zuriickzufiihren. Damit setzt sich
der Trend der Vorjahre auch fir das Jahr 2024 fort. Die folgende Darstellung zeigt
dieses fur die wesentlichen Auszahlungsarten:
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11.226

2024

2023

2022

® Soziale Leistungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
» Weitere Transferzahlungen

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstatigkeit

Sach- und Dienstleistungen
» Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Ansicht 63: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 2022 bis 2024 (in Mio. €)

Soziale Leistungen und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen®® stellen mit einem  Erneuter

Anstieg der
Anteil von 28 % weiterhin die grof3te Auszahlungsart dar. Im Vergleich zum Vorjahr Sozia|§us_

stiegen diese erneut um rund 1,1 Mrd. € (10,9 %) an. zahlungen

Innerhalb dieser Gruppe verzeichneten die Leistungen der Eingliederungshilfe fir
Menschen mit Behinderungen?®® im Jahr 2024 mit einem Zuwachs von rund 396 Mio. €
(13,5 %) den hochsten nominalen Anstieg. Die vom Bundesgesetzgeber angestrebte
Begrenzung der Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe ist bisher nicht
eingetreten (siehe Kapitel 3.8). Der hochste prozentuale Anstieg von 19,7 % (rund 378
Mio. €) entfiel auf die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Auch fur die kommenden Jahre ist weiterhin mit steigenden Auszahlungen flr soziale
Leistungen zu rechnen. Da es sich hierbei grundsétzlich um Pflichtaufgaben und

202 pazy gehoren: Leistungen der Grundsicherung fir Arbeitssuchende (SGB I1), Leistungen der Sozialhilfe (SGB Xl1), Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Eingliederungshilfe fiir Menschen mit Behinderung (SGB IX) sowie sonstige
Sozialleistungen.

203 Vgl. § 102 SGB IX. Die Eingliederungshilfe umfasst insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und an Bildung sowie Leistungen zur sozialen Teilhabe.
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individuell einklagbare Anspriiche handelt, kbnnen die Kommunen diese Entwicklung

nur im begrenzten Maf3e beeinflussen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen erhéhten sich im Jahr 2024 um rund
722 Mio. € bzw. 9 %. Dies stellt einen deutlich starkeren Anstieg als in den
Vorjahren dar. Urséachlich hierflr waren insbesondere hdhere Personalauszahlungen
fur Beschaftigte aufgrund des Tarifabschlusses flr den 6ffentlichen Dienst von Bund
und Kommunen aus dem Jahr 2023 sowie die Anderungen der Besoldung fiir
Beamtinnen und Beamte.2%* Infolge bereits beschlossener Anpassungen ist auch in
den nachsten Jahren mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik bei den

Personalauszahlungen zu rechnen.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstatigkeit dient als Indikator fiir die Beurteilung der Finanzkraft der
Kommunen. Fir das Jahr 2024 konnte nur noch ein Uberschuss von 0,2 Mrd. €
verzeichnet werden. Allerdings dient dieser Uberschuss zunachst zur Tilgung der
bestehenden Investitionskredite sowie zur Rickzahlung innerer Darlehen und ggf. von
Liguiditatskrediten. Die danach verbleibenden Mittel stehen fur die Finanzierung von

Investitionen zur Verfligung (Nettoinvestitionsmittel).

Die folgende Ansicht skizziert die Berechnung:

- Riickzahlung
Liquiditatskredite

= Nettoinves-
titions-
mittel

Ansicht 64: Verwendung des Uberschusses aus laufender Verwaltungstatigkeit
nach § 17 Abs. 2 und 3 KomHKVO

204 Vgl. § 1 Abs. 1 des Tarifvertrags zur Uberleitung der Beschéftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TV6D und zur Regelung
des Ubergangsrechts (TVU-VKA) vom 13.09.2005 i. d. F. des Anderungstarifvertrags Nr. 20 vom 22.04.2023;
Bundesministerium des Innern und flr Heimat: Tarifabschluss fiir die mehr als 2,5 Millionen Beschéftigten von Bund und
Kommunen, zuletzt abgerufen am 10.07.2025; Niedersachsisches Finanzministerium: Tarifeinigung im &ffentlichen Dienst wird
auf Beamtinnen und Beamte Ubertragen, zuletzt abgerufen am 10.07.2025.



https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2023/04/tarifverhandlungen.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2023/04/tarifverhandlungen.html
https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/besoldung_und_versorgung/ubertragung-der-tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-auf-beamtinnen-und-beamte-und-senkung-von-hurden-bei-der-weiterbeschaftigung-von-ruhestandsbeamtinnen-und-beamten-233949.html
https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/besoldung_und_versorgung/ubertragung-der-tarifeinigung-im-offentlichen-dienst-auf-beamtinnen-und-beamte-und-senkung-von-hurden-bei-der-weiterbeschaftigung-von-ruhestandsbeamtinnen-und-beamten-233949.html

Die Hohe der Nettoinvestitionsmittel lIasst auf die Fahigkeit schlie3en, Investitionen
ohne Fremdmittel zu tatigen. Eine detaillierte Darstellung der Berechnung der
Nettoinvestitionsmittel findet sich im Kapitel 5 — Investitionsriickstéande. Zudem wird auf
Kapitel 3.4 ,Finanzstatusprifung unter Berlicksichtigung des demografischen Wandels:

Finanzkraft sinkt, Schulden steigen!” verwiesen.
6.2 Investitionstatigkeit

Bereits zum dritten Mal in Folge stiegen die Auszahlungen fiur Investitionstatigkeit20.
Im Jahr 2021 war letztmalig coronabedingt ein leichter Ruckgang zu verzeichnen. Die
folgende Grafik zeigt die Auszahlungen fur Investitionstéatigkeit und die darin

enthaltenen Baumalnahmen:
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2.011
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Auszahlungen aus Investitionstatigkeit davon BaumaBnahmen

Die Auszahlungen fir Investitionstatigkeit erhdhten sich um 5,9 % (rund 325 Mio. €).

Bei isolierter Betrachtung der investiven Auszahlungen fur BaumaBhahmen206 zeigte
sich eine Erhdhung um 3,5 % (rund. 103 Mio. €). Damit fallt das Wachstum in diesem
Bereich geringer als im Vorjahr 2023 aus, in dem eine Steigerung von 16,3 %

verzeichnet wurde.

205 pje Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit umfassen Zuweisungen und Zuschisse fir Investitionen, den Erwerb von
Vermogen, BaumalRnahmen sowie die Gewdhrung von Ausleihungen.

206 pje groRten Anteile an den BaumaRnahmen entfielen auf die Bereiche Schulen (Allgemeinbildende Schulen, Férderschulen
und Berufsbildende Schulen) mit 26,2 % und StraBen (GemeindestraRen, KreisstraRen, LandesstraRen und Bundesstrallen) mit
20,8 %. Damit sind die Anteile beinahe identisch mit denen des Vorjahres 2023 (Schulen: 26,8 %, StraRen: 20,8 %).
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6.3 Finanzierungssaldo

Neben dem Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit ist der Finanzierungssaldo ein
weiterer wichtiger Indikator fir die Beurteilung der Finanzkraft der Kommunen. Er
ergibt sich aus der Summe zwischen dem Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit
und dem Saldo aus Investitionstatigkeit207. Der Finanzierungssaldo gibt Auskunft
dariiber, ob die Kommunen die Auszahlungen durch Einzahlungen decken kénnen.
Somit wird durch den Finanzierungssaldo die Differenz zwischen den laufenden und
den investiven Ein- und Auszahlungen beschrieben.208 Ubersteigen die Einzahlungen
die Auszahlungen, liegt ein Finanzierungsiberschuss vor. Dieser weist darauf hin,
dass es den Kommunen gelingt, ihre laufenden und investiven Auszahlungen zu
finanzieren.20® Ubersteigen hingegen die Auszahlungen die Einzahlungen, entsteht ein
Finanzierungsdefizit. Die nachfolgende Ansicht zeigt die Entwicklung des

Finanzierungssaldos:

3.486
2615 2,638 2.660
$ 2.302
» e
m%""%
243 231
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-244
-502
-1.784
-2.372
2.882 -2.803
-3.474
-3.992
-4.445
-4.222
2019 2020 2021 2022 2023 2024
==t Saldo aus Ifd. Verwaltungstatigkeit Finanzierungssaldo Saldo aus Investitionstatigkeit

Ansicht 66: Finanzierungssaldo 2019 bis 2024 (in Mio. €)

207 per saldo aus Investitionstatigkeit setzt sich aus den Einzahlungen fur Investitionstatigkeit (Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen, aus der VerduBerung von Vermaogen, aus Ruckflissen von Ausleihungen sowie aus Beitragen und
dhnlichen Entgelten) abziglich der Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit (Zuweisungen und Zuschisse fir Investitionen, den
Erwerb von Vermdgen, BaumaRnahmen sowie die Gewahrung von Ausleihungen) zusammen.

208 Auszahlungen fiir Tilgung und Einzahlungen fur Kreditaufnahmen bleiben bei dieser Betrachtung unbericksichtigt.

209 pabei bleibt unberiicksichtigt, dass die Kommunen aus dem Uberschuss aus laufender Verwaltungstatigkeit zunachst die
Tilgung ihrer Investitionskredite sowie die Riickzahlung innerer Darlehen und von Liquiditatskrediten leisten missen.
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Bereits im Jahr 2023 ergab sich ein erhebliches Finanzierungsdefizit von rd. 1,8 Mrd. €,
das sich im Jahr 2024 auf fast 4 Mrd. € erhdhte. Es handelte sich um das schlechteste
Ergebnis im Betrachtungszeitraum. Auch im Jahr 2024 reichte der Uberschuss aus
laufender Verwaltungstatigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstatigkeit bei
weitem nicht aus, um die kommunalen InvestitionsmafRnahmen zu finanzieren. Dies
hatte zur Folge, dass zur Finanzierung kommunaler InvestitionsmafRnahmen verstarkt
Kredite aufgenommen werden mussten. Aufgrund dessen stieg auch die investive

Verschuldung weiter an.

6.4 Verschuldung beim nicht-6ffentlichen Bereich

Die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditatskrediten der Kommunen beim nicht-

offentlichen Bereich?% nahm weiter zu:
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Ansicht 67: Entwicklung der kommunalen Verschuldung in den Kernhaushalten beim nicht-6ffentlichen
Bereich 2019 bis 2024 (in Mio. €)

Im Vergleich zum Vorjahr mit einer Verschuldung von knapp 15 Mrd. € erhdhte sich der
Gesamtbetrag um rund 2,6 Mrd. € (17,1 %) auf rund 17,5 Mrd. €. Wahrend sich die
Liguiditatskredite in den Jahren 2022 und 2023 noch riucklaufig entwickelten, kam es
im Jahr 2024 zu einem deutlichen Anstieg von knapp 1 Mrd. € auf rund 1,8 Mrd. € um
79,3 % (rund 0,8 Mrd. €). Auch die Investitionskredite erhéhten sich um rund 1,8 Mrd. €

210 pje Darstellung beschrankt sich auf die Kernhaushalte. Ausgewertet wurde nur der nicht-6ffentliche Bereich, um die
Problematik der Liquiditatskredite aus dem sog. ,Cash-Pooling”, d. h. die Zusammenfiihrung der Liquiditat der Kommunen,
auch auBerhalb der Kernhaushalte, auf einem Konto, auszublenden.

Finanzie-
rungsdefizit
von fast

4 Mrd. €

Weiterer
Anstieg der
Ver-
schuldung



auf rund 15,7 Mrd. €, was einem Zuwachs von 12,7 % entsprach. Damit ergaben sich
sowohl fiir die Investitionskredite als auch fir die Liquiditatskredite die Hochstwerte im

Betrachtungszeitraum.

Diese Entwicklung spiegelte sich auch in den Zinsauszahlungen wider. Die Zinsen fir
Investitionskredite beim nicht-6ffentlichen Bereich erhdhten sich gegenluber dem
Vorjahr um rund 86,1 Mio. € und Ubertrafen damit den Anstieg des Vorjahres bei
weitem. Ebenso stiegen die Zinsauszahlungen fur Liquiditatskredite um rund 10,9
Mio. € an. Bereits in den vergangenen Kommunalberichten hat die Uberortliche
Kommunalpriifung eindringlich auf diese Entwicklung hingewiesen. Angesichts einer
kontinuierlich steigenden Verschuldung und eines héheren Zinsniveaus als in den

Vorjahren ist auch zukinftig mit weiter steigenden Zinsauszahlungen zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund haben die Kommunen verstérkt auf ihre langfristige
Schuldentragfahigkeit zu achten, d. h. die Zins- und Tilgungszahlungen sind aus der
laufenden Verwaltungstatigkeit zu erwirtschaften. Auf die Notwendigkeit eines aktiven
Zins- und Schuldenmanagements hat die Gberértliche Kommunalprifung in ihrem
Kommunalbericht 2024 hingewiesen.211 Auch nach den aktuellen Daten ist im Kontext
des geringen Uberschusses aus laufender Verwaltungstatigkeit die Handlungsfahigkeit

insbesondere der finanzschwacheren Kommunen nach wie vor gefahrdet.

Im Rahmen dieser Betrachtung bleiben Investitionsriickstédnde unberiicksichtigt, da
diese nicht in den Haushaltsplanungen oder Bilanzen der Kommunen enthalten sind.
Investitionsrickstande kbnnen jedoch zu erheblichen Belastungen in der Zukunft
fihren, so dass die Uberortliche Kommunalpriifung sie als latente Schulden bewertet.
Der notwendige Abbau von Investitionsriickstanden kann zukiinftig zu einem weiteren
Anstieg der Verschuldung fuhren. Das ist dann der Fall, wenn die Eigenmittel der
Kommunen fur die Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen und eine
Kreditaufnahme erforderlich wird (vgl. Kapitel 5).

6.5 Gesamtverschuldung — Landervergleich

Auch in diesem Jahr verglich die Uberdrtliche Kommunalprifung die kommunale
Gesamtverschuldung je Einwohnerin und Einwohner der Flachenlander fir das Jahr

2023. Die kommunale Gesamtverschuldung setzt sich aus der Verschuldung in den

211 pie prasidentin des Niederséchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2024, Kapitel 3.4.
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Kernhaushalten (Investitions- und Liquiditatskredite) sowie den Extrahaushalten und

den sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zusammen.212
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Ansicht 68: Vergleich der kommunalen Verschuldung der Flachenlénder (in €/Einw.)213

Die durchschnittliche Gesamtverschuldung der Kommunen in Deutschland stieg von
4.406 €/Einw. im Jahr 2022 auf 4.440 €/Einw. im Jahr 2023 — ein Anstieg von etwa

1 %. In Niedersachsen hingegen nahm die Gesamtverschuldung um mehr als 5,5 %
Zu, von 3.767 €/Einw. im Jahr 2022 auf 3.975 €/Einw. im Jahr 2023. Trotz dieses
Uberdurchschnittlichen Anstiegs lag die niedersachsische Gesamtverschuldung je

Einwohnerin und Einwohner weiterhin im mittleren Bereich im Vergleich zu den Ubrigen

212 |y der Statistik werden folgende Einteilungen verwendet: Als Kernhaushalte werden die Haushalte der Gemeinden und
Gemeindeverbande bezeichnet. Extrahaushalte umfassen alle 6ffentlichen Unternehmen, die im Sinne des Europaischen
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen zum Sektor Staat zdhlen. Daflir missen folgende Kriterien erfillt sein: Es
muss eine institutionelle Einheit vorliegen, die von den Kommunen kontrolliert (6ffentliche Kontrolle) wird. Des Weiteren
muss es sich um einen Nichtmarktproduzenten handeln. Dies ist i. d. R. gegeben, wenn keine wirtschaftlich signifikanten
Preise erhoben werden. An sonstigen 6ffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen sind Kernhaushalte der
Gemeinden und Gemeindeverbinde mit mehr als 50 % des Nennkapitals oder Stimmrechts beteiligt. Offentliche
Unternehmen werden dann den sonstigen &ffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (und nicht den
Extrahaushalten) zugerechnet, wenn sie Marktproduzenten sind. Marktproduzent ist ein 6ffentliches Unternehmen u.a. dann,
wenn der Eigenfinanzierungsgrad dieser Unternehmen gréRer als 50 % ist.

213 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis): Statistischer Bericht — ,Jahrl. Schulden des 6ffentlichen Gesamthaushalts” und ,,Jahrl.
Schulden beim nicht-6ffentlichen Bereich der sonst. Off. Fonds, Einr., Unt.“, jeweils zuletzt abgerufen am 09.01.2025, sowie
Vorjahreswerte: Vgl. Die Prasidentin des Niedersachsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2024 und eigene
Berechnungen.
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Flachenlandern. Ein Anstieg der Gesamtverschuldung war nahezu in allen

Flachenlandern zu beobachten — mit Ausnahme von Baden-Wirttemberg.

In Uber zwei Dritteln der Flachenlander lag der Schuldenstand in den sonstigen
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen deutlich tber dem Niveau der Kernhaushalte.
In Niedersachsen zeigte sich eine noch vergleichsweise ausgewogene Verteilung
zwischen Kernhaushalten und den Ausgliederungen, die sich gegeniiber dem Vorjahr

auch nicht signifikant geandert hat.

Ein groRRer Teil der Schulden wird auf3erhalb der Kernhaushalte aufgenommen. Diese
Entwicklung stellt die Kommunen vor erhebliche Herausforderungen bei der Steuerung
ihrer zahlreichen Ausgliederungen.

Hinzu kommt das grof3e Gewicht der Ausgliederungen. Unter den 100 umsatzstarksten
Unternehmen in Niedersachsen befinden sich mehrere im kommunalen Einfluss.
Insgesamt waren im Jahr 2023 sogar zwei dieser Unternehmen unter den TOP 10

vertreten.24

Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung ausgelagerter Aufgabenbereiche und
unterstreicht die Notwendigkeit, auch fur diese Bereiche ein wirksames Finanz- und
Risikomanagement aus Sicht des Kernhaushalts sicherzustellen. Beispielsweise wies
die Uberortliche Kommunalprifung im Kommunalbericht 2023215 darauf hin, dass ein
effektives Beteiligungsmanagement zur Uberwachung und Koordination der
kommunalen Unternehmen wichtig ist. Die tGberértliche Kommunalprifung wird diese
Entwicklungen weiterhin aufmerksam beobachten, um Aussagen zur finanziellen

Gesamtlage der gepriften Kommunen treffen zu kénnen.
6.6 Ausblick

Angesichts der gro3en Bedeutung der Steuern fur die kommunalen Haushalte folgt hier
noch ein Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung. Die Steuerschétzung vom Mai
2025 zeigt: Die kommunalen Steuereinzahlungen steigen zwar weiterhin, allerdings
nicht mehr so dynamisch wie bislang prognostiziert. Im Vergleich zur Steuerschétzung
vom Oktober 2024 féllt das erwartete Steueraufkommen in allen Jahren des
Schatzzeitraums (2025 bis 2029) splrbar niedriger aus. Insgesamt wird fir den
Zeitraum 2025 bis 2029 mit rund 2,6 Mrd. € weniger an kommunalen

Steuereinzahlungen gerechnet.

214 Vgl. Dr. Martina NoR: NORD/LB, Die 100 gréRten Unternehmen in Niedersachsen 2023 vom 20.11.2024.
215 pie prasidentin des Niederséchsischen Landesrechnungshofs: Kommunalbericht 2023, Kapitel 3.10.
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Diese nach unten korrigierte Prognose markiert eine klare Trendumkehr bei den
Erwartungen zum kommunalen Steuerwachstum. Die Schatzwerte fir die
Steuereinzahlungen der Gemeinden steigen in absoluten Zahlen zwar jahrlich weiter
an —von 12.8 Mio. € im Jahr 2025 auf 14.7 Mio. € im Jahr 2029. Die jahrliche

Zuwachsrate sinkt jedoch von 3,8 % auf 3,1 %.

Die Steuerschatzung bertcksichtigt aktuelle gesamtwirtschaftliche
Rahmenbedingungen wie ein moderates nominales BIP-Wachstum sowie eine
verhaltene Entwicklung zentraler Steuerarten. Besonders relevant fur die Kommunen

sind:

o Die stagnierende Gewerbesteuer: Fur 2025 wird ein Ruckgang um 0,5 % erwartet.
Dies wére dann der zweite Rickgang in Folge. Erst ab 2026 wird wieder mit
leichten Zuwéchsen gerechnet.

o Der gedampfte Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Insgesamt reagieren die kommunalen Einzahlungen empfindlich gegeniiber
konjunkturellen Schwankungen — insbesondere, wenn der private Konsum und

Unternehmensgewinne unter Druck geraten.

Eine positive Entwicklung gibt es dagegen im kommunalen Finanzausgleich. Die Mai-
Steuerschatzung prognostiziert ein um rund 200 Mio. € hdheres Aufkommen fir die
Jahre 2025 bis 2029 als noch im Oktober 2024. Ein Grund daflr ist unter anderem der

erwartete Anstieg der Grunderwerbsteuer, von dem ein Drittel den Kommunen zuflief3t.

Die aktualisierte Prognose verdeutlicht die grof3en Herausforderungen fir die

kommunalen Haushalte:

o Die Auszahlungsseite der Kommunen bleibt aufgrund steigender Personal-, Sozial-

und Transferauszahlungen weiterhin dynamisch.

o Gleichzeitig bleiben die Einzahlungen hinter den Erwartungen der
vorangegangenen Steuerschétzungen zurtick und bieten somit keine ausreichende

Grundlage, um den Auszahlungsanstieg zu kompensieren.

Die Mai-Steuerschatzung 2025 zeigt ein klares Bild: Die Phase tberdurchschnittlicher
Steuerzuwdachse ist vorerst beendet. Fir die Kommunen bedeutet das — trotz nominal
steigender Einzahlungen vergréf3ert sich die Finanzierungsliicke. Es drohen
strukturelle Finanzierungsliicken, die immer schwieriger allein durch

Haushaltseinsparungen oder moderate Steuermehreinzahlungen zu schlief3en sind.



6.7 Fazit

Die finanzielle Situation der niederséachsischen Kommunen ist derzeit auf3erst
angespannt. Trotz leicht gestiegener Einzahlungen — insbesondere aus Steuern und
Zuwendungen — geraten viele Kommunen aufgrund stark wachsender Auszahlungen
zunehmend unter Druck. Besonders belasten die steigenden Sozial- und
Personalauszahlungen sowie Investitionen in Kindertagesstatten, Schulen, Stral3en

und Krankenhauser.

Im Jahr 2024 ergab sich ein Finanzierungsdefizit von fast 4 Mrd. €. Mal3geblich dafur
war der Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit: Wahrend im Jahr 2023 noch ein
Uberschuss von rund 2,7 Mrd. € erzielt wurde, sank dieser im Jahr 2024 auf lediglich
rund 0,2 Mrd. € — der niedrigste Stand der letzten finf Jahre. Die Nettoinvestitionsmittel
gingen damit deutlich zurtick, was die Investitionsfahigkeit der Kommunen erheblich
begrenzt. Investitionen sind teilweise nur durch die Aufnahme von Fremdmitteln
finanzierbar. Dadurch werden zukiinftige Haushalte belastet und
Finanzierungsspielrdume der Kommunen erheblich eingeschrankt. Vor dem
Hintergrund des bereits hohen und weiter zunehmenden Schuldenstands ist dies als

besonders kritisch zu bewerten (s. Kapitel 3.4).

Die Haushaltsplanungen der Kommunen flr das Jahr 2025 zeichnen ein klares Bild der
fortschreitenden Verschlechterung: Ausgeglichene Haushalte sind die Ausnahme. Die
Inanspruchnahme von Liquiditéatskrediten — ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der
kommunalen Finanzlage — steigt wieder erheblich an. Aufgrund der Prognosen ist mit

einer Verbesserung derzeit nicht zu rechnen.

Auch als Reaktion auf diese Entwicklung schlossen die niedersachsische
Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbande im Marz 2025 den ,Pakt fur
Kommunalinvestitionen®. Er sieht unter anderem vor, 600 Mio. € aus dem
Jahresiiberschuss des Landes fir ein neues Investitionsprogramm (KIP 3)
bereitzustellen. Ziel ist es, Investitionen von Kommunen gezielt zu férdern — ohne

kommunalen Eigenanteil und mit hoher Flexibilitat.

Auch die auf Bundesebene beschlossene Grundgesetzanderung zur Schuldenbremse
sowie das im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung vorgesehene
»~sondervermoégen Infrastruktur und Klimaneutralitat bieten grundsatzlich Chancen, die

finanziellen Belastung der Kommunen zu verringern.

Vor dem Hintergrund des prognostizierten Steueraufkommens gewinnt eine

konsequente Haushaltskonsolidierung eine noch gréRere Bedeutung.
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Anlagen:
Anlage 1 Infrastrukturbereiche
Die Erhebung umfasste die folgenden Infrastrukturbereiche:
o Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
o Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 122)
o Brandschutz (Produktgruppe 126)
o Rettungsdienst (Produktgruppe 127)
o Katastrophenschutz (Produktgruppe 128)
o Schultrdgeraufgaben (,Schulen®; Produktbereiche 22 bis 24)
o Kultur und Wissenschaft (Produktbereiche 25 bis 29)
o Soziale Hilfen (Produktbereiche 31 bis 35)
o Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktgruppen 361 bis 363 und 366 bis 337)
o Tageseinrichtungen fur Kinder (Produktgruppe 365)
o Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)
o Sportférderung (Produktbereich 42)
o Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)
o Ver- und Entsorgung (Produktgruppen 531 bis 536 und 538)
o Abfallwirtschaft (Produktgruppe 537)
o StralRen (Produktgruppen 541 bis 544)
o StralRenreinigung, StraRenbeleuchtung (Produktgruppe 545)
o Parkeinrichtungen (Produktgruppe 546)
o OPNV (Produktgruppe 547)
o Sonstiger Personen- und Guterverkehr (Produktgruppe 548)
o Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)
o Umweltschutz (Produktbereich 56)
o Wirtschaftsfoérderung (Produktgruppe 571)
o Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Produktgruppe 573)
o Tourismus (Produktgruppe 575)

o Sonstiges
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Anlage 2 Einteilung der Landkreise nach statistischen Gebieten
(NUTS-Ebene 2)216

Statistische Gebiete

Landkreise

Braunschweig

Gifhorn, Goslar, Goéttingen, Helmstedt, Northeim, Peine und
Wolfenblittel

Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden,

217
Hannover Nienburg/Weser und Schaumburg
Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Liichow-Dannenberg,
Lineburg Luneburg, Osterholz, Rotenburg (Wimme), Stade, Uelzen
und Verden
Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland,
Weser-Ems Grafschaft Bentheim, Leer, Oldenburg, Osnabriick Vechta,

Wesermarsch und Wittmund

Anlage 3 Allgemeine Daten zu den statistischen Gebieten

Stztlilzteiifgﬁf[e)gitne B Braunschweig | Hannover218 Liineburg Weser-Ems
Anzahl Landkreise 7 6 11 12
Einwohner (31.12.2023) 1.129.103 1.007.610 1.761.939 2.053.818
Flache (31.12.2023) 7.495 km?2 6.768 km?2 15.542 km? 14.482 km?
Bevolkerungsdichte 151 Einw./km? 149 Einw./km? 113 Einw./km? 142 Einw./km?2

216 NUTS = “Nomenclature des Unités territoriales statistiques” ist die Klassifikation der Gebietseinheiten flr die Statistik
innerhalb der Europdischen Union, die sich eng an die Verwaltungsgliederung der einzelnen Lander anlehnt. In Niedersachsen
entsprechen die statistischen Gebiete den ehemaligen Regierungsbezirken und im Wesentlichen den heutigen
Gebietszuschnitten der Amter fiir regionale Landesentwicklung. Die statistische GroRe der Anpassungsschichten wurde fiir die
Auswertung des Zensus 2011 gebildet.

217 pie Region Hannover mit der Landeshauptstadt Hannover war nicht Teil der Auswertung. Sie ist daher im statistischen Gebiet

Hannover nicht enthalten.

218 pje Region Hannover mit der Landeshauptstadt Hannover war nicht Teil der Auswertung. Sie ist daher im statistischen Gebiet

Hannover nicht enthalten.
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